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1. Ausgangsbedingungen 
 
1.1 Anlass, Ziele und Grundlagen der Grünordnungsplanung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Altlandsberg beschloss in ihrer Sitzung am 
24.10.2019 mit Beschluss-Nr. 0102/19-SVV die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung 
Gewerbegebiet am Königsweg" einschließlich Umweltbericht und Grünordnungsplan und die hier-
für erforderliche 8. Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB (Beschl.-Nr. 0101/19-SVV). 
 
Unmittelbarer Planungsanlass ist die Erweiterung des Firmenstandortes am Königsweg in Altlands-
berg mit der ARETA GmbH, Container Habicht GmbH und weiterer ansässiger Firmen. Der erheb-
liche wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre, hier ganz besonders im Baugewerbe, 
führt dazu, dass ein erheblicher Bedarf an Flächen zur Erweiterung des ansässigen Gewerbestan-
dortes besteht. Das betrifft unter anderem die Baustofflagerung, Flächen zum Abstellen von Con-
tainern, Maschinen und langfristig auch Lager- und Unterstellmöglichkeiten in Hallen. Zusätzlich 
besteht große Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen in der Stadt Altlandsberg, speziell im 
Bausektor. In Kombination mit dem Erweiterungsbedarf der ansässigen Firmen soll nun südlich 
des bisherigen Gewerbestandortes eine Erweiterung insbesondere der Lagermöglichkeiten auf 
den Flurstücken 22 und 24 erfolgen. Es ist die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets Am 
Königsweg um insgesamt rund 4 ha geplant, einschließlich der für die Erschließung erforderlichen 
Flächen. Geplant sind insbesondere zusätzliche Flächen zur Sortierung und Lagerung von Bau-
stoffen, Bauteilen, zum Abstellen von Containern und Baumaschinen usw., zum großen Teil auch 
in geschlossenen Hallen. 
 
Die Gewerbeentwicklung in diesem Bereich ist im integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
der Stadt Altlandsberg aus dem Jahr 2017 verankert und entspricht der übergeordneten Gewerbe-
entwicklung in Altlandsberg nördlich der A10 („Funktionelle und räumliche Strategie zur Gewerbe-
flächenentwicklung an der A10“). Die Planung entspricht somit den langfristigen Planungs- und 
Entwicklungszielen in diesem Bereich. 
 
Der hier zu erarbeitende Grünordnungsplan dient als fachliche Grundlage für den Umwelt-
bericht im Bauleitplanverfahren „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ in Altlands-

berg. Es werden die Umweltauswirkungen des kompletten Planverfahrens berücksichtigt.  
 
Direkt angrenzend an das Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete. Durch die Anlage von 
SPE-Flächen im westlichen Randbereich sollen Abschirmungsbereiche zur umliegenden Land-
schaft dauerhaft extensiviert und gesichert werden. Dadurch soll potenzielles Konfliktpotenzial aus-
geschlossen werden. Die Umweltprüfung, einschließlich Eingriffs- Ausgleichsbilanz und des grün-
ordnerischen Fachbeitrages wird im Sinne der Konfliktminderung in die Bauleitplanung eingestellt. 
 
Der aufzustellende Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Altlandsberg heraus zu entwickeln. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan vom 27.10.2005 
stellt für den Bereich Landwirtschaftsflächen mit begleitenden SPE-Flächen dar, bereitet die ge-
werbliche Entwicklung in diesem Bereich ohne konkrete Flächendarstellung wie folgt vor: 
 

„Es ist ein wichtiges Entwicklungsziel des Flächennutzungsplanes, die Gewerbeent-
wicklung von Altlandsberg im westlichen Bereich im Nahbereich der Bundesautobahn 
zu konzentrieren. Dabei sollen günstig gelegene Standorte bedarfsgerecht weiter ent-

wickelt werden und problematische Standorte langfristig aufgegeben werden“  
(Erläuterungsbericht zum FNP, S. 87).  
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Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes entsprechen somit trotz grundlegender Zielsetzung 
für eine gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich nicht den aktuellen Planungs- und Entwick-
lungsabsichten der Stadt Altlandsberg. Daher erfolgt die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet am Kö-

nigsweg“ (siehe Satzung des Bebauungsplanes). Entsprechend der Darstellungen der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes (Stand Satzung) ist das Gewerbegebiet unter einrahmenden SPE-
Maßnahmen und unter Beachtung der naturräumlichen Situation und des Bestandes zu entwickeln 
und die bauplanungsrechtliche Grundlage für eine bedarfsgerechte Entwicklung und Erweiterung 
des Gewerbestandortes am Königsweg zu legen. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen und gemäß § 2a BauGB ein 
Umweltbericht zu erarbeiten. Der Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung ergibt sich auch aus den Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB. Diese wurden mit dem ersten Ent-
wurf eingeholt und in die weitere Planung eingestellt. 
 
Die Erarbeitung des vorliegenden Grünordnungsplanes entsprechend § 5 des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG) wird erforderlich, da mit dem Bebauungsplan 
Eingriffe im Sinne des § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vorbereitet werden, wo-
bei die Vermeidung von Beeinträchtigungen (§§ 15 und 17 BNatSchG) Vorrang vor Ausgleich- und 
Ersatzmaßnahmen besitzen. Der Grünordnungsplan (GOP) regelt die örtlichen Ziele, Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Der Grünordnungsplan erfasst 
und bewertet den Bestand schutzgutbezogen, wobei auf die vorliegenden Grundlagen des Land-
schaftsplanes aufgebaut wird. Es werden Umfang und Lage der Eingriffe und die daraus resultie-
renden Konflikte mit den Schutzgütern dargestellt und bewertet. Der Grünordnungsplan prüft 
schutzgutbezogen die Vermeidung und Minderung von Eingriffen und legt landschaftspflegerische 
Maßnahmen fest, die dem Ausgleich und Ersatz dienen. Die geplanten Eingriffe werden den ent-
sprechenden Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einer Bilanz ge-
genübergestellt. Unter besonderer Berücksichtigung der Pflichten zur Vermeidung und zum Aus-
gleich von Beeinträchtigungen sind die Zweckbestimmung von Flächen sowie Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen darzustellen. Die Darstellungen des GOP werden nach Abwägung als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan gemäß § 5 BbgNatSchAG übernommen.  
 
Bei der Bearbeitung des vorliegenden Grünordnungsplanes sind die einschlägigen Vorschriften 
beachtet worden. Bei der Bearbeitung wurde zudem der Landschaftsplan der Stadt Altlandsberg 
vom 27.10.2005 (ÖKO-DATA - Gesellschaft für Ökosystemanalyse und Umweltdatenmanagement 
mbH, Strausberg) berücksichtigt. 
 
 
1.2 Lage des Untersuchungsgebiets 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ gehört zur 

Stadt Altlandsberg (Ortsteil Altlandsberg). Es schließt unmittelbar südlich an das bestehende Ge-
werbegebiet Am Königsweg an und wird östlich vom Königsweg und westlich von der Straße an 
der Mühle eingeschlossen. Verkehrstechnisch angebunden wird das Gebiet ebenfalls über die 
Hönower Chaussee im Süden sowie die Landesstraße L33. Die Anbindungen führen auf kurzem 
Weg ins Stadtzentrum sowie Richtung Berlin mit einer Anbindung an die A 10. Das Stadtzentrum 
von Altlandsberg liegt fußläufig in etwa 3 km Entfernung. 
 
Direkt angrenzend an das Plangebiet sind keine Schutzgebiete vorhanden. Im Nordosten bis Süd-
osten befinden sich in 0,8 bis 1,9 km Entfernung die Schutzgebiete FFH „Wiesengrund“, FFH „Lan-
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ges Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“, das NSG „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Müh-

lenfließ“ und das NSG „Wiesengrund“. Im Nordwesten befindet sich in 0,9 km Entfernung das LSG 

„Südostniederbarnimer Weiherketten“. In südöstlicher bis südwestlicher Ausdehnung befindet sich 
das LSG „Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließ und seiner Vorfluter“ mit 0,8 km als 
nächstgelegene Entfernung (siehe Blatt 2 – Schutzgebiete). Mit der Planung wird keine Beeinträch-
tigung der Schutzgebiete vorbereitet, das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Schutzge-
bietsgrenzen. 
 
Das Untersuchungsgebiet des GOP umfasst den gesamten Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes und die angrenzenden Randbereiche. 
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebiets (unmaßstäblich) 

 
 
1.3 Schutzausweisungen und Aussagen der Landschaftsplanung 
 
 Natur- und Landschaftsschutz  (siehe Blatt 2 - Schutzgebiete) 
 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Schutzgebiete. Hierzu zählen sowohl FFH-
Gebiete, Naturschutzgebiete als auch Landschaftsschutzgebiete. Die Schutzgebiete werden von 
der Planung nicht berührt, eine Beeinträchtigung kann sicher ausgeschlossen werden. Weitere 
Informationen zu den einzelnen Schutzgebieten und ihren Schutzzwecken sind dem Blatt 2 – 
Schutzgebiete zu entnehmen. 
 

Da sich das Plangebiet nicht innerhalb oder in naher Entfernung von Schutzgebieten befindet und 
nicht innerhalb oder direkt angrenzend von Schutzgebieten gebaut werden soll, kann eine Beein-
trächtigung sicher ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind ebenfalls keine gravierenden 
naturschutzfachlichen Konflikte in diesem Bereich zu erwarten, da die Flächen des Plange-
biets in der Hauptsache bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und zumindest ein Teil 
davon zukünftig dauerhaft extensiviert und artenreich entwickelt werden sollen. 
 

L 33 

Richtung L30 
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Richtung  
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 andere Schutzausweisungen 

 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Flächen, die Bodendenkmäler bzw. Bodendenkmal-
verdachtsflächen abbilden (§ 5 Abs. 4 BauGB). Das Plangebiet befindet sich nicht in einem rechts-
kräftigen oder geplanten Wasserschutzgebiet. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gingen 
diesbezüglich keine gegenteiligen Stellungnahmen ein. 
 
 Landschaftsplan 

 
Im Landschaftsplan der Stadt Altlandsberg (ÖKO-DATA, Oktober 2005, Karte 13 Entwicklungskon-
zept) werden erste Entwicklungsziele für das Untersuchungsgebiet formuliert. In Kapitel 3 - Ent-
wicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, werden diese näher beschrieben 
und entsprechend aktueller Planung untersetzt. 
  
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes: 
Der Landschaftsplan stellt als Entwicklungsziel im Entwicklungskonzept für den Großteil des Plan-
gebietes im mittleren und westlichen Teil die Durchführung einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft 
entsprechend §11 BbgNatSchG dar.  
 
Entlang des Königswegs sind laut Landschaftsplan der Erhalt und die Entwicklung des Feldgehölz-
bestandes dargestellt. In diesem Bereich befinden sich keine Feldgehölze. 
 
Im Osten und Süden der Fläche sind in einem sehr kleinen Bereich die extensive Nutzung und 
Pflege von Feucht- und Frischwiesen bzw. –brachen, Feucht- und Frischweiden auf grundwasser-
bestimmten Standorten in der Zielstellung verankert. Im Bereich innerhalb des Plangebiets befin-
den sich keine geeigneten Gegebenheiten für die Entwicklung von Feuchtwiesen- und Weiden, der 
Boden weist bereits einen hohen Störungsgrad auf. 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes: 
Im Norden des Plangebiets sind bestehende Gewerbeflächen als „Sonstige Flächen“ dargestellt. 

Ebenfalls sind diese Flächen für die Sanierung bestehender Konfliktschwerpunkte durch Renatu-
rierung, Entwicklung von Habitaten und/oder Flächen für die naturgebundene Erholung markiert. 
 
Im Osten und Süden der Fläche sind ebenfalls die extensive Nutzung und Pflege von Feucht- und 
Frischwiesen bzw. –brachen, Feucht- und Frischweiden auf grundwasserbestimmten Standorten 
in der Zielstellung verankert. 
 
Entlang der Straße an der Mühle sind der Erhalt und die Entwicklung von Alleen bzw. baumüber-
schirmten Hecken mit begleitendem Krautsaum Entwicklungsziel. 
 
In westlicher Ausdehnung ist die Durchführung einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft entspre-
chend §11 BbgNatSchG Ziel.  
 
Bereits hier ist merklich, dass es sich um anthropogen stark überprägte Biotope handelt, die keine 
hohe ökologische Wertigkeit aufweisen. 
 
Einige wesentliche Aussagen und Entwicklungsziele des Landschaftsplans wurden in den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Altlandsberg bereits integriert. So stellt dieser im Bereich des BP „Erwei-
terung Gewerbegebiet am Königsweg“ Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 
BauGB) dar. Im östlichen Bereich ist außerdem die Neuanlage von linienförmigen Feldgehölz-
hecken, Ortsrandeingrünung oder Waldbiotopverbundpflanzungen als Flächen für Maßnahmen 
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zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt worden. Entlang 
des Königswegs wurden als Leitlinie der Erhalt und die Entwicklung von Alleen bzw. baumüber-
schirmten Hecken mit begleitendem Krautsaum verankert.  
 
Laut Kapitel 3.3 des Bebauungsplanes erfolgte ausführlich die Untersuchung von Innenentwick-
lungspotenzialen im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens mit dem Ergebnis, dass die Ent-
wicklung von Gewerbeflächen langfristig im Bereich westlich von Altlandsberg West erfolgen soll 
und geeignete Standorte weiterentwickelt werden sollen. Diesem Entwicklungsziel wird mit der hier 
vorbereiteten Erweiterung des Gewerbegebiets entsprochen. Das Planvorhaben ist darüber hinaus 
Teil einer übergeordneten Gewerbeentwicklung im Bereich westlich der Altstadt entsprechend Ziel-
stellung aus dem INSEK 2017 und entspricht den langfristigen Planungs- und Entwicklungszielen 
der Stadt Altlandsberg in diesem Bereich (siehe Kapitel 3.4).  
 
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die beabsichtigten Nutzungen im Rahmen der Pla-
nung mit den grundlegenden Zielen der Entwicklung des betroffenen Landschaftsraumes zum 
Großteil übereinstimmen. Es soll ein Gewerbegebiet mit entsprechender Erschließung entwickelt 
werden. Diese sollen im westlichen Bereich von SPE-Flächen begleitet werden, auf der eine dau-
erhafte Extensivierung gesichert und hochwertige, arten- und strukturreiche Biotope entwickelt 
werden sollen. Weitere hochwertige Maßnahmen sollen südlich des Plangebiets (Entsiegelung des 
Königsweges) und im Ortsteil Wegendorf (Wiederherstellung eines gestörten Gewässers und der 
Zuflüsse in Kombination mit dauerhafter Extensivierung von angrenzenden Flächen) durchgeführt 
werden. 
 
Die wesentlichen Aussagen und Entwicklungsziele des Landschaftsplans wurden in den seit 2005 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Altlandsberg integriert und bilden somit eine 
Grundlage für den Bebauungsplan.  
Zur Umsetzung der Planungsziele in diesem Bereich ist die Änderung der Darstellung „Fläche für 

Landwirtschaft“ in „gewerbliche Bauflächen“ im Flächennutzungsplan erforderlich, was in einem 
gesonderten Verfahren erfolgt. Die im Osten dargestellte SPE-Fläche sowie die linienförmigen 
SPE-Maßnahmen im Norden werden in die aktuelle Planung integriert und durch weitere linienför-
mige SPE-Maßnahmen zu beiden Seiten der geplanten Gewerbefläche ergänzt. Alle anderen Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes bleiben unverändert. 
 
Die im Landschaftsplan vorgesehenen Maßnahmen werden in Kapitel 3 - Entwicklungsziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, für die Planänderung konkretisiert und angepasst. Wei-
tergehende Aussagen des Landschaftsplanes, insbesondere zu den einzelnen Schutzgütern, wer-
den in den entsprechenden Kapiteln des vorliegenden GOP berücksichtigt und entsprechend Ab-
wägung in den Umweltbericht integriert.  
 
 
1.4 Darstellung der geplanten Nutzungen entsprechend Bebauungsplan 
 
Grundlegendes Planungsziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Vorbereitung der 
südlichen Erweiterung des Gewerbestandortes am Königsweg. Ziel ist außerdem, die erforderli-
chen Kompensationsmaßnahmen auf Ebene der Bauleitplanung zu regeln.  
 

Die Planungsziele des Bebauungsplanes lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Entwicklung eines Gewerbege-
biets, 

 effiziente Ergänzung und Planung der vorhandenen Verkehrserschließung, 
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 Einordnung von großzügigen SPE-Flächen als Abstands- und Grünfläche zur Strukturie-
rung des Gebietes insbesondere im Sinne des Immissionsschutzes, 

 Entsiegelung der südlich vorhandenen Verkehrsfläche zur Verbesserung der natürlichen 
Bodenfunktionen, 

 Festsetzung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen. 
 
Die Intensivacker- und Grünlandbrachflächen sollen in ein Gewerbegebiet mit dazugehöriger Er-
schließung entwickelt werden. Dazu erfolgt im Bebauungsplan die Festsetzung eines Gewerbege-
bietes, der erforderlichen Verkehrsflächen sowie von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (SPE-Flächen).  
Der Anschluss an das kommunale und übergeordnete Straßennetz erfolgt über eine neu herzu-
stellende Querspange zwischen der Straße An der Mühle und dem Königsweg. Hiermit wird ins-
besondere auch der übergeordneten Gewerbeentwicklung insgesamt in diesem Bereich Rechnung 
getragen, die eine Parallelerschließung zur Straße An der Mühle für die innere Erschließung des 
geplanten Gewerbegebietes an der A10 vorsieht. Mit der Einordnung der Anbindung im Norden 
wird gleichzeitig der bestehende Lärmkonflikt mit der südlich liegenden Wohnnutzung deutlich ent-
schärft und zusätzliche Lärmbeeinträchtigungen durch zusätzliches Verkehrsaufkommen vermie-
den, da der Verkehr ausschließlich über diesen Knotenpunkt geführt wird. 
Die erforderlichen Ersatzmaßnahmen für Eingriffe, die mit dem Bebauungsplan vorbereitet werden, 
können teilweise innerhalb des Plangebiets umgesetzt werden. Weitere Kompensationsmaßnah-
men werden außerhalb des Plangebiets durchgeführt und entsprechend festgesetzt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Fläche von rund 4 ha in der Addition von 
Gewerbegebiet, Verkehrsflächen und SPE-Flächen. 
 
Variantenuntersuchung im Bebauungsplan 
 
Im Rahmen einer der Bauleitplanung vorgelagerten städtebaulichen Studie wurden verschiedene 
Erschließungs- und Bebauungsmöglichkeiten untersucht (siehe städtebauliches Konzept – Blatt 2 
zum Bebauungsplan). Hierbei wurden Möglichkeiten der öffentlichen Erschließung der Gewerbe-
flächen, der naturräumlichen und versorgungstechnischen Rahmenbedingungen berücksichtigt, 
beispielsweise auch Restriktionen durch die Hochspannungsleitungen. Die übergeordnete Gewer-
beentwicklung in dem gesamten Bereich an der A10 wurde hinsichtlich einer nachhaltigen Ver-
kehrsorganisation und Bebauungsplanung in die Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung 
eingestellt, um eine geordnete Gesamtentwicklung gewerblicher Flächen zu gewährleisten. 
Im Ergebnis wurden drei städtebauliche Varianten erarbeitet, die grundsätzlich für die südliche 
Erweiterung des Gewerbegebiets am Königsweg geeignet sind. Alle drei Varianten beabsichtigen 
die südliche Erweiterung des bestehenden Standortes um rd. 4 ha und setzen die übergeordneten 
Entwicklungsziele der Stadt Altlandsberg um, die die Sicherung und Entwicklung des Kiesabbaus 
und der Baustoffindustrie in diesem Bereich festlegen (weitere Ausführungen hierzu sind in der 
Begründung zum Bebauungsplan enthalten). 
Die Ausgestaltung der Gewerbeflächen hinsichtlich Gebäudeanordnung, innerer Erschließung etc. 
soll zugunsten langfristig flexibel nutzbarer Gewerbeflächen sowie aufgrund der durch die Freilei-
tungen bedingten Höhenbeschränkungen nicht abschließend durch den Bebauungsplan geregelt 
werden. In Abwägung aller betroffenen Belange wurden die Festsetzungen daher so gewählt, dass 
alle drei Varianten umsetzbar sind. 
 
Die Festsetzung eines Industriegebietes nach § 9 BauNVO wird bewusst ausgeschlossen, da in 
diesem grundsätzlich auch Anlagen zulässig sind, die erhebliche Belästigungen für deren Umge-
bung entfalten können. Aufgrund der Lage des Gebietes in relativer Nähe zu schützenswerten 
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Wohnnutzungen ergibt sich diese Nutzungseinschränkung entsprechend der übergeordneten Ge-
werbestrategie. 
 
Alternativ wurde geprüft, ob die vorhandene Erschließung über den Königsweg beibehalten und 
somit die aktuelle Anbindung des Standortes genutzt werden kann. Hierbei hätte ein grundhafter 
Ausbau des Königsweges von 4 auf 6 bis 7 m erfolgen müssen. Um die hierdurch entstehende 
„Doppelerschließung“ zu vermeiden sowie aus Gründen des Lärmschutzes, des Städtebaus und 
einer nachhaltigen Verkehrsorganisation des gesamten Bereiches wurde diese Planungsvariante 
verworfen. Der Königsweg kann zukünftig noch als Fuß- und Radwegeverbindung genutzt werden, 
die Funktion als Erschließungsstraße soll langfristig aufgegeben werden. Dies würde ebenfalls ei-
nen möglichen Konflikt mit der etwa 400 m südlich vorhandenen Wohnnutzung (zwei Wohnge-
bäude) und einer Gaststätte entschärfen. Der Nutzungskonflikt zwischen der schutzbedürftigen 
Wohnnutzung und dem Königsweg als gewerbliche Erschließungsstraße wird durch eine neue öf-
fentliche Erschließung östlich der Straße An der Mühle für die sich entwickelnde Gewerbenutzung 
aufgelöst. Durch die Planung weiterer Gewerbeflächen, angrenzend an die hier geplante Erweite-
rung (siehe strategisches Entwicklungskonzept der „Funktionellen und räumlichen Strategie zur 

Gewerbeflächenentwicklung an der A10“, Juli 2019) kann die neu entstehende Verkehrsfläche 
ebenfalls für die zukünftigen Gebiete genutzt werden.  
  
Die Planungsvarianten wurden im Vorentwurf zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet 

am Königsweg“ ausführlich beschrieben, bewertet und dokumentiert. Im Rahmen der Abwägung 
wurde die Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 BauNVO sowie die alleinige Erschlie-
ßung über eine neue herzustellende Querspange zwischen An der Mühle und dem Königsweg 
ausgewählt. 
 
Eine grundlegende Standortalternative zum Plangebiet ergibt sich insofern nicht, als dass die vor-
liegende Planung direkt angrenzend an den bestehenden Gewerbestandort am Königsweg erfor-
derlich ist. Grundlegendes Planungsziel ist die Sicherung und Erweiterung des bestehenden Stan-
dortes aufgrund des erweiterten Flächenbedarfes. Eine Erweiterung nach Westen, Norden oder 
Osten ist insbesondere aufgrund der bestehenden Nutzungen und aus Belangen der gesamtstäd-
tischen Entwicklung nicht möglich. 
 

2. Bestandserfassung und Beurteilung der Schutzgüter 

 
Die folgenden Aussagen zu den einzelnen Schutzgütern basieren auf eigenen Erhebungen in den 
Jahren 2019/2020 und den Ausführungen im Landschaftsplan zum Untersuchungsgebiet (siehe 
Landschaftsplan, ÖKODATA, Oktober 2005). Die Bestandserfassung und die Beurteilung werden 
in Blatt 3 – Biotopbestand und Blatt 4 – Konflikte dargestellt. 
 
 
2.1 Schutzgüter Boden und Fläche 
 
Innerhalb des Plangebiets sind in seinem Bestand im westlichen Bereich kräftig nährstoffhaltige, 
sickerwasserbestimmte Tieflehme (GWFA > 10,0 m) und im Osten nährstoffreiche, stauwasserbe-
einflusste Tieflehme (Stauwasserflurabstand von 0 – 2,0 m) vorhanden (siehe LP Karte 5). Das 
Plangebiet befindet sich in Bereichen mit überwiegend Braunerde-Fahlerden und Fahlerden und 
gering verbreitet pseudovergleyte Braunerde-Fahlerden aus Lehmsand über Lehm (LBGR). Die 
Hangneigung für das gesamte Gebiet verändert sich von unter 2 % Gefälle im Osten bis zu 5 – 8% 
Gefälle im Westen. Altlandsberg gehört zu der naturräumlichen Großeinheit der Barnimplatte.  
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Die Wassererosionsgefahr im Großteil des Plangebiets (mittlerer bis westlicher Bereich) liegt sehr 
hoch, der Erosionswiderstand gegen Wassererosion ist sehr gering. Nur im Osten ist die potentielle 
Wassererosionsgefahr gering, da ein hoher Erosionswiderstand vorherrscht. Bei der 
Winderosionsgefahr und Widerstandsfunktion gegen Winderosion herrschen ähnliche 
Bedingungen. Die Winderosionsgefahr im Großteil des Plangebiets (mittlerer bis westlicher 
Bereich) liegt ebenfalls sehr hoch, der Erosionswiderstand gegen Winderosion ist sehr gering. Nur 
im Osten ist die potentielle Winderosionsgefahr gering, da ein hoher Erosionswiderstand 
vorherrscht (siehe LP Karte 6). Laut LBGR Onlinekarte (abgerufen im Februar 2020) liegt die 
Erosionsgefährdung des Oberbodens durch Wind im mittleren Bereich. Die Bodenfruchtbarkeit ist 
als mäßig (pot. Gesamtproduktivität Grünmasse 70 – 90 dt TS/ha, a) einzustufen (siehe LP Karte 
8). Die Bodenzahlen für das landwirtschaftliche Ertragspotenzial liegen überwiegend bei 30 – 50 
und verbreitet bei < 30 (LBGR). Direkt im Norden angrenzend an das Plangebiet besteht eine 
potentielle Gefährdung durch diffuse Einträge aus einer Baustoffrecyclinganlage (siehe LP Karte 
9). Es handelt sich nicht um retentionsrelevante Böden (LBGR). 
 
Die Neigung des Reliefs befindet sich im niedrigen Bereich. Beim Großteil der Fläche handelt es 
sich um eine westliche Exposition, im südwestlichen Teil kommt eine nördliche Exposition vor.  
 
Eine Einschränkung der Schutzgüter Boden und Fläche ergibt sich hauptsächlich durch die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung und Versiegelung der Fläche. Der natürliche Boden ist im 
Bereich der vorhandenen Bebauung des nördlichen Gewerbegebiets, der Verkehrswege 
(Königsweg und Straße an der Mühle) sowie der Landwirtschaftsflächen großflächig gestört. 
Intensiväcker sind durch ihre starke Düngung, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und weiterer 
Agrochemikalien, eine starke Mechanisierung der Arbeitsabläufe, enge Fruchtfolge und die 
Verwendung von Hochleistungssaatgut gekennzeichnet. Daher wirken Intensivackerflächen 
beeinträchtigend auf die Bodenstruktur, den Bodenwasserhaushalt und zerstören naturnahe 
Kleinstrukturen. Es kommt zu Nähr- und Schadstoffeinträgen und Wind- und Wassererosion 
werden gefördert. Der Biotopwert der Intensiväcker ist als gering einzustufen. Vor allem die 
Versiegelungen sind als besonderer Konfliktpunkt zu nennen. Insbesondere die Bodenfunktionen 
als Lebensgrundlage und Habitat für Flora und Fauna sowie seine Speicherkapazität für 
Niederschlagswasser sind hier bereits stark eingeschränkt.  
Aus der Biotopkartierung ergibt sich im Plangebiet eine vorhandene Vollversiegelung von 900 m² 
durch die Verkehrsfläche V2, die als Vorbelastung zu berücksichtigen ist. 
 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Flächen, die Bodendenkmäler bzw. Bodendenkmal-
verdachtsflächen abbilden. Es gingen keine gegenteiligen Stellungnahmen ein. Seitens der Bo-
dendenkmalpflege werden durch die Planung keine Belange berührt (Stellungnahme vom 
24.02.2020). 
Der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland liegen nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine altlastverdächtigen Flächen, Altlastenstandorte oder Altablagerungen im Be-
reich des Bebauungsplanes vor. Schädliche Bodenveränderungen sind ebenfalls nicht bekannt 
(Stellungnahme vom 28.04.2020). 
 
Das Amt für Landwirtschaft und Umwelt weist in seiner Stellungnahme vom 28.04.2020 darauf hin, 
dass schädliche Bodenveränderungen (Bundes-Bodenschutzgesetz, § 7 BBodSchG) durch das 
Vorhaben vermieden werden müssen. Die einschlägigen Vorschriften zum Schutz des Bodens müs-
sen in jedem Fall eingehalten werden, um vermeidbare Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen zu 
vermeiden. Umweltrelevante und/oder organoleptische Auffälligkeiten während der Bodenarbeiten 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 9 

sind gemäß § 31 Absatz 1 BbgAbfBodG der unteren Bodenschutzbehörde zur Festlegung der wei-
teren Verfahrensweise mitzuteilen. Entsprechende Maßnahmen werden im vorliegenden GOP ge-
nannt und im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Die geplanten Eingriffe in das Schutzgut können durch geeignete und hochwertige Maßnahmen 
kompensiert werden. Es sind großzügige Kompensationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes vorgesehen, welche die Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt erheblich 
aufwerten. Hierzu zählen Entsiegelung, dauerhafte Extensivierung, Neupflanzung sowie die sehr 
aufwendige Renaturierung des gestörten Gewässers in Wegendorf, inklusive seiner Zuflüsse mit 
weiteren Pflege- und Sicherungsmaßnahmen (Altlandsberger Mühlenfließ Nord, nördlich der Alten 
Schulstraße). 
 
 
2.2 Schutzgut Wasserhaushalt 
 
Im Untersuchungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das Gebiet liegt nicht im 
Bereich von rechtskräftigen oder geplanten Wasserschutzgebieten nach § 19 WHG.  
 
Die Landwirtschaftsflächen sind in Karte 7 des Landschaftsplanes als Bereiche mit einer mäßigen 
Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit und geringer Grundwasserneubildungsfunktion ein-
gestuft. Die Puffer- und Filterfunktion für das versickernde Niederschlagswasser ist im Bereich der 
Landwirtschaftsflächen als mäßig angesetzt. 
Der Bereich der östlichen Grünlandbrachflächen ist mit einer sehr hohen Grundwasserverschmut-
zungsempfindlichkeit und hohen Grundwasserneubildungsfunktion eingestuft worden. Die Puffer- 
und Filterfunktion für das versickernde Niederschlagswasser ist in diesem Bereich als sehr gering 
angesetzt. 
Der östliche Bereich des Plangebiets besitzt einen geringen Grundwasserflurabstand (siehe LP 
Karte 9). Konkrete Aussagen zur Grundwasserfließrichtung liegen nicht vor. Die Vernässungsver-
hältnisse im Gebiet sind geprägt durch einen verbreitet geringen Stauwassereinfluss (LBGR). Die 
jährliche Sickerwasserrate des Gebiets liegt sehr hoch mit > 201 mm/a (LBGR). 
 
Laut Stellungnahme des Landesamts für Umwelt vom 07.05.2020 soll die Verunreinigung von Ge-
wässern und eine wassergefährdende Kontamination mit wassergefährdenden Stoffen durch die 
Einhaltung einschlägiger Sicherheitsbestimmungen vermieden werden (§ 1 BbgWG, § 5 Abs. 
WHG, Allgemeine Sorgfaltspflichten). Entsprechende Maßnahmen werden im vorliegenden GOP 
genannt und im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Durch die Nutzung der angrenzenden Flächen als Gewerbegebiet, Verkehrs- und Landwirtschafts-
flächen liegt bereits eine starke Vorprägung des Wasserhaushaltes vor. Aktuelle grundwasserge-
fährdende diffuse Einträge können sich durch die gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung so-
wie die Verkehrsflächen Königsweg, die Straße an der Mühle sowie die Hönower Chaussee erge-
ben.  
 
Durch die Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen wird der Wasserhaushalt durch das 
Vorhaben beeinträchtigt. Eine Vorprägung des Wasserhaushalts liegt bereits im nördlichen Bereich 
durch die Gewerbeflächen und durch Landwirtschaftsflächen vor. Weitere Störflächen bilden der 
Königsweg im Osten sowie die Straße an der Mühle im Westen, der eine Vollversiegelung aufwei-
sen. Diese Flächennutzungen sind als Vorprägung zu nennen. Die Beeinträchtigung des Wasser-
haushalts wird sich mit der geplanten Nutzung verstärken. Der Wasserverbrauch wird sich von 
etwa 2 m³ am Tag durch den bereits bestehenden Gewerbestandort voraussichtlich um weitere 
1 m³ pro Tag erhöhen. Die vorhandenen Brunnen auf dem Gelände weisen eine ausreichende 
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Kapazität für die Versorgung der Erweiterungsfläche auf. Das Abwasser wird wie bei den Be-
standsgebäuden über eine biologische Pflanzenbeetanlage gereinigt und versickert. Das anfal-
lende Niederschlagswasser wird mit Hilfe entsprechender Regenrückhaltemöglichkeiten und Si-
ckermulden in Grünflächen oder straßenbegleitend auf dem Gelände versickert.  
Gegenüber der Beeinträchtigung des Schutzguts sind großzügige Kompensationsmaßnahmen in-
nerhalb und außerhalb des Plangebietes vorgesehen, die das u.a. das Schutzgut Wasserhaushalt 
deutlich aufwerten. 
 
 
2.3 Schutzgüter Klima und Luft 
 
Das Untersuchungsgebiet ist dem mecklenburgisch-brandenburgischen Übergangsklima mit sub-
kontinentalem Einfluss zuzuordnen. Für diesen Bereich sind Temperaturunterschiede von ca. 18°C 
im Juli bis ca. 0° C im Januar und geringe Niederschlagsmengen zwischen 460 – 570 mm charak-
teristisch. Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur 8 – 9°C und der mittlere Niederschlag 
545 mm. Die Hauptwindrichtung wird mit Südwest, Westsüdwest und West angegeben. (Land-
schaftsplan Altlandsberg, 2005) 
 
Nördlich des Plangebiets sind bestehende Emittenten luftbelastender Stoffe (genehmigungspflich-
tige Anlage nach BImSchG) durch das Gewerbegebiet vorhanden (siehe LP Karte 10). Weitere 
lärm- und schadstoffemittierende Einträge können durch den Königsweg, die Straße an der Mühle 
sowie die Hönower Chaussee erfolgen. Die Gewerbe- und Ackerflächen im Untersuchungsgebiet 
stellen keine klimatisch und lufthygienisch bedeutsamen Ausgleichsräume für das Kleinklima dar. 
Der im Norden noch hinter dem angrenzenden Gewerbegebiet vorhandene Wald bildet einen 
frischluftbildenden Bereich als klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum ab (siehe LP 
Karte 10).  
Die angrenzenden weiträumigen Landwirtschaftsflächen haben eine geringe Bedeutung für die 
Kaltluftbildung. Auf Grund der geringen Vegetation hat die Intensivackerfläche auch eine geringe 
Bedeutung für die Frischluftbildung und Luftfilterung und weist eine geringe Immissionsschutzfunk-
tion auf. Demnach werden durch eine Überplanung der Intensivacker- und Grünlandbrachflächen 
keine Kalt- und Frischluftbahn beeinträchtigt. 
Anlagebedingt sind insbesondere zusätzliche Staubemissionen zu erwarten. Eine erhebliche Ver-
schlechterung der Bestandssituation ist nicht zu erwarten. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits eine Belastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
vorhanden. Ein erheblicher zusätzlicher Ausstoß von Treibhausgasen ist durch die Bebauung nicht 
zu erwarten. Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über eine neu herzustellende Quer-
spange zwischen der Straße an der Mühle und dem Königsweg.  
 
Durch die zusätzlichen Flächen zur Sortierung und Lagerung von Baustoffen, Bauteilen, zum Ab-
stellen von Containern und Baumaschinen werden keine wesentlichen zusätzlichen Emissionen 
durch Verkehr (Lärm, Licht, Erschütterungen, Schadstoffe) erwartet. Laut Stellungnahmen des 
Landesamts für Umwelt vom 07.05.2020 und 16.06.2021 ist aufgrund der Größe der Erweiterungs-
flächen und der Entfernung von ca. 300 m zur nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzung ein Kon-
flikt durch Lärm und Staubemissionen nicht zu erwarten und auf Ebene der Bebauungsplanung 
keine gutachterlichen Untersuchungen zu deren Auswirkungen erforderlich. Unvermeidbare erheb-
liche schädliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft können ausgeschlossen 
werden.  
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2.4 Schutzgüter Flora und Biotope sowie biologische Vielfalt 
 
Der Bereich entlang des Königsweges ist ökologisch als nicht sehr hochwertig einzustufen: der 
Königsweg wird nur unregelmäßig einseitig von neu gepflanzten Straßenbäumen (StU 12-14 cm) 
begleitet. Somit kann die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in diesem Bereich als gering 
eingeschätzt werden. Die restliche Fläche innerhalb des Plangebiets ist als Bereich mit mäßiger 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz verzeichnet. Nördlich des Plangebiets gliedert sich das 
Gewerbegebiet als Bereich mit einer sehr geringen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz an.  
 
Die potenziell natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet wäre laut Band XXIV der Eberswalder 
Forstlichen Schriftreihe (2005) ein Hainrispengras-Winterlinden-Hainbuchenwald (G20). Laut 
Landschaftsplan Altlandsberg (2005) würden auf den grundwasserfernen Grundmoränenböden 
der Feldflur nördlich von Seeberg mit höheren Lehmanteilen Riesenschwingel-Traubeneichen-Lin-
denwälder mit reicher Strauch- und Krautschicht entstehen. Dabei würden neben Trauben- und 
Stieleiche auch die Winterlinde, Bergahorn, Hasel, Weißdorn, Roter Hartriegel und Pfaffenhütchen 
vorherrschen.   
Innerhalb des Plangebietes ist keine potenziell natürliche Vegetation mehr vorhanden, die Flächen 
sind stark anthropogen geprägt. In großen Teilen des Plangebietes erfolgt intensive landwirtschaft-
liche Nutzung, die Bereiche haben eine sehr geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. 
 
Innerhalb des Plangebiets und direkt angrenzend sind keine geschützten Biotope nach § 30 
BNatSchG vorhanden. Durch das Vorhaben werden keine geschützten und hochwertigen Biotope 
beeinträchtigt. Entlang des Königsweges befinden sich Platanen mit geringem Alter, die im Rah-
men des Vorhabens umgesetzt und (innerhalb der geplanten Verkehrsfläche) weiterverwendet 
werden können. Es findet kein Eingriff in weitere Gehölze oder hochwertige Biotope statt. Es kommt 
es zu keiner Beeinträchtigung hochwertiger Biotope und im Bereich der zukünftigen SPE-Flächen 
und der weiteren Ersatzmaßnahmen kommt es zu einer sehr großen Biotopaufwertung innerhalb 
und außerhalb des Plangebiets. 
 
Zur Ermittlung der realen Vegetation des Untersuchungsgebietes und zur Einordnung in Biotopty-
pen gemäß Biotopkartierung Brandenburg (Stand März 2011) wurde eine detaillierte Biotoperfas-
sung über die Vegetationsperioden 2019 und 2020 vor Ort durchgeführt und die vorhandenen Bi-
otope sowie deren aktuelle Nutzung ermittelt (siehe Blatt 3 - Biotoperfassung). Zum Zeitpunkt der 
Kartierung konnte kein umfassendes Artenspektrum erfasst werden. Jedoch ließen die ermittelten 
Arten und Nutzungen mit ausreichender Sicherheit Rückschlüsse auf die Biotoptypen zu. Mehrere 
ergänzende Erfassungen und Beobachtungen erfolgten stichprobenartig bis zum Sommer 2020 
und werden im Rahmen des Verfahrens fortgesetzt. 
Auf oben beschriebener Grundlage erfolgt die folgende Darstellung der einzelnen vorhandenen Bio-
toptypen.  
 
 
Biotoptypen: 

 
Im Folgenden werden die Biotope des Untersuchungsgebietes mit der Zahlenkodierung der Bran-

denburger Kartieranleitung (Stand März 2011) aufgelistet und kurz charakterisiert.  
 
051322    artenarme Grünlandbrachen (ohne Gehölzaufwuchs) 
 

Innerhalb des Plangebiets sind Grünlandbrachen vorhanden. Da es sich um eine in unregelmäßi-
gen zeitlichen Abständen landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt, wurde zwischenzeitlicher Auf-
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wuchs vor allem von invasivem Kirschlorbeer bereits wieder entfernt. Eine kleine Fläche im Zu-
fahrtsbereich zum bestehenden Firmenstandort wird temporär kurzzeitig wechselnd zum Abstellen 
von Containern und Rangieren von Lkw genutzt.   
Der Biotopwert der Grünlandbrache ist als gering einzustufen. 
 
05142    Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Strandorte 
 

Entlang des Königsweges wurden Staudenfluren frischer Standorte vorgefunden. Es handelt sich 
dabei um natürliche oder naturnahe Saumgesellschaften stickstoffreicher, frischer, besonnter 
Standorte, die an anthropogen geprägten Standorten (stark nährstoffbelastete Agrarlandschaft) 
häufig vorkommen.  
Der Biotopwert der Saumfluren ist als gering einzustufen. 
 
07142  Baumreihe (StU 12-14 cm) 
 

Entlang des Königsweges sind unregelmäßig Baumbestände vorhanden. Es handelt sich hierbei 
um relativ neu gepflanzte Bäume mit einem Stammumfang von 12-14 cm. Zwei Bäume befinden 
sich innerhalb des Plangebiets. Da die Bäume nur ein geringes Alter und Stammumfänge besitzen, 
werden diese nicht explizit ausgeglichen. Diese können jedoch problemlos versetzt und in die Lü-
cken entlang des Königsweges gepflanzt werden.  
Der Biotopwert der Baumreihe ist als mittel einzustufen.  
 
09130 Intensiväcker 
 

Innerhalb des Plangebiets sind intensiv genutzte, landwirtschaftliche Anbauflächen vorhanden, die 
wechselnd mit Feldfrüchten sowie Getreide bestellt werden.  
Intensiväcker sind durch starke Düngung, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und weiterer Ag-
rochemikalien, eine starke Mechanisierung der Arbeitsabläufe, enge Fruchtfolgen und die Verwen-
dung von Hochleistungssaatgut gekennzeichnet. Daher wirken Intensivackerflächen beeinträchti-
gend auf die Bodenstruktur, den Bodenwasserhaushalt, zerstören naturnahe Kleinstrukturen, es 
kommt zu Nähr- und Schadstoffeinträgen und Wind- und Wassererosion werden gefördert. 
Der Biotopwert der Intensiväcker ist als gering einzustufen. 
 
12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken 
 

Beim Königsweg (z.T. innerhalb des Plangebiets) und der Straße an der Mühle im Westen des 
Plangebiets handelt es sich um Straßen mit Bitumendecke. Diese Verkehrsflächen sind vollversie-
gelt und weisen Begleitstrukturen im Straßenraum wie Ausweichstellen auf. Von diesem Biotop 
gehen in seiner Funktion als Erschließungsstraßen für das bestehende und zukünftige Gewerbe-
gebiet Lärm- und Emissionsbelastungen durch den Verkehr aus.  
Sein Biotopwert ist als sehr gering einzustufen. 
 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich im Untersuchungsraum 
weitere Biotoptypen, die im Folgenden kurz beschrieben und erläutert werden sollen. Sie werden 
von dem Vorhaben nicht berührt (siehe Blatt 3 - Biotoperfassung). 
 
05112    Frischwiese 
 

Südlich außerhalb des Plangebiets befinden sich Frischwiesen. Diese werden regelmäßig durch 
Mahd gepflegt und sind anthropogen geprägt.  
Der Biotopwert der Frischwiesen ist als mittel einzustufen. 
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05130    Grünlandbrachen (mit Gehölzaufwuchs) 
 

Außerhalb des Plangebiets sind südlich angrenzend Grünlandbrachen mit invasivem Kirschlorbeer 
(Prunus laurocerasus) vorhanden. Diese können jederzeit wieder landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Der Biotopwert der Grünlandbrachen ist als gering einzustufen. 
 
05142    Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Strandorte 
 

Entlang der Straße An der Mühle sind Staudenfluren frischer Standorte vorhanden. Es handelt sich 
um typische frische Saum- und Staudenfluren, die in Brandenburg häufig und ungefährdet sind.  
Der Biotopwert der Saumfluren ist als gering einzustufen. 
 
09130 Intensiväcker 
 

Im Osten und Westen reichen die großen Feldfluren direkt an das Plangebiet heran. Es handelt 
sich, wie im Plangebiet auch, um intensiv genutzte, landwirtschaftliche Anbauflächen, die u.a. 
durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und stark mechanisierte Abläufe gekennzeichnet 
sind.  
Der Biotopwert der Intensiväcker ist als gering einzustufen. 
 
11201 Kiesgruben 
 

Angrenzend an das Gewerbegebiet ist ein großflächiger Kiesabbau vorhanden. Die ursprüngliche 
Geländeoberfläche ist durch Abgrabung, Einebnung stark verändert worden. Es sind keine Gewäs-
ser in diesem Bereich vorhanden.  
Dieser vom Menschen stark überprägte Lebensraum hat einen geringen Biotopwert. 
 
12310 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb) 
 

Bei diesem im Untersuchungsraum nördlich gelegenen Biotoptyp sind die natürlichen Standortver-
hältnisse nahezu vollständig verändert. Der Boden ist durch Auftrag von Fremdmaterialien, Über-
bauung, Betonierung, Pflasterung usw. umgestaltet worden und sind weitestgehend anthropogen 
geprägt. Gewerbegebiete sind oft eine Quelle von Staub-, Gas-, Schall- und Lichtemissionen. Es 
befindet sich zu einem geringen Teil Gehölzaufwuchs innerhalb der Gewerbeflächen. 
Dieser vom Menschen stark überprägte Lebensraum hat einen geringen Biotopwert. 
 
12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecke 
 

Unter diesem Biotoptyp wurden die vollversiegelten Verkehrsflächen erfasst. Es handelt sich hier-
bei um einen Teilabschnitt der Straße An der Mühle sowie dem Königsweg, welche mit Bitumen 
befestigt sind.  
Von diesem Biotop gehen in seiner Funktion als Erschließungsstraße für das bestehende Gewer-
begebiet und als Umgehungsstraße Lärm- und Emissionsbelastung durch den Verkehr aus. Sein 
Biotopwert ist als sehr gering einzustufen. Im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme soll der 
südliche Teil des Königswegs entsiegelt und renaturiert werden (siehe Maßnahmenblatt 6). 
 
 
Übersicht Biotoptypen und Naturschutzfachliche Bewertung der Biotope: 
 
Die Bewertung der Biotope erfolgt in Anlehnung an die im Landschaftsplan vorgenommene Einstufung der 
Biotope. Kriterien sind der Natürlichkeitsgrad, der Artenreichtum, die Seltenheit und Gefährdung, die Rege-
nerationsfähigkeit, die konkrete Bedeutung im Biotopverbund und die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträch-
tigungen.   
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sehr hoher Biotopwert: 

stark gefährdete rückläufige Biotoptypen, hohe Empfindlichkeit, meist hoher Natürlichkeitsgrad, Lebensstät-
ten für zahlreiche seltene und gefährdete Arten – vorzugsweise geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG  
 

hoher Biotopwert: 

mäßig gefährdete, zurückgehende Biotoptypen mit mittlerer Empfindlichkeit, lange bis mittlere Regenerati-

onsfähigkeit, Lebensstätte vieler, teilweise gefährdeter Arten, hoher bis mittlerer Natürlichkeitsgrad, mäßige 

bis hohe Nutzungsintensität  
 

mittlerer Biotopwert: 

weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen mit geringer Empfindlichkeit, relativ rasch regenerierbar, relativ 

geringe Bedeutung als Lebensstätte, kaum gefährdete Arten, mittlerer bis geringer Natürlichkeitsgrad, mä-

ßige bis hohe Nutzungsintensität  
 

geringer Biotopwert: 

häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotope, als Lebensstätte nahezu bedeutungslos, geringer Natür-

lichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität, kurzfristige Neuentstehung 
 

sehr geringer Biotopwert: 

sehr stark belastete, devastierte bzw. versiegelte Flächen 

 
Die Frischwiesenflächen zählen zu den mittelwertig einzustufenden Biotopen im Untersuchungs-
raum. Diese befinden sich außerhalb des Plangebiets und werden nicht beeinträchtigt. Ebenfalls 
ist die Baumreihe entlang des Königsweges als mittelwertig einzustufen. Die Bäume sind relativ 
neu gepflanzt (Stammumfänge von nur 12-14 cm), sodass diese voraussichtlich versetzt werden 
können und somit nicht ausgeglichen werden müssen. 
 
Die artenarmen, anthropogen intensiv genutzten Landwirtschafts- und Brachflächen besitzen eine 
geringe Wertigkeit. 
 
Im Folgenden sind die Biotoptypen im Untersuchungsgebiet und ihrer ökologischen Wertigkeit zu-
sammengefasst:  
 

Tabelle 1:   Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand 

Code  Biotoptyp Biotopwert 
051322 artenarme Grünlandbrachen (ohne Gehölzaufwuchs) gering 
05142 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Strandorte gering 
07142 Baumreihe (StU 12-14 cm) mittel 
09130 Intensivacker gering 
12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken sehr gering 

Quelle: eigene Erfassungen 
 

Insgesamt wirkt die menschliche Überprägung aller Flächen im Geltungsbereich vorbelastend auf 
das Schutzgut Biotop- und Artenschutz. Es sind versiegelte Bereiche durch die Verkehrsfläche und 
hochgradig gestörte Bereiche durch intensive landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet vorhan-
den. Das Plangebiet weist in seinem Bestand einen sehr geringen bis geringen Biotopwert und nur 
im Bereich der Baumreihe einen mittleren Biotopwert auf.  
Insgesamt wirkt die menschliche Prägung der Flächen um und im Plangebiet durch die Nutzung 
vorprägend auf das Schutzgut Flora und Biotope sowie biologische Vielfalt und durch das Vorha-
ben sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf diese Schutzgüter zu erwarten. Eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG erfolgte bereits ausführlich im Rahmen des 1. 
Entwurfs. Es wird nicht in Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes hinein geplant (s. 
Kap. 5 – Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG, Anlage 4 – Relevanzprüfung und 
Anlage 5 – Artenblätter).  
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Fotodokumentation und –analyse 
 

 

 

 

 

Abb. 2: Die Fläche des Plangebiets besteht zum Großteil 
aus intensiv genutzter Ackerfläche und artenarmer 
Grünlandbrache. Die Artenzusammensetzung ist stark 
durch anthropogene Nutzung geprägt und weist keine 
ökologisch hochwertigen Bestände und Gehölze auf. 

  

Abb. 3: Der Boden ist durch die intensive Nutzung stark 
gestört. Auf der Fläche breiten sich invasive Arten wie die 
Goldrute aus. Die Flächen weisen keine natürliche 
Vegetation oder naturnahe Rückzugsbereiche für Fauna 
auf.  
  

 

 

 

 

Abb. 4: Es verlaufen überirdische mehrere Hoch-
spannungstrassen durch das Plangebiet. Im Nordwesten 
des Plangebiets befindet sich ein Mast der 
Hochspannungsleitung. Geplante Pflanzungen in den 
zukünftigen SPE- und Verkehrsflächen wurden angepasst, 
um eine Beeinträchtigung der Leitungen zu vermeiden. 

  

Abb. 5: Der Königsweg ist eine im Mittel 4 m breite 
Bitumenstraße zur öffentlichen Erschließung für das 
nördliche Gewerbegebiet. Ein kleiner Teil befindet sich 
innerhalb des Plangebiets. Teile des südlichen 
Königsweges sollen im Rahmen einer 
Ausgleichsmaßnahme entsiegelt werden. 

 

 

 

 

Abb. 6: Innerhalb des Plangebiets verläuft ein Teil einer 
Baumreihe aus Platanen. Aufgrund ihres geringen Alters 
können die zwei Bäume innerhalb des Plangebiets 
problemlos versetzt werden. Mit dem Vorhaben werden 
keine Gehölz- und Baumverluste vorbereitet. 

  

Abb. 7: Entlang des Königsweges sind vollversiegelte 
Ausweichstellen aus Betonplatten vorhanden.  

2 3 

4 5 

6 7 

Königsweg 

 Richtung Straße an der Mühle 
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Abb. 8: Nördlich des Plangebiets sind die Gewerbeflächen 
der ARETA GmbH und weiterer Firmen vorhanden. Die 
Flächen weisen einen hohen Störungsgrad durch 
versiegelte und verdichtete Flächen der Büros, 
Sozialräume und LKW-Hallen auf. 

  

Abb. 9: Auf den nördlich des Plangebiets vorhandenen 
Gewerbeflächen wird ein kleinteiliger Kiesabbau 
durchgeführt, der unmittelbar nach Entnahme wieder 
verfüllt wird. Somit können Lebensräume auch temporär 
nicht entstehen. Der Aufbruch der Löcher schreitet immer 
schrittweise voran. Es sind keine Gewässer vorhanden. 

 

 

 

 

Abb. 10: Im Süden des Firmengebäudes schließt sich ein 
Lagerplatz für Baustoffe, vorwiegend Naturstein und 
vorgefertigte Bauelemente sowie Abstellflächen für 
Manschinen an. Die Lager- und Abstellflächen sind zu klein 
und sollen durch das Vorhaben nach Süden hin erweitert 
werden. 

  

Abb. 11: Südlich des Plangebiets sind Grünlandbrachen 
mit Gehölzen und Frischwiesen vorhanden, ebenso östlich 
des bestehenden Gewerbegebiets. In diesen Bereichen 
sowie in hochwertige oder geschützte Biotope efolgt kein 
Eingriff. 

 

 

 

 

Abb. 12: Im direkten Umfeld des Plangebiets befinden sich 
östlich und westlich fast ausschließlich Ackerflächen.  

  

Abb. 13: Der Königsweg bindet im Süden an die Straße An 
der Mühle an. Bei der Straße an der Mühle handelt es sich 
um eine vollversiegelte Bitumenstraße, an die zukünftig die 
neue Verkehrsfläche des Gewerbegebiets anschließen 
soll.  

8 9 

11 10 

12 13 

Straße an der Mühle 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 17 

2.5 Schutzgut Fauna  (siehe Anlage 4 – Relevanzprüfung und 5 – Artenblätter) 
 
Ausgehend von den kartierten Biotoptypen und den angrenzenden Freiräumen ist das Untersu-
chungsgebiet potenzieller Lebensraum und/oder Nahrungsbiotop für verschiedene weit verbreitete 
Kleinsäuger, Vogelarten und Insekten.  
 
Der gesamte Bereich unterliegt einem hohen anthropogenen Nutzungsdruck durch die gewerbliche 
Nutzung und durch Verkehrsbelastung. Weitere Elemente bilden die Hochspannungsleitungs-Kor-
ridore, die Ackerbrachen sowie die Intensivackernutzung ab. Es gibt daher nur wenige eng be-
grenzte naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna.  
 
Für Reptilien konnten im Plangebiet keine geeigneten Habitate vorgefunden werden, sodass ihr 
Vorkommen und ihre Beeinträchtigung ausgeschlossen werden können. Die gewerbliche Nutzung 
und die Verkehrsflächen bilden eine Barriere ab, wodurch eine Nutzung der stark anthropogen 
geprägten Flächen des Plangebiets noch zusätzlich erschwert wird. Ebenfalls kann das Vorkom-
men von Fledermausarten ausgeschlossen werden, da das Plangebiet keine geeigneten Lebens-
räume bietet und keine Bäume mit Baumhöhlen sowie Gebäude vorhanden sind, in die eingegriffen 
wird.  
 
Das nächstgelegene Gewässer, das eine gute Eignung für Amphibienvorkommen aufweist, ist der 
Röthsee in rund 1 km Entfernung. Das Planvorhaben hat keinen Einfluss auf dieses Biotop. An-
grenzend an das bestehende Gewerbegebiet wird kleinteilig Kiesabbau durchgeführt. Die jeweili-
gen Gruben werden unmittelbar nach Entnahme wieder verfüllt. Somit können selbst temporär 
keine Lebensräume für Reptilien entstehen. Der Aufbruch der Löcher wird schrittweise vorange-
trieben. Falls Wasser vorhanden wäre, würde es durch das vorhandene Bodengefüge sofort wieder 
versickern. Weiterhin ist durch die gewerbliche Nutzung und die Verkehrsflächen eine Barriere 
vorhanden, wodurch die Wanderung durch Amphibien innerhalb des Plangebiets ausgeschlossen 
werden kann. Durch seine strukturarme Ausstattung mit einem hohen vorhandenen Störungsgrad 
durch die landwirtschaftliche Nutzung stellt das Plangebiet keinen Lebensraum für Amphibien dar.  
Der aktuelle Kiesabbau wurde im September 2020 begutachtet (siehe Abbildung 9 der Fotodoku-
mentation)  
 
Auf Grund der vorhandenen gewerblichen Nutzung ist im Plangebiet vorwiegend mit dem Auftreten 
weit verbreiteter Vogelarten zu rechnen (z.B. Amsel, Elster, Feldsperling, Grünfink, Hausrot-
schwanz, Haussperling), die zudem eine geringe Störungsempfindlichkeit aufweisen. Die Leitarten 
sind den Freibrütern zuzuordnen. Durch entsprechende Maßnahmen kann ein Verbotstatbestand 
und eine Beeinträchtigung dieser Vogelarten mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Die im Umfeld des Plangebiets vorhandenen Hecken und Baumbestände können Brutplätze, Nah-
rungsbiotope und Rückzugshabitate darstellen. Typische Bewohner sind Kleinsäuger, Hecken- 
und Buschbrüter, aber auch die Insektenfauna kann je nach Strukturvielfalt ein breites Artenspek-
trum aufweisen (Schmetterlinge, Käfer und holzbewohnende Insekten). Das Vorkommen von Röh-
richtbrütern und Greifvögeln kann ausgeschlossen werden, da das Plangebiet keine geeigneten 
Lebensräume bietet. Habitate, die als potenzielle Lebensräume für besonders geschützte Schmet-
terlinge, Heuschrecken, Libellen und Spinnen dienen könnten, sind im Untersuchungsgebiet nicht 
vorhanden. Säugetiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht angetroffen.  
 

Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind die östlich vorhandenen Gebiete FFH und NSG „Wies-

engrund“, FFH und NSG „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“, das sich in südöstli-
cher bis südwestlicher Ausdehnung vorhandene LSG „Niederungssystem des Neuenhagener 

Mühlenfließ und seiner Vorfluter“ und das westlich vorhandene LSG „Südostniederbarnimer Wei-
herketten“. Das Planvorhaben hat keinen Einfluss auf diese ökologisch sensiblen Bereiche. Inner-
halb des Plangebiets befinden sich kaum naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna. 
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Die Auswirkungen der Planung und die artschutzrechtlichen Anforderungen nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG wurden in einem gesonderten Fachbeitrag in Kapitel 5 geprüft. 
 

 
 
2.6 Schutzgüter Landschaftsbild, Erholung, Mensch, Kultur- und Sachgüter 
 
Die folgende Bewertung des Landschaftsbildes beruht im Grundsatz auf dem Landschaftsplan der 
Stadt Altlandsberg aus dem Jahr 2005. Der Sachverhalt wurde aktuell überprüft, ergänzt und in 
diese Planung eingestellt.  
Das Landschaftsbild im Plangebiet des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet am Kö-

nigsweg“ wird von Ackerflächen und artenarmen Grünlandbrachen ohne wesentliche Gehölze be-
stimmt. In unmittelbarer Umgebung sind Offenflächen in Form von Intensiväckern, Frischwiese, die 
Verkehrswege Straße An der Mühle und Königsweg sowie das nördliche Gewerbegebiet prägende 
Elemente des Landschaftsbildes. Dazu gehören auch mehrere Hochspannungstrassen.  
 
Im Landschaftsplan ist als Landschaftsbildtyp eine Offenlandschaft als strukturierte Ackerland-
schaft verzeichnet. Siedlungsprägender Raum ist das Gewerbegebiet im Norden außerhalb des 
aktuellen Plangebiets. Entlang des Königswegs sind prägende Feldgehölze sowie entlang der 
Straße an der Mühle eine vitale Allee/Baumreihe/Hecke als Einzelstrukturen und Landschaftsele-
mente mit positiver Wirkung auf das Landschafts- und Ortsbild und hoher Empfindlichkeit gegen-
über Beeinträchtigungen verzeichnet. Aktuell sind jedoch keine Gehölzstrukturen bei den genann-
ten Bereichen vorhanden. Entlang der Straße An der Mühle werden diese als SPE-Maßnahmen 
voraussichtlich 2021 neu angepflanzt.  
Innerhalb – und außerhalb - des Plangebiets prägen mehrere Hochspannungstrassen das Land-
schaftsbild. Der Erholungswert der Landschaft wird als gering bewertet. Die Leitungen werden 
langfristig erhalten bleiben. Sie werden zurzeit instandgesetzt und „umstrukturiert“ (siehe Punkt 2.3 
in der Begründung zum Bebauungsplan). 
Der Königsweg und die Straße An der Mühle sind lärmemittierende Bereiche ohne angrenzende 
landschaftsprägende Gehölzstrukturen. Direkt nördlich angrenzend an das Plangebiet sind 
Lärmemittenten in Form des bestehenden Gewerbegebietes (RC-Anlage und Kiesabbau, verschie-
dene Baufirmen usw.) vorhanden. Lärmempfindlichen Bereiche sind in der näheren Umgebung 
nicht vorhanden (siehe LP Karte 10). 
 
Durch den wirtschaftlichen Aufschwung im Baugewerbe soll der Bebauungsplan zukünftig den er-
heblichen Bedarf an Flächen zur Erweiterung des ansässigen Gewerbestandortes fördern. Im Hin-
blick auf die bestehende Vorbelastung (ackerbauliche und gewerbliche Nutzung, Verkehrswege) 
werden das Landschaftsbild und der Erholungswert des Gebietes durch die Bebauung nicht uner-
heblich verändert. 
Die Errichtung des neuen Gewerbegebietes verändert das Landschaftsbild. Eine erhebliche Be-
einträchtigung erfolgt jedoch nicht, unter anderem weil es sich um eine durch die bereits genannten 
Einwirkungen stark anthropogen vorgeprägte, strukturarme Fläche handelt, die direkt an ein be-
stehendes Gewerbegebiet angegliedert wird.  
Der Eingriff in das Ortsbild ist nicht als nachhaltig negativ zu bewerten, da diese Planung Teil eines 
Gesamtkonzepten zur gewerblichen Entwicklung (2019) ist, in dem die Abschirmung der geplanten 
Gesamtentwicklung von Gewerbe und Industrie in diesem Bereich durch entsprechende Pflanz-
maßnahmen als wesentliche Ersatzmaßnahme und landschaftsgestalterische Aufwertung bereits 
verankert ist. Somit wird eine Beeinträchtigung des Ortsbildes mittel- und langfristig durch Eingrü-
nung und der Schaffung arten- und strukturreicher Gehölzstrukturen reduziert (siehe Kapitel 6.4 – 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). 
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Die nächstgelegenen Wohnstandorte befinden sich ca. 300 m südlich des Plangebiets entfernt. 
Östlich des Plangebiets befindet sich das Wohngebiet Altlandsberg-West in ca. 700 m Entfernung, 
langfristig ist die Erweiterung des Wohngebietes um etwa 100 m Richtung Westen vorgesehen. 
Somit ist auch unter Beachtung der geplanten Wohnflächenentwicklung ein ausreichender Abstand 
vorhanden, der die beiden Nutzungen voneinander trennt. Von dem geplanten Gewerbegebiet geht 
aufgrund der Entfernung kein erhebliches Störpotenzial für die in den umliegenden Wohngebieten 
lebenden Menschen aus – etwa durch zusätzliche Staub- und Geräuschimmissionen. Das Lan-
desamt für Umwelt bestätigt in seiner Stellungnahme vom 07.05.2020, dass aufgrund der Größe 
der Erweiterungsflächen und der Entfernung zur nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzung ein 
Konflikt durch Lärm und Staub nicht zu erwarten ist. Unabhängig davon erfolgt zur Reduzierung 
der Auswirkungen durch Lärm und Staub die weitgehende Einhausung der vorgesehenen Nutzun-
gen. 
Eine weitere zusätzlich erhebliche Lärmbelastung durch die Entwicklung neuer Gewerbeflächen 
und den hierdurch induzierten Verkehr ist nicht zu erwarten. Mit der festgesetzten Erschließung 
wird die Haupterschließung des Gewerbegebietes einschließlich seiner Erweiterung um etwa 
250 m weiter nach Norden verlegt und der Königsweg als Haupterschließungsweg teilweise auf-
gegeben, sodass der bestehende Lärmkonflikt mit der südlich liegenden Wohnnutzung am Königs-
weg (Splittersiedlung) deutlich entschärft wird. Lärmbeeinträchtigungen durch zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen werden vermieden, da der Verkehr ausschließlich über diesen neuen Knoten-
punkt geführt wird. Eine Verschärfung des Lärmkonfliktes durch die Planung kann ausgeschlossen 
werden. Eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der Bestandssituation ist nicht zu erwarten. 
Das Landesamt für Umwelt (Abteilung Technischer Umweltschutz) bestätigt in seinen Stellungnah-
men vom 07.05.2020 und 16.06.2021, dass aufgrund einer ausreichenden Entfernung zu schutz-
würdigen Nutzungen keine Konflikte durch zusätzliche Emissionen durch das Planvorhaben zu 
erwarten sind und keine weiteren Untersuchungen zu den Auswirkungen durch Lärm und Staub 
erforderlich werden: 
 

„Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Bebauungsplanverfahren keine weiteren gutachterli-
chen Untersuchungen zu den Auswirkungen durch Lärm und Staub erforderlich, da auf Grund 
der Größe der Erweiterungsfläche und der Entfernung von ca. 300 m zur nächstgelegenen 
schutzwürdigen Nutzung ein Konflikt nicht zu erwarten ist. Als Orientierung wird hierfür der Ab-
standserlass von Nordrhein-Westfalen (2007) herangezogen. Relevant bei Lagernutzungen 
sind Geräuschemissionen (Transport, Umschlag) und Staubemissionen. Auf Grund der Entfer-
nung von ca. 300 m sind jedoch unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu er-
warten.“ (Stellungnahme vom 07.05.2020) 

 

„Aufgrund der Entfernung von ca. 300 m zur nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzung 

sowie der beabsichtigten gewerblichen Nutzung (u.a. Gewerbe in Hallen, Neuordnung Erschlie-

ßung) sind unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten. […] 
 

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht bestehen zum Bebauungsplan, Stand: Entwurf Feb-
ruar 2021, keine Bedenken.“ (Stellungnahme vom 16.06.2021) 

 
Davon unabhängig ordnet sich das Plangebiet langfristig in die übergeordnete Gewerbeentwick-
lung in dem gesamten Bereich nördlich der A10 ein, die umfangreiche abschirmende Maßnahmen 
zwischen den geplanten Gewerbeflächen und den umliegenden Wohnebereichen vorsieht (grund-
legende Eingrünung als Abstands- und Pufferflächen, Abschirmung durch immissionsarmes Ge-
werbe – siehe hierzu Kapitel 3.4). 
 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzungen (hier insbesondere Sortierung und Lagerung von Bau-
mischabfällen, Lagerung von Containern und Maschinen in Hallen) und der Entfernung zu den 
nächstgelegenen Wohnbereichen sind keine erheblichen Geruchsbelästigungen zu erwarten. 
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Im Geltungsbereich sind keine Kultur- und Sachgüter vorhanden bzw. bekannt. Negative Auswir-
kungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. Weitere besonders schützens-
werte Anlagen, beispielsweise im Sinne des Denkmalschutzes, sind in der näheren Umgebung 
nicht vorhanden. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Untersuchungsraum eine geringe Einzigar-
tigkeit, Schönheit und Erholungswert aufweist. Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung wird 
durch die Umsetzung der Planung nicht beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen des Menschen 
können zeitlich begrenzt baubedingt auftreten (z.B. Baulärm) und durch entsprechende Maßnah-
men vermieden werden. Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen können ausgeschlos-
sen werden. 
 

 
2.7 Zusammenfassung der Bestandserfassung und Beurteilung der Schutzgüter 
 
Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass das Untersuchungsgebiet durch versiegelte 
(Verkehrs-) Flächen, gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung stark anthropogen vorgeprägt 
ist. Das Landschaftsbild ist insbesondere durch Gewerbegebiete, Landwirtschaftsflächen, Acker-
brachen sowie Verkehrsflächen und mehre Hochspannungstrassen geprägt.  
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes müssen nur vereinzelt Gehölze der Baumreihe entlang 
des Königsweges entnommen werden. Diese weisen einen geringen Stammumfang (12-14 cm) 
und ein geringes Alter auf und können noch problemlos umgesetzt werden. 
 
Für die Fauna wertvolle Biotope sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Insgesamt bil-
den diese Habitate keine wertvollen, seltenen und schützenswerten Biotope ab.  
 
Durch die geplante Nutzung wird aufgrund der Vorbelastung kein zusätzliches erhebliches Störpo-
tenzial für den Menschen erwartet. Siedlungsflächen befinden sich in ca. 300 m Entfernung. Der 
bestehende Nutzungskonflikt (Lärmschutz) mit der südlich liegenden Wohnnutzung im Außenbe-
reich wird durch die Planung der Verkehrsführung deutlich entschärft. Zusätzliche Beeinträchtigun-
gen erfolgen vor allem für die Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt durch Versiegelung und 
Teilversiegelung. Diese können jedoch durch geeignete Maßnahmen innerhalb und außerhalb des 
Plangebiets kompensiert werden. 
 
Aufgrund der zusätzlichen Bebauung für diesen Bereich werden mit der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter erwartet, die nicht durch Maß-
nahmen kompensiert werden können. Die geplanten Ausgleichs-Maßnahmen führen zu einer Auf-
wertung der Schutzgüter innerhalb des Plangebietes und in der nahen Umgebung. Die umliegen-
den Offenflächen können weiterhin als Lebensraum dienen.  
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3. Entwicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Im Landschaftsplan werden folgende Entwicklungsziele für das Untersuchungsgebiet formuliert. 
 

 
Abb. 14: Auszug aus dem Landschaftsplan, ÖKO-DATA 2005 
 
Der Landschaftsplan stellt im Entwicklungskonzept als Entwicklungsziel für einen großen Bereich 
des Plangebietes im mittleren und westlichen Teil die Durchführung einer ordnungsgemäßen Land-
wirtschaft entsprechend §11 BbgNatSchG dar.  
 
Entlang des Königswegs sind laut Landschaftsplan der Erhalt und die Entwicklung des Feldgehölz-
bestandes dargestellt. In diesem Bereich befinden sich aktuell keine Feldgehölze. Innerhalb der 
neu geplanten Verkehrsflächen sollen großzügige Baumpflanzungen stattfinden. Entlang der 
Straße An der Mühle werden Gehölze als SPE-Maßnahmen voraussichtlich 2021 neu angepflanzt, 
siehe Kapitel 2.6. Im Osten und Süden der Fläche sind in einem sehr kleinen Bereich die extensive 
Nutzung und Pflege von Feucht- und Frischwiesen bzw. –brachen, Feucht- und Frischweiden auf 
grundwasserbestimmten Standorten in der Zielstellung verankert. Hierbei handelt es sich um anth-
ropogen geprägte, in ihrer natürlichen Boden- und Wasserhaushaltsfunktion stark gestörte Land-
wirtschaftsflächen. 
 
Außerhalb des Plangebiets sind im Entwicklungskonzept die im Norden angrenzenden bestehen-
den Gewerbeflächen als „Sonstige Flächen“ dargestellt worden. Im Osten und Süden außerhalb 
des Plangebiets sind als Ziel die extensive Nutzung und Pflege von Feucht- und Frischwiesen bzw. 
–brachen, Feucht- und Frischweiden auf grundwasserbestimmten Standorten verankert worden. 
Entlang der Straße an der Mühle sind der Erhalt und die Entwicklung von Alleen bzw. baumüber-
schirmten Hecken mit begleitendem Krautsaum Entwicklungsziel.  
 
Einige Aussagen und Entwicklungsziele des Landschaftsplans wurden in den rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Altlandsberg integriert. Laut Kapitel 3.3 des Flächennutzungsplanes 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
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erfolgte zudem ausführlich die Untersuchung von Innenentwicklungspotenzialen im Rahmen des 
Flächennutzungsplanverfahrens mit dem Ergebnis, dass die Entwicklung von Gewerbeflächen 
langfristig im Bereich westlich von Altlandsberg West erfolgen soll und geeignete Standorte wei-
terentwickelt werden sollen. Dem genannten Entwicklungsziel wird mit der hier vorbereiteten Er-
weiterung des Gewerbegebiets entsprochen. Das Planvorhaben ist darüber hinaus Teil einer über-
geordneten Gewerbeentwicklung im Bereich westlich der Altstadt entsprechend Zielstellung aus 
dem INSEK 2017 und entspricht den langfristigen Planungs- und Entwicklungszielen der Stadt 
Altlandsberg in diesem Bereich (siehe Kapitel 3.4 in der Begründung zum Bebauungsplan).  
 
Es kann festgestellt werden, dass die beabsichtigten Nutzungen im Rahmen der Planung mit den 
damals überschaubaren Grundgedanken und Zielen der Entwicklung des betroffenen Landschafts-
raumes in groben Zügen übereinstimmen. Es soll ein Gewerbegebiet mit entsprechender Erschlie-
ßung von Verkehrsfläche entwickelt werden. Diese sollen im westlichen Bereich von SPE-Flächen 
begleitet werden, auf der eine dauerhafte Extensivierung gesichert und hochwertige, arten- und 
strukturreiche Biotope entwickelt werden sollen. Weitere hochwertige Maßnahmen sollen südlich 
des Plangebiets (Entsiegelung des Königsweges) und im Ortsteil Wegendorf (Wiederherstellung 
eines gestörten Gewässers und seiner Zuflüsse mit dauerhafter Extensivierung und Pflege von 
Flächen) durchgeführt werden (siehe Blatt 6 bis 8). 
 
Im Grünordnungsplan werden folgende generelle Entwicklungsziele für Natur und Landschaft vor-
geschlagen, die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden sollten:  
 

 Eingrünung des Standortes im Westen  

 Reduzierung des Versiegelungsgrades durch Rückbau von Vollversiegelung der zukünftig 
nicht mehr genutzten Verkehrsfläche (im Bereich des südlichen Abschnitts des Königs-
wegs) 

 Vermeidung von Eingriffen in hochwertige und geschützte Biotope 

 Herstellung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plange-
biets mit der Entwicklung und Sicherung hochwertiger, artenreicher Biotope im Verbund  

Die vorgesehenen Maßnahmen sind somit an dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan heraus 
entwickelt. 
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4. Eingriffs - und Konfliktdarstellung 

4.1 Art und Umfang des Eingriffs 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen im Wesentlichen die bestehenden Ackerflächen und artenarmen 
Grünlandbrachen in ein Gewerbegebiet und Verkehrsflächen umgewandelt werden. Von Nordos-
ten nach Südwesten verläuft die Erschließung, für die eine 18 m breite Verkehrsfläche festgesetzt 
wird, auf der neben der Straße Flächen zur Niederschlagsentwässerung, für einen Fuß- und Rad-
weg, Beleuchtung und ein eventuell erforderlicher Medienkorridor eingeordnet werden können. Auf 
der Verkehrsfläche bleibt ausreichend Platz zur Anpflanzung von Bäumen.  
Schutzgebiete werden von der Planung nicht berührt. 
 
Insgesamt führt der geplante Eingriff zu erheblichen und/oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen und der Grundwasseranreicherung durch eine zusätzliche Vollversiegelung auf 
insgesamt 2,73 ha (siehe folgende Tabellen 2 und 3). Es kommt zu keinem Biotopverlust mittel- 
oder hochwertiger Biotope. Die Bäume am Königsweg (Platanen) können durch ihr geringes Alter 
problemlos versetzt werden. Die Vorprägung des Bodens durch Versiegelung im Bestand (Ver-
kehrsfläche V2) und die intensive landwirtschaftliche Nutzung auf dem Großteil der Fläche ist mit 
zu beachten. Auf vermeidbare Vollversiegelungen wird verzichtet, so beispielsweise durch die An-
bindung über die vorhandene Straße an der Mühle und den Rückbau der Anbindung über den 
Königsweg. Die GRZ für das Gewerbegebiet liegt bei 0,8. Weitere Überschreitungen sind nicht 
möglich. Die zusätzliche Neuversiegelung kann durch Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes vollständig kompensiert werden. Die folgenden Tabellen zeigen, dass sich durch 
die mit Planung vorbereitete Neuversiegelung und den Biotopverlust ein rechnerischer Kompen-
sationsbedarf von 2,73 ha Vollversiegelung ergibt. 
 
 
 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Versiegelung im Bestand und in der Planung für das  

Gewerbegebiet 

 Bestand Planung Verhältnis Eingriff/ 

Ausgleich 

Erforderlicher Ausgleich 

in Vollversiegelung 

Vollversiegelung 0 ha 2,4 ha 1:1  + 2,4 ha 
Teilversiegelung 0 ha 0 ha --- + 0 ha 
Gesamt in Voll-
versiegelung 0 ha  2,4 ha  + 2,4 ha 

Quelle: eigene Erfassungen, detaillierte Ermittlungen siehe Anlage 1 und 2 

 
 
Tabelle 3: Gegenüberstellung der Versiegelung im Bestand und in der Planung für die  
Verkehrsfläche 

 Bestand Planung Verhältnis Eingriff/ 

Ausgleich 

Erforderlicher Ausgleich 

in Vollversiegelung 

Vollversiegelung 0,09 ha 
Verkehrsfläche V2 

0,42 ha 
Verkehrsfläche V1 1:1  + 0,33 ha 

Teilversiegelung 0 ha 0 ha --- + 0 ha 
Gesamt in Voll-
versiegelung 0,09 ha 0,42 ha  + 0,33 ha 

Quelle: eigene Erfassungen, detaillierte Ermittlungen siehe Anlage 1 und 2 

 
Die erforderliche Kompensation für Eingriffe in der Verkehrsfläche V1 beträgt ca. 0,33 ha. 
Die Verkehrsfläche V2 mit insgesamt 0,09 ha Vollversiegelung im Bestand bleibt unverändert, so-
mit kommt es auf dieser Fläche (V2) zu keiner zusätzlichen Vollversiegelung. 
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Tabelle 4: Gegenüberstellung der Versiegelung im Bestand und in der Planung für die  
SPE-Fläche 

 Bestand Planung Verhältnis Eingriff/ 

Ausgleich 

Erforderlicher Ausgleich in 

Vollversiegelung 

Vollversiegelung 0 ha 0 ha ---  + 0 ha 
Teilversiegelung 0 ha 0 ha --- + 0 ha 
Gesamt in Voll-
versiegelung 0 ha 0 ha  + 0 ha 

Quelle: eigene Erfassungen, detaillierte Ermittlungen siehe Anlage 1 und 2 

 
 
Die geplanten vollversiegelten Flächen im Plangebiet ergeben sich aus der zu versiegelnden Bau-
gebietsfläche und der Verkehrsfläche V1. Teilversiegelte Flächen in nennenswertem Umfang kom-
men für die geplante Nutzung nicht in Betracht.  
Es werden in der Hauptsache Intensivackerflächen und die Straße Am Königsweg überplant. Im 
Bereich der Überbauung gehen diese Biotope verloren und werden (gemessen an ihren Biotopwer-
ten) als Biotopverlust in die Bilanz eingestellt. Im westlichen Bereich entstehen innerhalb des Plan-
gebiets SPE-Flächen, die einen hochwertigen Grünstreifen zur Abschirmung und Gliederung des 
Gebietes mit seinen langfristigen Entwicklungsoptionen dienen. Extensivierungsmaßnahmen auf 
den geplanten SPE-Flächen, die Schaffung von hochwertigen und artenreichen Gehölzflächen und 
weitere Pflegemaßnahmen außerhalb des Plangebietes stellen insgesamt eine sehr hochwertige 
Aufwertung dar. Innerhalb des Plangebiets befinden sich (bis auf die Baumreihe am Königsweg) 
ausschließlich gering- bis sehr geringwertige Biotope. Innerhalb der Baumreihe sind keine Baum-
höhlen oder weitere potenzielle Habitate geschützter Arten vorhanden. Die Gehölze der Baumreihe 
können aufgrund ihres geringen Alters noch problemlos versetzt werden und gehen somit nicht 
verloren. Insgesamt werden die überplanten Biotope durch die Schaffung neuer hochwertiger, ar-
ten- und strukturreicher Biotope sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebiets vollständig 
ersetzt. Zusätzlich wird als Ausgleichsmaßnahme der südliche Teil des Königswegs entsiegelt. 
Die konkrete räumliche Zuordnung des Eingriffs und der geplanten Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen sind in Blatt 4 – Konfliktplan, Blatt 5 - Grünordnungsplan sowie Blatt 6 – 8 (Kom-
pensationsmaßnahmen) dargestellt.  
 
 
4.2 Prüfung der Varianten zur Erschließung – Optimierung der Planung 
 
Die zukünftige Planung und Erschließung des Gewerbegebiets wurde bereits in einer Voruntersu-
chung im Mai 2019 geprüft. Dabei wurden auch verschiedene Möglichkeiten der Nutzungsarten-
abgrenzung in unterschiedlichen Geltungsbereichen und verschiedenen Möglichkeiten der Er-
schließung geprüft. Zur weiteren Planung wurde die nun mit diesem Bebauungsplan verfolgte Va-
riante der Anbindung an die Straße An der Mühle ausgewählt. Dabei spielen auch naturschutz-
fachliche Belange eine wesentliche Rolle. So kann in der verfolgten Variante ein großer Teil des 
Königsweges zurückgebaut werden. Die neue Anbindung berücksichtigt zugleich die von der Stadt 
beabsichtigte langfristige Gewerbeentwicklung in diesem gesamten Bereich. Damit wird in ganz 
besonderer Weise durch Optimierung der künftigen Erschließung der Gedanke der Vermeidung 
von Eingriffen durch Optimierung der Erschließung berücksichtigt. Diese Aspekte sollten bereits in 
diesem ersten Baustein der Entwicklung entsprechend Eingang finden (siehe Bebauungsplan, 
Blatt 2 – Städtebauliches Konzept und Städtebauliche Voruntersuchung und Nutzungskonzept zur 
Vorbereitung der Bauleitplanung, Mai 2019). Der Lärmkonflikt mit der südlich vorhandenen Wohn-
nutzung wird durch die Anbindung an die Straße An der Mühle und den zukünftigen Rückbau des 
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Königswegs deutlich entschärft, zusätzliche Lärmbeeinträchtigungen werden durch diesen neuen 
Knotenpunkt vermieden. 
 
In allen drei städtebaulichen Varianten auf Blatt 2 der Begründung zum Bebauungsplan ist auf ca. 
3 ha (von insgesamt 4 ha) ein Gewerbegebiet vorgesehen. Auf weiteren 0,42 ha soll eine Ver-
kehrsfläche entstehen (davon 0,09 ha Vollversiegelung durch Verkehrsfläche V2 im Bestand und 
0,33 Neuversiegelung auf V1). In allen drei Varianten müssen Teile der bestehenden Baumreihe 
versetzt werden. Dies ist aufgrund des geringen Alters der Gehölze jedoch problemlos möglich. 
Eine Fläche von 0,2 ha soll innerhalb des Geltungsbereiches als SPE-Flächen festgesetzt werden.  
 
Der Eingriff kann im Landschaftsraum der Stadt Altlandsberg komplett ausgeglichen werden.  
Der südlich außerhalb des Plangebiets vorhandene Abschnitt des Königswegs soll entsiegelt und 
die Fläche im Anschluss wieder renaturiert werden (Maßnahme A 1).  
Zudem wird als hochwertige Maßnahme im Ortsteil Wegendorf ein bestehendes Gewässer rena-
turiert, die Zuflüsse wiederhergestellt und die angrenzenden Flächen dauerhaft extensiviert, gesi-
chert und gepflegt. All diese Maßnahmen besitzen eine sehr hohe ökologische Wertigkeit und ha-
ben einen positiven Einfluss auf mehrere Schutzgüter (u.a. Boden, Wasserhaushalt, Flora/Biologi-
sche Vielfalt und Fauna). 
Detaillierte Ausführung sind im Kapitel 6.4 und auf den Blättern 6 bis 8 dargestellt. 
 
 
4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen vermutlich weiter intensiv landwirtschaft-
lich genutzt werden. Es würde weiterhin eine sehr einseitige, unnatürliche und artenarme Anpflan-
zung von Monokulturen auf der Fläche durchgeführt werden. Eine Sukzession und Entwicklung 
naturnaher Biotope würde sich in diesen Bereichen durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
wahrscheinlich nicht einstellen, der Boden ist hochgradig gestört und ausgelaugt. Eine Verbesse-
rung des Natürlichkeitsgrades und eine Erhöhung der Artenvielfalt würden ausbleiben. Entlang des 
Königswegs würden durch die Gegebenheiten keine hochwertigen Feldgehölze entstehen. Die in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung würde weiterhin dem Ziel der Extensivierung von Wiesenflä-
chen entgegenstehen.  
 
Die Entsiegelung eines Teils des Königsweges südlich des Plangebiets würde nicht erfolgen, die 
Lärmbelästigung der Wohnnutzungen im Außenbereich würde unverändert hoch bleiben bzw. sich 
weiter verstärken.   
 

Als Grundlage für die Ermittlung des Kompensationsbedarfes wird der tatsächliche gegenwärtige 
Umweltzustand angesetzt, wie in der Bestanderfassung aufgenommen (siehe Kapitel 2.4 – Schutz-
güter Flora und Biotope sowie biologische Vielfalt). 
 
Insgesamt lässt sich einschätzen, dass sich der Umweltzustand bei Nichtdurchführung der 
Planung im Verhältnis zur derzeitigen Nutzung nicht wesentlich verändern würde. Die Flä-
che würde vermutlich weiterhin ackerbaulich genutzt werden. Es würde keine Versiegelung, 
aber auch keine Aufwertung der Fläche durch hochwertige SPE-Maßnahmen erfolgen.  
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4.4 Optimierung unter Berücksichtigung anderer Planungsmöglichkeiten 
 (Vermeidungsmaßnahmen)    
 
Vermeidungsmaßnahme 1: 
Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversiegelung wird durch die Begrenzung der zulässigen über-
baubaren Fläche (GRZ) und durch die Festsetzung von SPE-Flächen innerhalb des Plangebietes 
verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige Inanspruchnahme von Flächen verzichtet. 
 
Vermeidungsmaßnahme 1 entspricht den Forderungen des § 54 Abs. 3 und 4 Brandenburgisches 
Wassergesetzes, wonach die Versiegelung des Bodens oder andere die Grundwasserneubildung 
beeinträchtigenden Maßnahmen nur soweit erfolgen dürfen, wie dies unvermeidbar ist. Soweit eine 
Verunreinigung des Grundwassers nicht zu befürchten ist und sonstige Belange nicht entgegen-
stehen, ist das Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone zu versickern. Gleichzeitig wird 
der Forderung in § 1 a BauGB nach einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und 
Boden nachgekommen.  
 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Vermeidungsmaßnahme 2: 
Aufgrund der teilweisen Orientierung der geplanten Erschließung an der vorhandenen Straße wer-
den Flächen in Anspruch genommen, die bereits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flächen, 
die unmittelbar an diese angrenzen und eine geringe Wertigkeit aufweisen. Damit wird auf die In-
anspruchnahme von Flächen mit besonderer Bedeutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
 
Vermeidungsmaßnahme 3: 
Zur Vermeidung von Schadstoffeintrag in den Boden wird durch Änderung der Nutzungsart auf den 
Einsatz von Bioziden und Dünger im Plangebiet verzichtet.  
 
Vermeidungsmaßnahme 4: 
Gemäß des § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind die Fällung bzw. Beseitigung von 
Gehölzen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September unzulässig. 
 
Vermeidungsmaßnahme 5: 
Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Bodenbrütern sind Bodenarbeiten außerhalb 
der Brutzeit (Brutzeit: 1. März bis 30. September) durchzuführen. Sollten Bauarbeiten innerhalb 
der Brutzeit beginnen, sind die betroffenen Flächen durch eine sachverständige Person auf aktu-
elle Brutvorkommen zu kontrollieren. Danach sollten Bauarbeiten möglichst ohne Unterbrechung 
erfolgen und können auch innerhalb der Brutzeit fortgeführt werden. 
 
 
4.5 Schutzgutbezogene Darstellung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
 
Aus dem oben genannten Eingriff ergeben sich verschiedene Konflikte bezogen auf die einzelnen 
Schutzgüter, die im Folgenden dargestellt und erörtert werden. Die vorhabenbedingten Auswirkun-
gen auf die genannten Schutzgüter können baubedingt, anlagebedingt und betriebsbedingt sein. 
Sie wurden entsprechend gekennzeichnet.  
 
Zu den baubedingten Auswirkungen zählen Bodenverdichtungen durch Baumaschinen, Gefähr-
dung von Flora und Fauna sowie des Grundwassers durch den Betrieb der Technik, Lärm, Er-
schütterungen, Abgas- und Staubbelastung durch Baumaschinen und Transporttechnik. Sie sind 
auf den Bauzeitraum begrenzt. 
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Die anlagebedingten Auswirkungen bilden den Schwerpunkt der Flächenverluste (Bodenver-
brauch, Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna) durch Überbauung und Versiegelung. 
Zusätzlich können Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes, die Veränderung des Landschafts-
bildes sowie die Beeinträchtigung des Kleinklimas von Bedeutung sein. 
 
Von den betriebsbedingten Auswirkungen sind im Wesentlichen die durch das Befahren der Wege 
und das Parken der Fahrzeuge verursachten Immissionen und die Gefährdung von Grundwasser 
durch auslaufende und versickernde Stoffe und Abwässer zu beachten. 
 
Die Konflikte beziehen sich auf Eingriffe gegenüber den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima, Bio-
top- und Artenschutz, Landschaftsbild, Erholung, Mensch, Kultur- und Sachgüter. Die räumliche 
Zuordnung der Eingriffe ist auf Blatt 4 - Konfliktplan dargestellt. 
 
 
 Schutzgüter Boden und Fläche 

 
Als Bodenfunktionen sind zu benennen: 

- Pufferfunktion und Schadstoffabsorption,  
- Boden als Standort für Erholungsfunktionen im Freiraum, 
- Boden als Lebensgrundlage und Habitat für Flora und Fauna, 
- Boden als Speicherkapazität für Niederschlagswasser. 

 
Es wurden folgende Vorbelastungen des Bodens im Untersuchungsgebiet ermittelt:  
Im Plangebiet sind bereits Vorprägungen des Bodens vorhanden. Der Großteil der Flächen wird in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Osten ist, begleitet von Staudenfluren, eine vollversiegelte Ver-
kehrsfläche (Königsweg) vorhanden. Diese Bereiche weisen ebenfalls gestörte Bodenverhältnisse 
auf. Die Gesamtbelastung des Bodens und Beeinträchtigung der o.g. Bodenfunktionen erhöht sich 
aufgrund des Eingriffs um nachstehend ermittelte Folgen: 
 

baubedingte Beeinträchtigungen  

Durch die geplanten Baumaßnahmen wird in Teilbereichen der Abtrag bzw. die Überdeckung von 
Mutterboden erforderlich. Aufgrund von Tiefbauarbeiten (z.B. Unterbau von Wegen) wird das natürli-
che Bodengefüge verändert. Es ergeben sich nicht unmittelbar quantifizierbare Bodenverdichtungen 
durch Baufahrzeuge und Zwischenablagerungen von Baumaterial. Schädliche Bodenveränderungen 
sind nach Vorsorgepflicht des Bundes-Bodenschutzgesetz, § 7 BBodSchG zu vermeiden. 
 
anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Aufgrund der Erhöhung des Versiegelungsgrades ergibt sich, bezogen auf das gesamte Planungsge-
biet, ein zusätzlicher Verlust an Bodenfunktionen durch Versiegelung. Es müssen Eingriffe durch 2,73 
ha zusätzliche Vollversiegelung ausgeglichen werden.  
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bedingt durch die zu erwartende Zunahme des Verkehrs erhöht sich der Anteil der unmittelbar wirk-
samen Schadstoffimmissionen, jedoch nur geringfügig. Weitere nutzungsbedingte Beeinträchtigun-
gen des Bodens können sich ergeben, wenn die einschlägigen Vorschriften zum Schutz des Bodens 
und die Vorsorgepflicht nach Bundes-Bodenschutzgesetz (§ 7 BBodSchG) nicht eingehalten werden.  
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 Schutzgut Wasserhaushalt 

 
Die Vorbelastungen des Wasserhaushaltes im Untersuchungsgebiet ergeben sich aus der Beein-
trächtigung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung und Verdichtung des Bodens sowie aus 
dem möglichen Schadstoffeintrag aus dem Verkehr auf den umliegenden Straßen. Des Weiteren 
ergibt sich eine Vorprägung durch die landwirtschaftliche Nutzung auf dem Großteil der Flächen und 
dem Befahren mit schweren Landwirtschaftsmaschinen. Folgende negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser sind im Zusammenhang mit dem Planvorhaben zu erwarten: 
 
baubedingte Beeinträchtigungen  

Während der geplanten Baumaßnahmen besteht die Gefahr des Schadstoffeintrags z.B. durch Bau-
maschinen. Durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen während der Bauphase und die Einhal-
tung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen (§ 1 BbgWG, § 5 Abs. WHG, Allgemeine Sorg-
faltspflichten) kann diese Beeinträchtigung jedoch vermieden werden.  
 
anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Mit der vorgesehenen Baumaßnahme werden Bodenflächen vollversiegelt. Dadurch werden der der-
zeitige Boden- und Wasserhaushalt sowie die Abflusssituation gestört (Erhöhung des Oberflächen-
abflusses und Minderung der Grundwasserneubildungsrate). Der Konflikt kann durch die dezentrale 
Versickerung des Regenwassers im Plangebiet gemindert werden (in Verkehrsflächen, SPE-Flächen, 
durch Gründächer sowie aktive Regenwasserbewirtschaftung). Wie auch auf dem bestehenden Ge-
werbestandort soll anfallender Niederschlag auf dem Gelände versickert werden. Hierzu sollen ent-
sprechende Regenrückhaltemöglichkeiten und Sickermulden in Grünflächen bzw. straßenbegleitend 
eingeordnet werden. Die Lage und Dimensionierung der Verkehrsfläche und der SPE-Flächen wur-
den bewusst so gewählt, dass ausreichend Flächen für die Regenentwässerung zur Verfügung ste-
hen.  
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die mit dem Gewerbegebiet zu erwartende Steigerung des Autoverkehrs innerhalb des Untersu-
chungsgebietes trägt nur zu einer geringen Erhöhung der Schadstoffbelastung und somit zu einer 
Erhöhung des Risikos einer Oberflächen- und Grundwassergefährdung durch Schadstoffe bei.  
Weitere nutzungsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser können sich ergeben, wenn 
die einschlägigen Vorschriften zum Schutz des Grundwassers nicht eingehalten werden. 
 
 

 Schutzgüter Klima und Luft 

 
Die Vorbelastung des Klimas und der Luft im Untersuchungsgebiet ergeben sich vorwiegend aus der 
bisherigen Vorprägung durch die Nutzung als Ackerflächen, durch Versiegelungen im Bestand und 
durch die Verkehrsbelegung der umliegenden Straßen (Straße An der Mühle, Königsweg). Folgende 
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind im Zusammenhang mit dem Planvorhaben zu 
erwarten: 
 
baubedingte Beeinträchtigungen  

Während der geplanten Baumaßnahmen wird es zu einem zusätzlichen Schadstoffausstoß durch 
Baufahrzeuge und andere Technik kommen. Es werden jedoch keine erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigungen erwartet.  
 
anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Mikroklimatisch erheblich nachteilige Veränderungen auf angrenzende Gebiete, die sich aus der ge-
planten Baumaßnahme ergeben, werden nicht erkannt, da es sich bei den umliegenden Flächen um 
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ökologisch nicht sehr hochwertige und stark anthropogen geprägte Bereiche handelt. Die geplanten 
Anpflanzungen können erst mit einer zeitlichen Verzögerung eine klimatische Funktion übernehmen. 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die zu erwartende Steigerung des Autoverkehrs innerhalb des Untersuchungsgebietes trägt zu einer 
sehr geringen Erhöhung der Schadstoffbelastung bei. Sie ist nicht als erheblich einzustufen. Mit der 
vorgesehenen Bepflanzung der Freiräume und Entsiegelungsmaßnahmen wird ein wichtiger Beitrag 
zur Schadstoffbindung und Verschattung von Flächen geleistet. 
 
 
 Schutzgüter Flora und Biotope, biologische Vielfalt sowie Fauna 
 
Der Vegetationsbestand entspricht nicht der potenziell natürlichen Vegetation. Die Vorprägung der 
Flora ergibt sich vor allem aus den intensiv genutzten Ackerflächen ohne Gehölzbestand sowie der 
Verkehrsfläche. Aufgrund der geplanten Eingriffe werden folgende zusätzliche Belastungen für Fauna 
und Flora erwartet.  
 
baubedingte Beeinträchtigungen  

Während der geplanten Baumaßnahmen wird es zu Geräuschbelästigungen im Plangebiet sowie zu 
einem zusätzlichen Schadstoffausstoß verursacht durch Baufahrzeuge und andere Technik kommen. 
Dies führt zu einer temporären Gefährdung und Störung der vorhandenen Fauna. Es wird in keine 
hochwertigen oder geschützten Biotope eingegriffen. Mit dem Bau kann es zu Beeinträchtigungen 
wegen unsachgemäßer Bauausführung und mangelndem Baumschutz kommen. 
 
anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Mit der Planung werden Biotope in ein Gewerbegebiet und Verkehrsfläche umgewandelt. Damit geht 
der Lebensraum für die hier vorhandene Flora und Fauna verloren. Für den Lebensraumverlust ist ein 
ausreichend bemessener Ersatz vorgesehen. Für die Fauna ergeben sich keine Beeinträchtigungen 
durch Baumfällungen oder durch Eingriff in potenzielle Gebäudequartiere. Im Übrigen stehen in 
der umittelbaren Umgebung Ausweichflächen, beispielsweise für Bodenbrüter usw. zur Verfügung. 
Erhebliche Störungszuwächse z.B. durch Verkehr und sonstige Nutzungen sind nicht zu erwarten. 
SPE-Flächen und Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe (in Wegendorf) schaffen sehr hoch-
wertige Biotope und Biotopverbunde im Landschaftsraum von Altlandsberg. 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die zu erwartende geringe Steigerung des Autoverkehrs innerhalb des Untersuchungsgebietes 
schränkt den Biotopverbund insbesondere für Kleinsäuger ein. Durch die bisherige Nutzung der um-
gebenen Flächen als Gewerbe- und Landwirtschaftsflächen besteht jedoch eine Vorprägung, so dass 
von einem vorhandenen Gewöhnungseffekt ausgegangen werden kann.  
 
 
 Schutzgüter Landschaftsbild, Erholung, Mensch, Kultur- und Sachgüter 
 
Bezüglich des Landschaftsbildes ist als Vorbelastung die intensive Landwirtschaftliche Nutzung, 
die Verkehrsflächen sowie die angrenzende gewerbliche Nutzung zu nennen. Eine erhebliche Be-
einträchtigung geht von der Konzentration an Hochspannungstrassen als Vorprägung aus. Bei ei-
nem Großteil des Untersuchungsgebiets handelt es sich um eine ungegliederte, weitgehend aus-
geräumte Agrarlandschaft und Verkehrsflächen, es sind nur wenige strukturierende oder hochwer-
tige Landschaftselemente vorhanden. Der Erholungswert der Landschaft ist als gering einzustufen. 
Es sind keine Landschaftselemente mit positiver Wirkung auf das Landschafts- und Ortsbild und 
hoher Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen, beispielsweise in Form von Alleen, vorhan-
den. Es ist festzustellen, dass der Untersuchungsraum eine geringe Einzigartigkeit, Schönheit und 
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Erholungswert aufweist. Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung wird durch die Umsetzung 
der Planung nicht erheblich beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen des Menschen können 
durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. Als zusätzliche Belastungen durch bauliche 
Veränderungen wurden nachstehende Aspekte ermittelt: 
 
baubedingte Beeinträchtigungen  

Es sind baubedingte Beeinträchtigungen durch zwischenzeitliche Materialablagerungen und Baustel-
leneinrichtungen zu erwarten.  
 
anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Durch die Planung kommt es zu einer Bebauung mit Gebäuden für das Gewerbegebiet und damit zu 
einer mittleren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die jedoch nicht als erheblich einzustufen ist, 
insbesondere da das Plangebiet im Norden von einem weiteren Gewerbegebiet umgeben ist und 
dieses erweitert werden soll. Durch das neue Gewerbegebiet ergibt sich insbesondere ein Verlust von 
Ackerland (durch Versiegelung), die versiegelten Flächen können durch geeignete Maßnahmen aus-
geglichen werden.  
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Erhebliche Konflikte aus betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Das Untersu-
chungsgebiet ist durch Ackerland und bereits versiegelte Flächen vorgeprägt, sodass insgesamt 
keine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
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5. Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG 
 

 
 
 

Vorbemerkungen und Methodik 
 

Zur Prüfung der potenziellen Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wurden in 
einer Relevanzprüfung zunächst aus allen besonders geschützten Arten (Europäische Arten-
schutzverordnung Anhang B, Vogelschutz-Richtlinie, Anlage 1 Spalte 2) und streng geschützten 
Arten (Europäische Artenschutzverordnung Anhang A, FFH-Richtlinie Anhang IV, Bundesarten-
schutzverordnung Anlage 1, Rote Liste Deutschland und Rote Liste Brandenburg) die möglichen 
betroffenen Arten bzw. Artengruppen herausgefiltert. Anschließend wird geprüft, ob mit dem Be-
bauungsplan die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden. Die zu prüfen-
den Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten lauten: 
 

„(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote).[…]“ 
 

Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten europäisch geschützter Arten, die damit im 
Zusammenhang stehende Tötung geschützter Arten und die Zerstörung geschützter Pflanzen und 
ihrer Standorte ist dann keine Verbotsverletzung, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt.  
 

Ist eine Verletzung der genannten Verbote erkennbar, sind Maßnahmen zu benennen, mit denen 
die Verletzung vermieden werden kann und die ökologische Funktion des Lebensraumes gesichert 
wird. Diese können neben den klassischen Vermeidungsmaßnahmen auch CEF-Maßnahmen (vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen) sein. 
 

Auf der Grundlage der vorhandenen Biotope (Habitate) wurde eine Relevanzprüfung (Anlage 4) 
der betroffenen Arten durchgeführt. In der Anlage 5 - Artenblätter werden die jeweils erforderlichen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotsverletzungen für diese Arten aufgelistet sowie Verbots-
verletzungen und deren Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Arten prognostiziert. 
 
Mittels einer eigenen Bestandserfassung durch mehrere Ortsbegehungen über eine Vegetations-
periode im Jahr 2020 hinweg wurden die im Plangebiet vorhandenen Biotope und Nutzungen er-
mittelt (siehe Bewertung der Biotoptypen im Kapitel 2.4 und Blatt 3 - Biotoperfassung). Darüber 
hinaus wurden die Flächen des angrenzenden Gewerbegebiets und des Kiestagebaus begutach-
tet, um eine Einschätzung bezüglich der Nutzung durch gewässernutzende Tierarten geben zu 
können, wie in der Stellungnahme der uNB angenommen. 
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Die Biotoperfassung fand nach dem Brandenburger Schlüssel statt und ist Teil der Potenzialana-
lyse. Auf diese bauen die folgende Relevanzprüfung und die weitere artenschutzrechtliche Prüfung 
auf. 
Die Biotoperfassung und Potenzialanalyse hat hinreichend Aussagekraft zur Ermittlung und Be-
wertung von Vorkommen geschützter Arten. In Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung wurde 
die komplette Fläche des Plangebiets sowie die direkte Umgebung mitbetrachtet.  
 
Die Eingriffe, die durch die Planung Auswirkungen auf den Artenschutz haben, werden im Folgen-
den ausführlich betrachtet. 
 
 
5.1 Relevanzprüfung / Potenzialanalyse für artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 
 

In der Relevanzprüfung werden die national bzw. europarechtlich geschützten Arten mit ihren öko-
logischen Erfordernissen und Gefährdungen herausgefiltert. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Altlandsberg westlich der Siedlung Altlandsberg-West. Südlich 
schließen sich weitere Landwirtschaftsflächen und nordwestlich eine weitläufige Agrarlandschaft 
an. Das Plangebiet ist eingeschlossen durch die Verkehrsflächen der Straße an der Mühle und des 
Königswegs. Es grenzen nicht direkt Wohngebiete an das Plangebiet an, das nächstgelegene 
Wohngebiet ist die Seebergsiedlung im Süden hinter der Hönower Chaussee in ca. 400 m Entfer-
nung. Die Wohnsiedlung Altlandsberg-West ist ca. 800 m entfernt. Das Plangebiet selbst besteht 
überwiegend aus intensiv genutzter Landwirtschaftsfläche und Grünlandbrache. 
 
Innerhalb oder direkt angrenzend an das Plangebiet befinden sich keine Schutzgebietsgrenzen. 
Im Osten befinden sich das FFH und NSG „Wiesengrund“ (in jeweils 1 km Entfernung) sowie das 

FFH (in 1,9 km Entfernung) und NSG „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“ (in 0,8 km 

Entfernung). In nordöstlicher bis südwestlicher Ausdehnung verläuft das LSG „Niederungssystem 
des Neuenhagener Mühlenfließ und seiner Vorfluter“ (in 0,8 km Entfernung), nordwestlich verläuft 

das LSG „Südostniederbarnimer Weiherketten“ (in 0,9 km Entfernung) (siehe Blatt 2 - Schutzge-
biete). Mit der Planung werden kein Eingriff und keine Beeinträchtigung der Schutzgebiete und 
ihrer Schutzziele vorbereitet. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden Intensivacker, Grünlandbrache, Staudenfluren und Verkehrsflä-
che in ein Gewerbegebiet mit Verkehrsfläche und SPE-Flächen umgewandelt. Die Gehölze der 
Baumreihe können durch ihr geringes Alter problemlos versetzt werden. Dadurch kommt es zu 
keinen Gehölzverlusten oder zu Beeinträchtigungen von mittel- bis hochwertiger Biotope. Als SPE-
Maßnahmen werden Bereiche in der westlichen Hälfte des Plangebiets genutzt, auf denen hoch-
wertige, struktur- und artenreiche Biotope hergestellt werden sollen. Außerdem soll der südlich 
vorhandene Abschnitt des Königsweges (wird nach Planungsdurchführung nicht mehr benötigt) 
mit einem hohen Anteil vollversiegelter Fläche entsiegelt werden. Eine weitere hochwertige Maß-
nahme stellt die Renaturierung eines hochgradig gestörten Gewässers in Wegendorf dar (siehe 
Maßnahmenblatt 8). Seine umliegenden Flächen werden ebenfalls extensiviert, gepflegt und nach-
haltig gesichert, sodass dort eine Maßnahme mit insgesamt sehr großer ökologischer Wertigkeit 
im Biotopverbund und ihren positiven Wirkungen geplant ist. 
 
Es werden Eingriffe durch Versiegelung durch das Gewerbegebiet und den Verkehrsflächen mit 
dem Bebauungsplan vorbereitet, die innerhalb und außerhalb des Plangebiets kompensiert wer-
den können.  
 
Ausgehend von der Bestandserfassung ist das Untersuchungsgebiet potenzieller Lebensraum und 
/ oder Nahrungsbiotop für verschiedene weit verbreitete Kleinsäuger, weit verbreitete Vogelarten 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 33 

und Insekten. Ein Vorkommen seltener und vom Aussterben bedrohter Arten ist in diesem Bereich 
nicht auszuschließen, da Bodenbrüter die Flächen als potenziellen Lebensraum nutzen können. 
 
 Vorprägung (Vorbelastung) 
 

Hinsichtlich der geschützten Arten wirken die bestehenden Vorbelastungen durch die östlich und 
westlich vorhandenen Verkehrswege (Königsweg, Straße an der Mühle), die nördliche gewerbliche 
Nutzung und die intensive landwirtschaftliche Nutzung erheblich vorprägend. Die Straßen wirken 
durch Emissionen störend auf verschiedene Tierarten. Insgesamt ist das Plangebiet strukturarm, 
da es hauptsächlich aus Intensivackerfläche besteht. Das Gebiet weist keine potenziell natürliche 
Vegetation auf.  
 
Naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna befinden sich innerhalb der sich zum Teil überlagern-
den Schutzgebiete NSG und FFH „Wiesengrund“,  FFH und NSG „Langes Elsenfließ und Wegen-
dorfer Mühlenfließ“, LSG „Südostniederbarnimer Weiherketten“ und LSG „Niederungssystem des 
Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“. Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine 
Schutzgebiete. Die hochwertigen Bereiche dieser Lebensräume wie Feuchtwiesenbereiche mit 
Fließgewässersystem und typische Gehölze, werden von der Planung nicht berührt und beein-
trächtigt. 
 
 Relevanzprüfung / Potenzialanalyse 
 

Zusätzlich zu der beschriebenen Vorprägung werden Eingriffe durch Überbauung auf einer Fläche 
von 2,73 ha Vollversiegelung mit dem Bebauungsplan vorbereitet. Durch das Vorhaben gehen 
voraussichtlich folgende Biotope verloren, in denen die jeweils zugeordneten, geschützten Arten 
vorkommen können: 
 

 Grünlandbrache (05130)  
 Staudenfluren (ohne Gehölze) (05142) 
 Baumreihe (07142) 
 intensiv genutzter Acker (09130) 
 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken (12612) 

 
Anhand mehrerer Begehungen bis zum Sommer 2020 wurde eine detaillierte Bestandserfassung 
durchgeführt, somit konnten die vorhandenen Biotope und Nutzungen eindeutig ermittelt werden. 
Aufbauend darauf wurde eine Relevanzprüfung der für den Bebauungsplan relevanten Arten 
durchgeführt. Die ermittelten Biotope, Arten und Nutzungen lassen mit ausreichender Sicherheit 
Rückschlüsse auf die betreffenden Lebensräume zu. Es lässt sich sicher ableiten, ob und welche 
geschützten Arten vorkommen, um die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG aussagekräftig 
für die Ebene der Bebauungsplanung zu prüfen.  
Individuen geschützter Arten können das Gebiet zur Nahrungssuche oder die vorhandenen Ge-
hölze und Offenflächen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nutzen.  
Die Auswahl begrenzt sich auf solche Tier- und Pflanzenarten, deren Vorkommen im Untersu-
chungsraum aufgrund der Lage und Ausstattung möglich wäre.  
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Tabelle 5:  Übersicht über die relevanten Tierarten (Relevanzprüfung) 

Art Schutzstatus 
Amsel (Turdus merula)  BNatSchG(b) 
Bachstelze (Motacilla alba)  BNatSchG(b) 
Blaumeise (Parus caeruleus)  BNatSchG(b) 
Buchfink (Fringilla coelebs)  BNatSchG(b) 
Buntspecht (Dendrocopos major)  BNatSchG(b) 
Dorngrasmücke (Sylvia communis)  BNatSchG(b) 
Erdkröte (Bufo bufo)  BNatSchG(b), BArtSchV(b) 
Fasan (Phasianus colchicus)  BNatSchG(b) 
Feldlerche (Alauda arvensis)  BNatSchG(b), RL(Bbg)3, RL(D)3 
Feldsperling (Passer montanus)  BNatSchG(b), RL(Bbg)V, RL(D)V 
Fitis (Phylloscopus trochilus)  BNatSchG(b) 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  BNatSchG(b), RL(Bbg)V, RL(D)V  
Goldammer (Emberiza citrinella)  BNatSchG(b) 
Grasfrosch (Rana temporaria)  BNatSchG(b), FFH V, RL(Bbg)3, RL(D)V 
Grünfink (Carduelis chloris)  BNatSchG(b) 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)  BNatSchG(b) 
Haussperling (Passer domesticus)  BNatSchG(b), RL(D)V 

Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)  RL(Bbg)3, RL(D)G, BNatSchG(b), BNatSchG(s),  
 FFH IV 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)  RL(D)3, FFH IV, BNatSchG(b), BNatSchG(s) 
Kohlmeise (Parus major)  BNatSchG(b) 

Kreuzkröte (Bufo calamita)  RL(Bbg)3, RL(D)V, FFH IV, BNatSchG(b),   
 BNatSchG(s) 

Laubfrosch (Hyla arborea)  RL(Bbg)2, RL(D)3, FFH IV, BNatSchG(b),  
 BNatSchG(s) 

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)  BNatSchG(b) 

Moorfrosch (Rana arvalis)  RL(Bbg)*, RL(D)3, FFH IV, BNatSchG(b),  
 BNatSchG(s) 

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  BNatSchG(b) 
Nebelkrähe (Corvus cornix)  BNatSchG(b) 
Ringeltaube (Columba palumbus)  BNatSchG(b) 

Rohrdommel (Botaurus stellaris)  EU-VRL(A1), BArtSchV(s), RL(Bbg)3, RL(D)2,  
 BNatSchG(b), BNatSchG(s) 

Rohrschwirl (Locustella luscinioides)  BArtSchV(s), BNatSchG(b), BNatSchG(s) 

Rohrweihe (Circus aeruginosus)  EG-VO1332/2005, BArtSchV(s), RL(Bbg)3,  
 NatSchG(b), BNatSchG(s) 

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)  BNatSchG(b) 
Schafstelze (Motacilla flava)  BNatSchG(b), RL(Bbg)V 
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)  BArtSchV(s), RL(Bbg)1, BNatSchG(b), BNatSchG(s) 
Star (Sturnus vulgaris)  BNatSchG(b) 
Teichralle (Gallinula chloropus)  BArtSchV(s), RL(D)V, BNatSchG(b), BNatSchG(s) 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)  BArtSchV(b) 

Tüpfelralle (Porzana porzana)  EU-VRL(A1), BArtSchV(s), RL(Bbg)1, RL(D)1,  
 BNatSchG(b), BNatSchG(s) 

Teichfrosch (Rana escculenta)  BNatSchG(b), FFH V 
Teichmolch (Lissotriton vulgaris)  BNatSchG(b) 
Wacholderdrossel (Turdus pilaris) BNatSchG(b) 

 Wechselkröte (Bufo viridis)  RL(Bbg)3, RL(D)3, FFH IV, BNatSchG(b),  
 BNatSchG(s) 

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)  RL(Bbg)V, BNatSchG(b) 
 Zwergdommel (Ixobrychus minutus)  EU-VRL(A1), BArtSchV(s), RL(Bbg)2, RL(D)1 

Quelle: eigene Erfassungen, siehe Anlage 4 
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In Tabelle 5 sind alle streng und besonders geschützten Arten, von denen ein potenzielles Vor-
kommen und eine Beeinträchtigung durch die Planung möglich wären, aufgelistet. Ebenfalls sind 
Fische und Rundmäuler zu nennen, die in den Feuchtgebieten der angrenzenden Schutzgebiete 
und den umliegenden Gewässern (Röthsee) vorkommen können. Darauf bauen die folgenden Ein-
schätzungen auf: 
  
 
 Säugetiere 
 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Habitate (Gebäude- und Gehölzquartiere) vorhanden, die 
einen potenziellen Lebensraum für national oder europäisch geschützte Fledermausarten bieten 
können. Die Gehölze entlang der Baumreihe sind aufgrund ihres geringen Alters baumhöhlen- und 
baumspaltenfrei. 
 
Die vorhandenen Freiflächen können der Fransenfledermaus (Myotis natteri) und der Großer 
Abendsegler (Nyctalus noctula) innerhalb des Plangebiets als Jagdgebiet dienen. Die umliegenden 
Flächen können nach der Planungsausführung weiterhin als Jagdgebiet dienen. 
 
Mit der Planung wird kein Eingriff in die umliegenden Schutzgebiete vorbereitet, eine Beeinträchti-
gung von Fledermausarten in diesem Bereich kann ausgeschlossen werden. Es sind keine geeig-
neten Baumquartiere für Fledermäuse sowie Wochenstuben und Winterquartiere innerhalb des 
Plangebiets vorhanden. 
  
  
Avifauna 
 

Das Vorkommen von Brutvögeln im Plangebiet gilt als wahrscheinlich. Die Gehölze können Habi-
tate für verschiedene Gehölz- und Nischenbrüter sein, haben jedoch ein sehr geringes Alter. Durch 
die Lage und Ausstattung des Untersuchungsgebiets kann auch mit geschützten Arten gerechnet 
werden. Hierzu gehören u.a. Amsel (Turdus merula), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicu-

rus), Nachtigall (Luscinia megarhynchos) und Ringeltaube (Columba palumbus).  
 
Bodenbrüter wie beispielsweise der Fasan (Phasianus colchicus) und die Feldlerche (Alauda ar-

vensis) sind aufgrund der Habitatausstattung im Plangebiet nicht auszuschließen.  
 
Ein Vorkommen von Höhlenbrütern wie dem Buntspecht (Dendrocopos major) und dem Feldsper-
ling (Passer montanus) kann innerhalb des Plangebiets ausgeschlossen werden, außerhalb befin-
den sich mögliche Höhlen- und Gebäudequartiere innerhalb der Gebäude. Es kommt zu keinen 
Beeinträchtigungen von potenziellen Quartieren dieser Arten.  
 
Brutstätten (Horste) von Greifvögeln sind im Plangebiet nicht vorhanden. Eine gelegentliche Nut-
zung der Freiflächen als Nahrungshabitat ist nicht auszuschließen. Greifvogelhorste sind im enge-
ren Umfeld nicht bekannt, somit sind die Greifvögel nicht betroffen.  
 
Es wird kein Vorkommen besonders störungssensibler Arten erwartet.  
Im Plangebiet werden im Westen strukturreiche SPE-Flächen geschaffen. Diese stehen als neue 
Lebensräume zur Verfügung. 
  
 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

36   Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 

Reptilien 
 

Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung geschützter Reptilienarten kann durch das Vorhaben 
innerhalb des Plangebiets ausgeschlossen werden. 
Die Zauneidechse besiedelt vor allem Magerbiotope wie Bahndämme, Heideflächen, Kiesgruben, 
trockene Waldränder, Dünen, Wildgärten und ähnliche Lebensräume. Sie benötigt eine vielfältige 
Zusammensetzung unterschiedlicher Strukturen mit zum einen offenen, besonnten Flächen zur 
Regulation der Körpertemperatur, z.B. Totholz oder Steinhaufen und zum anderen Stellen mit lo-
ckerem Boden für die Eiablage. Weiterhin werden auch dicht bewachsene Flächen als Unter-
schlupf benötigt. Die Zauneidechse besiedelt zum Teil Grünlandbrachen, jedoch benötigt sie zu-
dem direkt angrenzend Unterschlupfmöglichkeiten, Sonnenplätze sowie (ungestörte) gut grabbare 
Böden. In der Gesamtstruktur ist da Plangebiet (trotz Grünlandbrache) kein geeignetes Habitat, da 
weitere wichtige Lebensraumstrukturen (siehe oben) dieser Art vollständig fehlen. Aufgrund der 
Biotoperfassung und der Potenzialabschätzung kann das Vorkommen von Lebensräumen für die 
Zauneidechse ausgeschlossen werden.  
 
Zum Teil ähnliche Habitatansprüche wie die Zauneidechse besitzt die Blindschleiche, wobei diese 
Reptilienart vor allem an Waldrändern, in Mooren und Heiden zu finden ist, da sie Böden mit aus-
reichender Bodenfeuchte bevorzugt. In diesen feuchten Bereichen findet sie ihre Hauptnahrungs-
quelle, die sich aus Regenwürmern und Nacktschnecken zusammensetzt. Sie nutzt ebenfalls ge-
schützt gelegene, trockene Sonnenplätze, Totholz- und Steinhaufen sowie Versteckplätze, bei-
spielsweise in Form von Erdlöchern, Baumwurzeln mit Hohlräumen oder Komposthaufen. Die 
Standortansprüche der Blindschleiche werden im Plangebiet nicht erfüllt, da die vereinzelt vorhan-
denen möglichen Habitate, wie bei der Zauneidechse, in der Gesamtstruktur des Plangebietes 
keinen geeigneten Hauptlebensraum für diese Art ergeben. Ein Vorkommen und eine Beeinträch-
tigung sind auszuschließen. 
 
Ein Vorkommen von Reptilien auf dem südlich außerhalb des Plangebiets vorhandenen Königs-
weg ist ebenfalls auszuschließen (siehe Ersatzmaßnahme A 1 und Blatt 6). Es handelt sich um 
eine durch den Gewerbebetrieb täglich genutzte vollversiegelte Verkehrsfläche mit einem zu hohen 
Störpotenzial für möglicherweise vorkommende Reptilienarten. Direkt angrenzend sind artenarme 
ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren vorhanden, diese sind ebenfalls aufgrund des hohen 
Störfaktors durch den Verkehr kein Haupthabitat für Reptilien. Die Entsiegelungsmaßnahme A 1 
mit anschließender dauerhafter Extensivierung und Gehölzpflanzung kann genutzt werden, um 
z.B. mit der Anlage von Totholz- und Lesesteinhaufen ein neues, für Reptilien attraktives Habitat 
zu schaffen. 
 
Für weitere Reptilienarten sind im Untersuchungsgebiet ebenfalls keine geeigneten Lebensräume 
vorhanden. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden.  
 
 
Amphibien 
 
Für einige Amphibienarten können Lebensräume außerhalb des Plangebiets nicht ausgeschlossen 
werden, da Feuchtgebiete innerhalb der Schutzgebiete sowie Gewässer (Röthsee) in der Nähe 
vorhanden sind. In den Schutzgebieten und Gewässern außerhalb des Plangebiets ist das Vor-
kommen der Arten Grasfrosch (Rana temporaria), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Laub-
frosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis), Teichfrosch (Rana escculenta), Erdkröte (Bufo 

bufo) und Teichmolch (Lissotriton vulgaris) nicht auszuschließen: 
 
Der Grasfrosch besiedelt ein breites Spektrum stehender und fließender Gewässer. Vor allem dau-
erhaft stehende Gewässer wie kleine Teiche und Weiher werden dabei bevorzugt besiedelt. Als 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 37 

Landlebensräume werden Grünland, Saumgesellschaften, Gebüsche, Gewässerufer, Wälder, 
Gärten, Parks sowie Moore besiedelt.  
 

Der Kleine Wasserfrosch besiedelt vegetationsreiche Teiche, Weiher, Tümpel, breite Gräben, Ab-
grabungsgewässer, Sümpfe und Moore in Wäldern (LP 2005) sowie flache, besonnte und vegeta-
tionsreiche Kleingewässer in der offenen Landschaft (Wiesen, Felder) und auch Wald- und Moor-
gewässer. Landlebensräume sind anmoorige, mesotrophe Habitate wie Moorbiotope innerhalb von 
Waldflächen. 
 

Primärlebensräume des Laubfrosches bilden vermutlich die Auengebiete der großen Flusssysteme 
ab. Laubfrösche besiedeln extensiv bewirtschaftete Feucht- und Frischwiesen als Nahrungsle-
bensraum und nutzen außerhalb der Paarungszeit u.a. Feldgehölze als Sitz- und Rufwarte. Auch 
nicht zu stark durchströmte Gräben, Tümpel und Kleinstweiher können als Ruf- und Laichgewässer 
genutzt werden. 
 

Der Moorfrosch besiedelt Habitate vor allem in Auengebieten, Sumpf- und Wiesenbereichen. Ty-
pische Laichgewässer sind flache Tümpel, Kleinweiher und Altwässer sowie Randzonen von Moo-
ren. 
 

Teichfrösche bewohnen stehende Gewässer aller Art. Sonnige Plätze und reiche Vegetation wer-
den bevorzugt. Die Amphibienart überwintert in Erdhohlräumen. 
Der Teichmolch bevorzugt substratreiche, besonnte und wasserpflanzenreiche Gewässer. Land-
habitate sind Laub- und Mischwälder, stillgelegte Gruben oder Siedlungsbereiche mit naturnahen 
Gärten, Parkanlagen oder Friedhöfe. Den Winter verbringen Teichmolche an einem frostgeschütz-
ten und feuchten Ort unter Wurzeln, Stein- oder Laubhaufen und in Erdhöhlen. 
 
Die Knoblauchkröte kommt in sandigen, offenen Kulturlandschaften mit stehenden und träge flie-
ßenden Gewässern, Dünen, Abbaugruben, auf Ruderalflächen und Heidelandschaften vor (LP 
2005). Laichgewässer sind große und kleine, meso- bis eutrophe, alte und gut besonnte Gewässer 
mit dichtem Pflanzenbewuchs in unmittelbarer Nähe der Landlebensräume. Die Kröte besitzt keine 
großen Ansprüche an ihr Laichgewässer. Die Landlebensräume bestehen aus lockeren warmen 
Böden, sind sandig und gut grabbar (häufig auf Brachen, Äcker, Ödländer, Dünen u. ä.).  
 

Die Kreuzkröte besiedelt Kleinstgewässer der Agrargebiete und Tagebaugewässer. Sie ist eine 
Pionierart warmer, offener Lebensräume in Gebieten mit lockeren und sandigen Böden. Das Vor-
handensein vegetationsarmer bis –freier Biotope mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten als 
Landlebensraum sowie kaum bewachsener Flach- und Kleingewässer als Laichplätze ist Voraus-
setzung für ihre Existenz.  
 

Die Wechselkröte nutzt offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit grabfähigem Boden 
und lückiger Gras- und Krautvegetation. Sie ist häufig an Sekundärbiotope wie Kiesgruben, Re-
genwasser- und Wasserskianlagen gebunden. Militärische Übungsplätze, Industriebrachen bzw. 
Baustellen, trockene Ruderalflächen in früherer Sukzession, Äcker, Bahndämme und Parks gehö-
ren dazu. Laichgewässer sind flach und vegetationsarm. 
 
Innerhalb des Plangebiets können Lebensräume und somit Beeinträchtigungen von Amphibien 
ausgeschlossen werden, da keine geeigneten aquatischen und terrestrischen Lebensräume für 
diese Arten vorhanden sind.  
Das nächstgelegene Gewässer, das eine gute Eignung für Amphibienvorkommen aufweist, ist der 
Röthsee in rund 1 km Entfernung. Das Planvorhaben hat keinen Einfluss auf dieses Biotop.  
Wanderungen von Amphibien in Richtung Gewerbegebiet sind aus verschiedenen Gründen aus-
zuschließen, unter anderem aufgrund fehlender Lebensräume in diesem Bereich. Auf den nahe-
gelegenen Gewerbeflächen wird kleinteilig Kiesabbau durchgeführt. Die einzelnen Abschnitte wer-
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den unmittelbar nach Entnahme wieder verfüllt, so dass Lebensräume auch nicht temporär entste-
hen. Der Aufbruch der Löcher schreitet schrittweise voran. Anfallendes Regenwasser versickert 
unmittelbar. Im Rahmen einer Begutachtung vor Ort wurde der Sachverhalt abschließend geklärt.  
Weiterhin ist durch die gewerbliche Nutzung und die Verkehrsflächen eine Barriere vorhanden, 
wodurch die Nutzung der Flächen des Plangebiets durch Amphibien ausgeschlossen werden kann. 
Durch seine strukturarme Ausstattung mit einem hohen vorhandenen Störungsgrad durch die in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung stellen das Plangebiet und die angrenzenden Flächen keinen 
Lebensraum für Amphibien dar. 
 
Für die genannten Amphibienarten befinden sich keine geeigneten Lebensräume innerhalb des 
Plangebiets. Es findet kein Eingriff in geeignete Lebensräume dieser Arten statt. Eine Beeinträch-
tigung dieser Amphibienarten kann deshalb ausgeschlossen werden.  
 
 
Käfer, Hautflügler, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen, Spinnen 
 

Aufgrund der Biotopausstattung sind besonders geschützte Arten innerhalb des Plangebiets aus-
zuschließen. 
 
 
Fische und Rundmäuler, Krebstiere, Muscheln, Schnecken 
 

In den Schutzgebieten (siehe Blatt 2 - Schutzgebiete) kommen der Europäischer Schlammpeitzger 
(Misgurnus fossilis) oder der Bitterling (Rhodeus amarus) vor. Für die besonders geschützten Arten 
sind keine erforderlichen Habitate und Standortbedingungen innerhalb des Plangebiets vorhanden.  
 
 
 
Zum Untersuchungszeitpunkt kamen keine geschützten Pflanzenarten im Plangebiet vor.  
 
 
Fazit der Relevanzprüfung 
Eine Betroffenheit hinsichtlich eines Verbotstatbestandes kann bei folgenden Tierarten nicht völlig 
ausgeschlossen werden: 
 
Avifauna: - Bodenbrüter (z.B. Fasan (Phasianus colchicus), Feldlerche (Alauda arvensis)) 

im Bereich der Acker- und Grünlandbrachflächen 
 - Gehölzbrüter (z.B. Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Mönchsgras-

mücke (Sylvia atricapilla), Neuntöter (Lanius collurio)) im Bereich der Baum-
reihe 

 - es ist eine geringe Betroffenheit / Beeinträchtigung einzelner Individuen einiger 
Arten nicht völlig auszuschließen 

 
 
Ausschlussgründe sind u.a.:  

- die Art kommt im Untersuchungsraum mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund fehlender Ha-
bitateignung nicht vor 

- die Art kommt im weiteren Umfeld des Eingriffsraumes nicht vor 
- die Art kann im Umfeld oder Eingriffsraum vorkommen, ist jedoch aufgrund der zu erwar-

tenden Eingriffstatbestände nicht betroffen 
 
 

http://www.bfn.de/0316_schlammpeitzger.2.html
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5.2 Prüfung der Verbotstatbestände – Bestand und Betroffenheit der Arten 
 
Aufbauend auf die Relevanzprüfung werden für die dort ermittelten Arten die Verbotstatbestände 
im Folgenden geprüft. 
  
 
 Avifauna 
 
Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(Tötung, Verletzung, Fang oder Nachstellung besonders geschützter Tiere). 

Das Plangebiet weist keinen großen Gehölzbestand auf und ist insgesamt als sehr struktur- und 
artenarm zu beschreiben. Zum Teil müssen Gehölzstrukturen der Baumreihe (zwei Bäume) mit 
Umsetzung der Planung entnommen werden. Hierbei handelt es sich um Bäume mit geringem 
Alter, die problemlos umgesetzt werden können. Innerhalb des Plangebiets sollen auf den SPE-
Flächen hochwertige, artenreiche Biotope mit neuen Gehölzpflanzungen entstehen. 
 
Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Gehölzbrütern sind die gesetzlichen Regelungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden, nach dem es unzulässig ist, Bäume 
und Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden bzw. zu beseitigen 
(§ 39 BNatSchG) (siehe Anlage 5 – Artenblätter und Vermeidungsmaßnahme 4). 
 
Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Bodenbrütern sind Bodenarbeiten außerhalb 
der Brutzeit (Brutzeit: 1. März bis 30. September) durchzuführen. Sollten Bauarbeiten innerhalb 
der Brutzeit beginnen, sind die betroffenen Flächen durch eine sachverständige Person auf aktu-
elle Brutvorkommen zu kontrollieren. Danach sollten Bauarbeiten möglichst ohne Unterbrechung 
erfolgen und können auch innerhalb der Brutzeit fortgeführt werden. (siehe Anlage 5 – Artenblätter 
und Vermeidungsmaßnahme 5).  
 
Es findet kein Eingriff in Gebäude oder Bäumen mit Baumhöhlen- und Baumspaltenvorkommen 
statt. 
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen begründet die Planung somit keinen Ver-
botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung, Verletzung, Fang oder Nachstellung 
besonders geschützter Tiere).  
 

Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

(Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten). 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist eine zeitlich begrenzte Beeinträchtigung durch Stö-
rung während der Baumaßnahmen möglich. Mit erheblichen Störungen während der Bauphase 
wird aufgrund des zu erwartenden Vorkommens nicht störungssensibler Einzeltiere und der zeitli-
chen Begrenzung der Störung nicht gerechnet.  
Das Gebiet ist durch Lärm- und Lichtimmissionen von den umliegenden Verkehrsflächen (Straße 
an der Mühle, Königsweg) sowie der angrenzenden Gewerbenutzung vorbelastet. Die Lebens-
räume der relativ weit verbreiteten Arten der Avifauna in der näheren Umgebung, die typische 
Begleiter menschlicher Siedlungen oder weiterer anthropogen geprägter Strukturen sind, werden 
durch die geplanten Nutzungen nicht erheblich beeinträchtigt.  
Zur Vermeidung der Störung während der Fortpflanzungszeit sind vor Beginn der Baumaßnahmen 
Kontrollen der zu entnehmenden Gehölze sowie der Acker- und Grünlandbrachflächen auf Brut-
stätten durchzuführen. Es sind die gesetzlichen Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) anzuwenden, nach dem es unzulässig ist, Bäume und Gehölze in der Zeit vom 
01. März bis zum 30. September abzuschneiden bzw. zu beseitigen (§ 39 BNatSchG) (siehe An-
lage 5 – Artenblätter und Vermeidungsmaßnahme 4).  
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Bodenarbeiten sind während der Brut- und Aufzuchtzeit unzulässig, außer es kann ein Brutvor-
kommen innerhalb dieser Zeit durch eine sachkundige Person nach vorheriger Kontrolle mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden. Bauarbeiten sollten möglichst ohne Unterbrechung erfolgen. 
(siehe Anlage 5 – Artenblätter und Vermeidungsmaßnahme 5) 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme ist somit nicht anzunehmen, dass sich durch 
die Planung der Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlechtert. Die Planung begründet 
somit keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, Wanderungszeiten). 
 
 

Prüfung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

Gehölzbrüter wie der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) und die Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) nisten in Gebüschen und Bäumen. Bodenbrüter wie die Dorngrasmücke (Sylvia 

communis) könnten die Acker- und Grünlandbrachflächen als Niststätte nutzen.  
Ein Teil der vorhandenen Gehölze (zwei Bäume der Baumreihe mit geringem Alter) und der Acker- 
und Grünlandbrachflächen werden mit der Umsetzung der Planung als potenzieller Lebensraum 
verloren gehen. Der Verlust der Habitate führt jedoch nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
oder Gefährdung der lokalen bzw. regionalen Populationen der Arten. Diesen Arten stehen ver-
schiedene weiträumige Flächen als Ausweichhabitate in dem angrenzenden Landschaftsraum zur 
Verfügung. Außerdem werden im und außerhalb des Plangebiets umfangreiche, struktur- und ar-
tenreiche SPE-Flächen und Ersatzmaßnahmen entwickelt, die als neue Lebensräume zur Verfü-
gung stehen werden. 
Eine Betroffenheit von Gebäudebrütern durch die Planung ist auszuschließen, da potenzielle Ge-
bäudequartiere nicht beeinträchtigt werden. Mit Umsetzung der Planung kommt es ebenfalls zu 
keinem Verlust von Baumhöhlen oder Baumspalten.  
Es kommt zu keinen Baum- oder Gehölzverlusten, da die zwei Bäume der Baumreihe innerhalb 
des Plangebiets durch ihr geringes Alter problemlos versetzt werden können. 
Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
werden im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 
Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes potenziell vorkommender Populationen im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu erwarten. Somit liegt kein Verbotstatbestand im Sinne 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten) vor.  
 
 
Das durch den Bebauungsplan vorbereitete Vorhaben begründet demnach keinen der Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
Insgesamt begründet das mit der Planung vorbereitete Vorhaben keine erheblichen Beeinträchti-
gungen und es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes potenziell vorkommender Po-
pulationen zu erwarten.  
 
Säugetiere, Amphibien, Reptilien,  
Käfer, Hautflügler, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen, Spinnen,  
Fische und Rundmäuler, Krebstiere, Muscheln, Schnecken 
Beeinträchtigungen sind aufgrund der vorhandenen Biotope und der durchgeführten Potenzialana-
lyse auszuschließen. Somit begründet die Planung keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG.  
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Pflanzenarten 
 
Im Untersuchungsraum wurden keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL nachgewiesen, 
es werden auch keine Anhang IV-Pflanzenarten potenziell erwartet. Durch das Vorhaben werden 
keine wild lebenden, besonders geschützten Pflanzenarten oder ihre Entwicklungsformen entnom-
men, beschädigt oder zerstört, so dass kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG vorliegt. 
 
 
Insgesamt wirkt sich die menschliche Überprägung der Flächen im Geltungsbereich durch den 
Nutzungsdruck der angrenzenden gewerblichen Nutzung, der Verkehrsflächen und der Nutzung 
des Gebiets hauptsächlich als intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche bereits beeinträchtigend 
aus.  
Unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen liegen keine Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG durch die mit dem Bebauungsplan vorbereiteten Vorhaben vor. 
 
Durch Ausgleichsmaßnahmen werden neue hochwertige, struktur- und artenreiche Lebensräume 
in Form von großflächigen SPE-Maßnahmen und Ersatzmaßnahmen im Naturraum innerhalb und 
außerhalb des Plangebiets geschaffen. Weitere naturnahe Rückzugsbereiche für die Fauna befin-
den sich in ca. 1-2 km Entfernung innerhalb der Schutzgebiete NSG und FFH „Wiesengrund“, NSG 
und FFH „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“, LSG „Niederungssystem des Neuen-

hagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie LSG „Südostniederbarnimer Weiherketten“. Die 
hochwertigen Bereiche dieser Lebensräume, insbesondere die Feuchtwiesenflächen mit Fließge-
wässersystemen, werden von der Planung nicht berührt. 
 
 
5.3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der ökologischen Funktionalität 
 
Maßnahmen zur Vermeidung  
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von Gefährdungen von Tier- und Pflan-
zenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten sind bei der Um-
setzung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen: 
 

 
(V 4) Gemäß des § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind die Fällung bzw. Beseitigung 
von Gehölzen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September unzulässig. 
 
(V 5) Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Bodenbrütern sind Bodenarbeiten außer-
halb der Brutzeit (Brutzeit: 1. März bis 30. September) durchzuführen. Sollten Bauarbeiten inner-
halb der Brutzeit beginnen, sind die betroffenen Flächen durch eine sachverständige Person auf 
aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Danach sollten Bauarbeiten möglichst ohne Unterbre-
chung erfolgen und können auch innerhalb der Brutzeit fortgeführt werden. 
 
Hinweis: Durch andauernde Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit sind die Vergrämungseffekte 
für Bodenbrüter so erheblich, dass diese die Flächen vermeiden. Mit diesem Vergrämungseffekt 
durch Baulärm und Befahrung der Flächen kann eine Beeinträchtigung von Bodenbrütern ausge-
schlossen werden. Somit kann der Bauablauf an sich schon als Konfliktmeidung (Vergrämungs-
maßnahme) angesehen werden. Die angrenzenden weitläufigen Offenflächen stehen weiterhin als 
Lebensraum zur Verfügung. 
 
(M 4) Beachtung von DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen. (Minimierung baubedingter Konflikte)  
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 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG, CEF-Maßnahmen) 
 
CEF-Maßnahmen sind für die vorliegende Planung nicht erforderlich. 
 
 
5.4 Kompensationsmaßnahmen 
 
Nicht vermeidbare Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die mit dem Bebau-
ungsplan vorbereitet werden, sind entsprechend Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in Verbindung mit dem Brandenburger Naturschutzausführungsgesetz 
(BbgNatSchAG) durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Diese Maßnahmen wurden so 
geplant, dass diese zusätzlich zum notwendigen Kompensationsumfang auch als Habitate für die 
im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden geschützten Arten dienen.  
 
 
Die folgenden Maßnahmen ersetzen Eingriffe in den Naturhaushalt, die mit der Festsetzung des 
Gewerbegebiets und der Verkehrsflächen vorbereitet werden. Die Maßnahmen, deren Pflege und 
Entwicklungsziele werden ausführlicher in Kapitel 6.4 beschrieben. 
 
(E 1) (SPE 1)  
Auf der Fläche – SPE 1 ist auf 1.400 m² eine 4-reihige Hecke mit 280 heimischen, standortgerech-
ten und niedrigwachsenden Sträuchern nach Pflanzliste A zu pflanzen. Beidseitig der Hecke ist ein 
jeweils mindestens 2 m breiter Krautsaum anzulegen. Zur Entwicklung des Krautsaums ist eine 
artenreiche Gräser- und Kräutermischungen mit einheimischen Pflanzenarten auszusäen. Eine 
Endwuchshöhe von 4 m darf nicht überschritten werden. Die Neupflanzungen sind vor Verbiss zu 
schützen. Für die Gehölze besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
(E 2) (SPE 2)  
Auf der Fläche - SPE 2 ist auf insgesamt 300 m² eine extensive, artenreiche Wiese anzusäen. Es 
ist eine standortgerechte Gräser- und Kräutermischung aus gebietseigener Herkunft zu verwen-
den. 
 
(E 3) 
Es sind insgesamt 12 niedrigwachsende Bäume nach Pflanzliste B auf der Verkehrsfläche zu 
Pflanzen. Im Freileitungsbereich von 50 m beiderseits der Freileitungsachsen dürfen keine Bäume 
gepflanzt werden. Es besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
Weiterhin werden außerhalb des Plangebiets folgende Maßnahmen durchgeführt, die in Kapitel 
6.4 ausführlich erläutert werden: 
 
(E 4) Sanierung Weiher und seiner Zuflüsse in Wegendorf 
Biotopaufwertende Maßnahmen auf einer Gesamtfläche von ca. 11.000 m² mit dauerhafter Wie-
derherstellung eines Weihers auf 2.000 bis 2.500 m² und seiner Zuflüsse auf rund 300 m Länge. 
Sicherung und Pflege der Uferzone mit auf-den-Kopf-Setzen und behutsamer Entnahme von Wei-
den auf insgesamt 7.000 m² sowie Zurückdrängung des Röhrichts zur Reduzierung des Biomas-
seeintrags.  
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5.5 Zusammenfassung 
 
Die Untersuchung zu möglichen Verletzungen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes kommt zu folgendem 
Schluss: 
 
Hinsichtlich der geschützten Arten wirkt die bestehende Nutzung der Flächen im 
Untersuchungsraum und der Umgebung vorprägend. Das Gebiet weist keine potenziell natürliche 
Vegetation auf. Im Osten des Plangebietes sind Teile einer Baumreihe mit Platanen innerhalb des 
Geltungsbereiches vorhanden, die ein geringes Alter aufweisen. Ansonsten weist das Gebiet keine 
Gehölze auf. Weitere Bestandsbiotope bilden die Landwirtschaftsfläche, die Grünlandbrache und 
die Straße Am Königsweg ab (siehe Blatt 2 – Biotoperfassung). Das Plangebiet weist aktuell eine 
Vollversiegelung auf insgesamt 900 m² auf (siehe Anlage 1 – Versiegelung im Bestand). 
  
Mit dem Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ wird die bestehende Nut-
zung als Landwirtschaftsfläche planungsrechtlich in eine Erweiterung des nördlich vorhandenen 
Gewerbegebiets mit Verkehrsfläche sowie in SPE-Flächen umgewandelt. 
In einer umfangreichen Relevanzprüfung (siehe Anlage 4) wurden die besonders geschützten und 
streng geschützten Arten herausgefiltert, für die ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden 
kann. Potenziell betroffen sind vor allem einige Vogelarten (europäisch geschützt, im Untersu-
chungsraum streng geschützte, gefährdete und stark gefährdete Arten sowie Arten der Vorwarn-
liste), die im Plangebiet insbesondere in den vorhandenen Gehölzbeständen und im Bereich der 
Offenflächen vorkommen können. Die Gehölze können problemlos versetzt werden und gehen 
somit nicht verloren.  
 
Die mit dem Bebauungsplan begründeten Eingriffe aufgrund der Umwandlung von Biotopen in 
vollversiegelte Gewerbe- und Verkehrsflächen führen zu möglichen Beeinträchtigungen geschütz-
ter Arten. Mit den festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen können Ver-
botsverletzungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG vermieden werden. Des Weiteren existie-
ren für die betroffenen Arten genügend Ausweichhabitate in der Umgebung. Unter Beachtung der 
Vorprägung durch die bereits anthropogene Nutzung der Flächen liegen keine Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Planung vor. 
Durch die Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes werden wertvolle arten- 
und strukturreiche Biotope geschaffen, die dann als hochwertige Lebensräume zur Verfügung ste-
hen. 
 
 

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Bebauungsplan „Erweiterung Gewer-
begebiet am Königsweg“ nicht in Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG hineingeplant 
wird.  
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6. Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Abgeleitet aus den übergeordneten Planungen sowie der Bestandserfassung und Konfliktanalyse 
werden folgende generelle landschaftspflegerische Entwicklungsziele für das Baugebiet abgeleitet. 
Sie sind Grundlage für die Erarbeitung des Grünordnungsplanes und sind bei der Erarbeitung des 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zu beachten und im Detail zu untersetzen: 
 
 Eingrünung des Plangebietes mit struktur- und artenreichen und ökologisch hochwertigen Bio-

topen zur Gliederung des Bereiches und Gestaltung eines harmonischen Übergangs in die 
Landschaft 

 Entsiegelung vollversiegelter Flächen als Maßnahme zur Verbesserung des natürlichen Bo-
dengefüges und des Wasserhaushaltes (südlicher Teil des Königswegs) 

 Extensivierung und Bepflanzung von Flächen außerhalb des Plangebiets mit flächiger, stand-
ortgerechter und heimischer Gehölzpflanzung; Eingrünung und Abschirmung des Plangebiets 
sowie zur Aufwertung des Landschaftsbildes in unmittelbarer Umgebung 

 Neupflanzung ausschließlich heimischer, standortgerechter Gehölze 
 Renaturierung eines erheblich gestörten Gewässers als Maßnahme zur Verbesserung des Na-

turhaushalts in Kombination mit dauerhafter Extensivierung seiner Umgebung auf einem kom-
munalen Flurstück in Wegendorf (als komplexe Kompensationsmaßnahme) 

 
 
6.1  Grünordnerisches Konzept 
 
Das grünordnerische Konzept (siehe Blatt 5 - Grünordnungsplan) baut auf der dem Bebauungsplan 
zu Grunde liegenden Planungskonzeption auf und wird gleichzeitig in diesen integriert. Es ist die 
Ausweisung von SPE-Flächen mit Gehölzpflanzungen und die Ansaat von extensiver Wiese vor-
gesehen, die die bebaubaren Flächen des Plangebiets westlich begrenzen und in die Landschaft 
einbinden. Im Folgenden werden die grundlegenden konzeptionellen Vorstellungen zur Nutzung 
und Gestaltung des Landschaftsraumes sowie wichtige Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung zusammengefasst. 
 
Hauptsächlich werden intensiv genutzter Acker- und Grünlandbracheflächen in Gewerbegebiet 
und Verkehrsfläche sowie SPE-Flächen umgewandelt.  
 
Ein wesentliches grünordnerisches Ziel ist die geplante westliche Eingrünung der Baugebiete, als 
Verbindung und neuen Übergang in die freie Landschaft und die Entsiegelung des nicht mehr be-
nötigten südlichen Teils des Königswegs. Es sollen sehr struktur- und artenreiche Biotopverbin-
dungen in Form von Gehölzpflanzungen und extensiven Wiesenflächen entstehen. In der geplan-
ten Verkehrsfläche sollen mittelkronige Bäumen gepflanzt werden. 
 
E 1 und E 2 
Auf den Flächen wird auf intensiv genutztem Acker der komplette Bereich dauerhaft extensiviert 
und nachhaltig gesichert. Mit der Sicherung der nachhaltigen Extensivierung der Flächen mit Ge-
hölzen und Offenflächen werden artenreiche Biotope zur Eingrünung der geplanten Gewerbenut-
zung geschaffen. Somit werden die bebauten Flächen im Westen durch Grünflächen begrenzt und 
in die Landschaft eingebunden. Der Landschaftsraum wird durch die neuen Strukturen aufgewer-
tet. Die geschaffene Vegetation lockert das Plangebiet auf und hat gleichzeitig eine positive Wir-
kung auf das Lokalklima. Die Maßnahme verbessert und sichert durch die dauerhafte extensive 
Nutzung die Bodenfunkunktionen. Die neu entstandenen Wiesen können durch Insekten und 
Kleinsäuger genutzt werden. Gehölze stehen ebenfalls als neuer, struktur- und artenreicher Le-
bensraum für verschiedene Tierarten zur Verfügung. Die durch die Neupflanzung erzielte natur-
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schutzfachliche Aufwertung und Durchgrünung ist deutlich höherwertiger als der Verlust der Inten-
sivackerfläche. Es soll ein artenreiches, neues Biotop geschaffen werden. Auf den SPE-Flächen 
soll auf einen Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet werden.  
 
E 3 
Innerhalb der neu entstehenden Verkehrsfläche werden 12 mittelkronige Bäume gepflanzt.  
 
 

Die geplanten Eingriffe führen zu erheblichen und / oder nachhaltigen Beeinträchtigungen, 
die vollständig durch die Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebiets kom-
pensiert werden können.  
 

 
Im Folgenden werden die Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erläutert. 
 
 
6.2  Minderungsmaßnahmen 
 

Die berücksichtigten Maßnahmen zur Vermeidung und Optimierung wurden bereits im Kapitel 4.4 
Optimierung unter Berücksichtigung anderer Planungsmöglichkeiten beschrieben. Zur Minderung 
des Eingriffs und zum Schutz vor Eingriffsauswirkungen wurden folgende Minderungsmaßnahmen 
vorgesehen: 
 
(M 1) Während der Bodenarbeiten ist die DIN 18915 zu beachten, dementsprechend sind ein fach-
gerechter Abtrag, Lagerung und Verwertung des ausgehobenen Bodens durchzuführen. Humus-
haltiger Oberboden soll wieder verwendet werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 
(M 2) Die Flächen der Baustelleneinrichtung werden so gesichert, dass Schadstoffeinträge in die 
Schutzgüter Boden und Wasser verhindert werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 
(M 3) Verzicht auf die Befahrung zu nasser Böden, um Bodenverdichtungen zu verhindern. (Mini-
mierung baubedingter Konflikte) 
 
(M 4) Beachtung von DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen. (Minimierung baubedingter Konflikte)  
 
(M 5) Das Niederschlagswasser versickert auf den Grün- und Verkehrsflächen innerhalb des Plan-
gebiets. (Minimierung anlagenbedingter Konflikte) 
 
(M 6) Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird durch die direkte Angliederung des Plange-
bietes an das bestehende Gewerbegebiet sowie umfangreiche Pflanzmaßnahmen im Plangebiet 
bzw. am Rand des Baugebiets gemindert. (Minimierung anlagenbedingter Konflikte) 
 
(M 7) Die Niederschlagsabflussmenge und die mikroklimatische Veränderungen werden durch 
Dachbegrünungen bei Dachflächen ab einer Größe von 400 m² minimiert. (Minimierung anlagen-
bedingter Konflikte) 
 
 
 

Gemäß § 54 Abs. 3 und 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes dürfen Versiegelungen des 
Bodens oder andere die Grundwasserneubildung beeinträchtigenden Maßnahmen nur soweit er-
folgen, wie diese unvermeidbar sind. Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu be-
fürchten ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, ist das Niederschlagswasser über die 
belebte Bodenzone zu versickern.  
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6.3  Übersicht zu den vorhandenen Ausgleichs- und Ersatzpotenzialen 
 
Durch Ausgleichsmaßnahmen sollen beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushalts und das 
Landschaftsbild wieder hergestellt werden. Nicht ausgleichbare Eingriffe in den Naturhaushalt und 
die Landschaft sollen durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Aus dem beschriebenen 
grünordnerischen Konzept leiten sich die im Folgenden beschriebenen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen ab. Die wichtigsten Ersatzpotenziale im Gebiet liegen in den Schutz-, Sicherungs-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Anpflanzung biotopaufwertender standortheimischer flä-
chiger Gehölze und extensiver Wiesenflächen, in der Entsiegelung von Teilen des Königsweges 
und in der Wiederherstellung und Aufwertung des gestörten Gewässers in Wegendorf. Im Einzel-
nen handelt es sich um folgende Flächen und Maßnahmen mit einem Umfang von 18.500 m²: 
 

 

Tabelle 6: Ersatzmaßnahmen  

Bezeichnung GOP Entsiegelungs-
fläche 

Extensivierungs-
fläche 

Fläche für  
Biotopentwicklung 

Baumpflanzun-
gen 

A 1 – Entsiegelung  
des Königswegs, Extensi-
vierung und Schaffung ei-
ner Wiese mit Tuffs 

1.800 m² 1.800 m² 800 m² --- 

E 1 – SPE 1 – Extensivie-
rung und Schaffung einer 
Hecke 

--- 1.400 m²     1.400 m² --- 

E 2 – SPE 2 – Extensivie-
rung und Schaffung einer 
Wiese mit heimischem 
Saatgut 

--- 300 m²    --- --- 

E 3 – Baumpflanzungen auf 
Verkehrsfläche (V1 und V2) --- --- --- 12 

E 4 – Sanierung Gewässer --- --- 11.000 m² --- 

Gesamt 1.800 m² 3.500 m² 13.200 m² 12 
Quelle: eigene Erfassungen 

 
 
6.4  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Die im Folgenden beschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen gleichzeitig der Kom-
pensation von Beeinträchtigungen mehrerer Schutzgüter. Beispielsweise dient die Neupflanzung 
von Gehölzen dem Ersatz für Versiegelungen und übernimmt gleichzeitig Ausgleichsfunktionen für 
Eingriffe in Biotope und in das Landschaftsbild. Mit der Entwicklung von Gehölzpflanzungen und 
neuer extensiver Wiesenflächen werden wertvolle Biotope geschaffen und deren Biotopverbund 
verbessert.  
 

(A 1) Entsiegelung von vollversiegelten Verkehrsflächen des Königsweges auf einer Gesamtfläche 
von 1.800 m². Bodenverbesserung durch Bodenaufwertungsmaßnahmen mit anschließender dau-
erhafter Extensivierung auf 1.800 m². Hierfür erfolgt die Entwicklung eines artenreichen Grünstrei-
fens mit heimischem Saatgut auf 1.000 m² und die Anpflanzung niedrigwachsender Gehölzgrup-
pen als Tuffs nach Pflanzliste A auf insgesamt 800 m². Für die Gehölze besteht keine unmittelbare 
Standortfestsetzung. 
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Durch die Entsiegelung der vollversiegelten Straße werden die verlorengegangenen Bodeneigen-
schaften wiederhergestellt. Es handelt sich um vollversiegelte Flächen, die Entsieglung wird mit 
dem Faktor 1,0 angerechnet.  
Die Maßnahme ist Teil eines übergreifenden Grünzuges entsprechend der Gewerbestrategie (Juli 
2019, siehe Begründung zum Bebauungsplan Kapitel 3.4 – Informelle Planungen). Eine öffentliche 
Nutzung dieser Fläche, wie z.B. die Anlage eines Findlingsgartens, steht den geplanten Maßnah-
men nicht entgegen.  
Die Maßnahme ersetzt Eingriffe in den Naturhaushalt, die mit der Festsetzung der Verkehrsfläche 
V1 vorbereitet werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird durch einen städtebaulichen Vertrag 
gesichert. 
 
Pflegemaßnahmen: 
Es sind 1 Jahr Fertigstellungspflege (nach DIN 18916) und 3 Jahre Entwicklungspflege (nach DIN 
18919) durchzuführen. 
 
Gehölzpflanzung Auf-den-Stock-setzen: 
Die Gehölzpflanzung muss alle 10 bis 25 Jahre in Etappen (Abschnitte max. 25m, etwa 20-40 cm 
über dem Boden) zurückgeschnitten werden, um die natürlich aufkommenden Bäume zeitgerecht 
zu entfernen. Die Überschattung des Krautsaumes ist zu verhindern und eine enge Verzahnung mit 
dem Krautsaum zu fördern. Das anfallende Totholz soll selektiv erhalten werden. 
 
Extensive Grünfläche (Offenfläche/Krautsaum): 
Die Aussaat soll im Frühjahr (April) erfolgen. Die Zusammenstellung der Saatgutmischung soll sich 
nach den standörtlichen bzw. naturräumlichen Voraussetzungen richten. Auf der extensiven Grün-
fläche erfolgen keine Düngung und kein Biozideinsatz. Einmal pro Jahr ab 1. Juli (nach der Wie-
senkräuterblüte) ist eine Mahd durchzuführen und das Schnittgut abzuräumen. Die Schnitthöhe soll 
8 bis 15 cm betragen.  
 
Mit der Maßnahme A 1 werden vollversiegelte Flächen zu natürlichen Lebensräumen entwickelt 
und ökologisch wertvolle Bereiche geschaffen. Es werden neue Lebensräume für Pflanzen- und 
Tierarten entwickelt. Zudem wird die natürliche Bodenfunktion durch Bodenverbesserungsmaß-
nahmen nach Entsiegelung wiederhergestellt und der Wasserhaushalt in diesem Bereich verbes-
sert. Mit den Gehölzpflanzungen wird eine wesentliche Aufwertung des Erscheinungsbildes der 
Fläche im Vergleich zum bestehenden Biotop erreicht.  
Die Maßnahme dient dem Ersatz für Eingriffe auf der Verkehrsfläche. 
 
 
(E 1) (SPE 1) – im Geltungsbereich 
Auf der Fläche – SPE 1 ist auf 1.400 m² eine 4-reihige Hecke mit 280 heimischen, standortgerech-
ten und niedrigwachsenden Sträuchern nach Pflanzliste A zu pflanzen. Beidseitig der Hecke ist ein 
jeweils mindestens 2 m breiter Krautsaum anzulegen. Zur Entwicklung des Krautsaums ist eine 
artenreiche Gräser- und Kräutermischungen mit einheimischen Pflanzenarten auszusäen. Eine 
Endwuchshöhe von 4 m darf nicht überschritten werden. Die Neupflanzungen sind vor Verbiss zu 
schützen. Für die Gehölze besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
Pflegemaßnahmen: 
Es sind 1 Jahr Fertigstellungspflege (nach DIN 18916) und 3 Jahre Entwicklungspflege (nach DIN 
18919) durchzuführen. 
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Gehölzpflanzung Auf-den-Stock-setzen: 
Die Gehölzpflanzung muss alle 10 bis 25 Jahre in Etappen (Abschnitte max. 25m, etwa 20-40 cm 
über dem Boden) zurückgeschnitten werden, um die natürlich aufkommenden Bäume zeitgerecht 
zu entfernen. Die Überschattung des Krautsaumes ist zu verhindern und eine enge Verzahnung mit 
dem Krautsaum zu fördern. Das anfallende Totholz soll selektiv erhalten werden. 
 
Krautsaum mähen:  
Der Krautsaum ist alle 2 bis 5 Jahre im Spätsommer (August) zu mähen, um eine Verbuschung zu 
verhindern und die Artenvielfalt zu fördern. Das Mähgut ist zu entfernen. Es erfolgen keine 
Düngung und kein Biozideinsatz. 
 
Mit der Maßnahme E 1 (SPE 1) zur Entwicklung zusammenhängender Gehölzpflanzungen wird 
ein ökologisch wertvolles Biotop geschaffen. Dieses bietet zahlreichen Pflanzen- und Tierarten ei-
nen neuen Lebensraum. Das ist ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Bezug zu den bestehen-
den intensiv genutzten Ackerflächen. Mit der Heckenpflanzung entsteht eine Abschirmung des neu 
entstehenden Gewerbegebiets zu den umliegenden Offenflächen und es wird außerdem eine we-
sentliche Aufwertung des Erscheinungsbildes der Fläche im Vergleich zum bestehenden Biotop 
erreicht.  
 
 
(E 2) (SPE 2) – im Geltungsbereich 
Auf der Fläche - SPE 2 ist auf insgesamt 300 m² eine extensive, artenreiche Wiese/Krautsaum mit 
einer Gräser- und Kräutermischungen anzusäen.  
 
Pflegemaßnahmen: 
Es sind 1 Jahr Fertigstellungspflege (nach DIN 18916) und 3 Jahre Entwicklungspflege (nach DIN 
18919) durchzuführen. 
 
Extensive Grünfläche: 
Die Aussaat soll im Frühjahr (April) erfolgen. Die Zusammenstellung der Saatgutmischung soll sich 
nach den standörtlichen bzw. naturräumlichen Voraussetzungen richten. Auf der extensiven Grün-
fläche erfolgen keine Düngung und kein Biozideinsatz. Einmal pro Jahr ab 1. Juli (nach der Wie-
senkräuterblüte) ist eine Mahd durchzuführen und das Schnittgut abzuräumen. Die Schnitthöhe soll 
8 bis 15 cm betragen.  
 
Mit der Maßnahme E 2 (SPE 2) zur Entwicklung einer artenreichen, standorttypischen Wiese wird 
ein ökologisch wertvolles Biotop geschaffen. Dieses bietet zahlreichen Pflanzen- und Tierarten ei-
nen neuen Lebensraum. Das ist ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Bezug zur bestehenden 
intensiv genutzten Ackerfläche. Mit ihren vielfältigen Blühaspekten wird außerdem eine wesentli-
che Aufwertung des Erscheinungsbildes der Fläche im Vergleich zu dem bestehenden Biotop er-
reicht.  
 
 
(E 3) Verkehrsfläche – im Geltungsbereich 
Es sind insgesamt 12 niedrigwachsende Bäume nach Pflanzliste B auf der Verkehrsfläche (V1 und 
V2) zu Pflanzen. Im Freileitungsbereich von 50 m beiderseits der Freileitungsachsen dürfen keine 
Bäume gepflanzt werden. Es besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
Pflegemaßnahmen: 
Es sind 1 Jahr Fertigstellungspflege (nach DIN 18916) und 3 Jahre Entwicklungspflege (nach DIN 
18919) durchzuführen. 
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Durch die Maßnahme wird eine Durchgrünung und Strukturierung des Baugebietes gesichert und 
der Straßenraum gegliedert. Die Grünstrukturen fördernd sorgen sie für eine harmonische Einbin-
dung des geplanten Baugebietes in den Landschaftsraum und haben positive Wirkung auf das 
Lokalklima. Die Bäume sind neuer potenzieller Lebensraum für Baumbrüter. 
Die Maßnahme dient dem Ersatz für Eingriffe auf der Verkehrsfläche V1. 
 
 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes: 
 
(E 4) Sanierung Weiher in Wegendorf – umliegender Landschaftsraum 
Dauerhafte Wiederherstellung eines Gewässers mit seinen Zuflüssen und behutsame Pflege gewäs-
serbegleitender Gehölze auf den Flurstücken 287 (tw.) und 703 (tw.), Flur 1, Gemarkung Wegendorf. 
Im weiteren Verfahren ist festzustellen, ob es sich genehmigungsrechtlich um einen Gewässerausbau 
i.S. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) handelt. 
 
Der Weiher gehört zu dem Niederungssystem bei Wegendorf, das südlich an die Alte Schulstraße 
anschließt. Er ist nicht in die Schutzgebiete eingeschlossen. Das FFH-Gebiet und NSG „Langes 
Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“ sowie das LSG „Niederungssystem des Neuenhagener 
Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ beginnt erst südlich der Alten Schulstraße. Die Maßnahme 
Sanierung Weiher in Wegendorf (siehe Blatt 8) ist Teil des Gesamtkonzepts „Altlandsberger Müh-

lenfließ – Teilbereich Nord“ (siehe Blatt 7). Die in Blatt 7 dargestellten umliegenden Flächen sollen 
zukünftig ebenfalls entwickelt und gepflegt werden. 
 
Der Weiher mit seinem Zufluss hat eine durch die Alte Schulstraße räumlich getrennte Verbindung 
und damit einen Zufluss zu dem südlich gelegenen Fließ. Ein funktionsfähiger Wasserhaushalt im 
Sinne eines geregelten (kontrollierten) Abflusses wäre eine wichtige Maßnahme zum Biotopver-
bund. Mit der Wiederherstellung des Gewässers soll nun dieser Verbund wiederhergestellt und 
entwickelt werden, um unter anderem den Wasserhaushalt auf beiden Seiten der Alten Schul-
straße zu verbessern. Der Weiher bildet einen Sammelpunkt für das abfließende Niederschlags-
wasser aus den umliegenden Flächen.  
 
Kleine dauerhafte Gewässer sind wesentliche Bestandteile des Landschaftsbildes um Altlandsberg 
und haben eine erhebliche Bedeutung für den Wasserhaushalt in der Region. Insbesondere in 
südlicher und westlicher Ausdehnung sind die weitläufigen Offenflächen immer wieder geprägt 
durch Feldsölle und Grabensysteme. Bereits im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der 
Stadt Altlandsberg wird daher ihre Sanierung, Pflege und dauerhafte Sicherung als bedeutende 
Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts in der Region genannt. Das gestörte Gewäs-
ser befindet sich im Flächennutzungsplan innerhalb einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft. Als Entwicklungsziel wurde die Wiederherstel-
lung und Pflege von Feuchtbiotopverbundsystemen festgesetzt. Insofern kommt der Erhaltung und 
Sanierung dieses Gewässers eine besondere Bedeutung zu. Die langfristige generelle Zielstellung 
wird an dieser Stelle aufgenommen und mittels einer Kompensationsmaßnahme zur Umsetzung 
vorbereitet. 
 
Laut Stellungnahme des LfU, Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 vom 11.06.2021 handelt es sich 
beim Altlandsberger Mühlenfließ um ein nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) berichtspflich-
tiges Gewässer. Zur Umsetzung von Maßnahmeprogrammen werden im Land Brandenburg für 
oberirdische Gewässer Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) erstellt. Das Plangebiet liegt in 
dem GEK-Gebiet „Erpe“ (SpU2_Erpe). Im Endbericht ist unter anderem Folgendes zu lesen: 
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Bei den Belastungen des Gewässers handelt es sich um eine defizitäre Gewässerstruktur mit feh-
lender Durchgängigkeit und diffusen Belastungen aus der Landwirtschaft. Die Durchgängigkeit für 
Fische und MZB (Makrophyten und Phytobenthos) ist nicht gegeben, da der Teich im Hauptan-
schluss ein Wanderhindernis darstellt. Die Verrohrung des Teiches ist wahrscheinlich durchgängig, 
aber an der Verrohrung unmittelbar unterhalb des Stillgewässers befindet sich zwecks Einstau des 
Teiches ein meist geschlossener Schieber, so dass hier höchstens zeitweise die Durchgängigkeit 
gegeben ist. Somit ist keine Durchgängigkeit des Fließgewässers vorhanden.  
Zusätzlich dazu ist die Auswirkung der Maßnahme auf die Abflussverhältnisse im unteren gelege-
nen Gewässerabschnitt zu berücksichtigen. 
 

„Gemäß § 33 WHG (Mindestwasserführung) ist das Aufstauen eines oberirdischen Gewäs-

sers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer nur 

zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer und andere hiermit 

verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 

zu entsprechen. Das Brandenburgische Wassergesetz § 51 verbietet darüber hinaus, [...] 

Wasser über die zugelassene Höhe aufzustauen oder aufgestautes Wasser so abzulassen, 

dass [...] die natürliche Umwelt, insbesondere die Mindestwasserführung, gefährdet werden.“  

(Stellungnahme des LfU vom 11.06.2021) 
 
Die Wiederherstellung und Regulierung des Abflusses und Sicherung des Zuflusses stellt einen 
wichtigen Teil der Maßnahme E4 zur dauerhaften Wiederherstellung des Gewässers mit seinen 
Zuflüssen dar. Die zuständige untere Wasserbehörde wird bei der Vorbereitung eines regulierba-
ren Abflusses beteiligt und eingebunden. 
 
Als Maßnahmen für die Hydromorphologie werden im GEK Erpe - Endbericht für den Bereich die 
folgenden genannt: 
 

• Natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/ steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kies-
streifen, Steine, Totholz) 

• Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 
• Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren 
• Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt) 

 
Laut Stellungnahme des LfU ist das Bewirtschaftungsziel des Altlandsberger Mühlenfließes als 
natürliches Gewässer grundsätzlich der gute ökologische Zustand. Das Verschlechterungsverbot 
und das Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG sind in jedem Falle zu beachten. Da sich der Was-
serkörper laut aktuellem Bewirtschaftungsplan (Stand 2015) in einem ökologisch unbefriedigenden 
Zustand befindet, leitet sich ein Handlungserfordernis ab.  
 

„Als signifikante Belastungen werden genannt: 

• aufgrund der landwirtschaftlichen Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, 

Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) (diffuse Quellen) 

• Auswaschungen von Materialien und Bauwerken in Bereichen ohne Kanalisation (diffuse 

Quellen) 

• andere diffuse Quellen 

• Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen (Abflussrg. / moph. Veränd.) 

• durch Regenwasserentlastungen (Punktquellen)“ (Stellungnahme des LfU vom 11.06.2021) 
 
Für den durch die Maßnahme betroffenen Gewässerabschnitt AMF_05 können folgende Maßnah-
men dem Maßnahmenplan (Karte 8.5.2) des Gewässerentwicklungskonzepts Erpe des Landes-
amtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Stand 16.05.2011) entnommen werden: 
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„Maßnahmen zur Reduktion der Gewässerunterhaltung sowie Initiierung einer beschleunig-
ten Eigendynamik, u.a. 
 

• Zielkorridor ausweisen und erwerben 

• Totholz/Fallbäume als Strömungslenker und Habitatelemente einbauen 

• Uferlinie durch Nischen punktuell brechen 

• Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum 

• Gewässerunterhaltung reduzieren“ (Stellungnahme des LfU vom 11.06.2021) 
 
Der Bereich gilt als Gewässerabschnitt mit mittlerem Defizit und sehr hohem Raumentwicklungs-
potenzial (MP2). 
 
Die Entwicklungsziele der Maßnahme E4 stehen den im Gewässerentwicklungskonzept Erpe - 
Endbericht und dem im Maßnahmenplan des Gewässerentwicklungskonzepts Erpe (Stand 
16.05.2011) genannten Maßnahmen nicht entgegen. Die Durchführung der Ersatzmaßnahme E4 
wird den ökologischen Zustand des Gewässers und seiner Zuflüsse verbessern und beachtet in 
jedem Fall das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG. 
 
 
Bestand (Kurzcharakteristik): 
Der Weiher in Wegendorf ist zu einem erheblichen Teil verlandet. Eine der Ursachen ist der zum 
Teil sehr dichte Weidenbestand im Randbereich und der Eintrag von Boden durch Regenwasser 
und Erosion. In Teilbereichen hat sich ein nicht unerheblicher Röhrichtbestand entwickelt, der sich 
immer weiter ausbreitet. Durch den hohen Biomasseeintrag kann der Weiher seiner Funktion in-
nerhalb des Wasserhaushalts nicht mehr nachkommen. Es ist davon auszugehen, dass ursprüng-
lich zufließendes Schichtenwasser durch die Verlandung nicht mehr zufließen kann. Die ursprüng-
liche Wasserfläche ist deutlich reduziert. In den Randbereichen wachsen vermehrt Brennnesseln, 
insbesondere durch den Nutzungsdruck der angrenzenden Gärten auf der westlichen und nördli-
chen Seite. Der ehemalige Zufluss im Norden aus den angrenzenden Grünflächen ist komplett 
verlandet und führt zurzeit kein Wasser mehr. Ursprünglich ist dieser Bereich der Beginn des süd-
lich gelegenen Mühlenfließes.  
 
Entwicklungsziele: 

 Wiederherstellung der Biotopfunktion des Gewässers für den Wasserhaushalt 
 Weiterentwicklung des großräumigen Biotopverbundes mit den südlichen Niederungssys-

temen in Verbindung mit der Entwicklung der nordöstlichen Offenflächen und Gehölzstruk-
turen 

 Reduzierung des Biomasseeintrags durch behutsame Entnahme und auf-den-Kopf-Setzen 
von Weiden und Zurückdrängen des Röhrichts 

 Aufwertung des Gewässers als artenreicher Lebensraum, insbesondere für Wasservögel 
und Amphibien 

 Zurückdrängen invasiver Arten (Brennnessel) durch Pflegemaßnahmen 
 dauerhafte Sicherung der Funktionsfähigkeit des Systems durch geeignete Pflegemaßnah-

men (extensive Bewirtschaftung) 
 
Einzelmaßnahmen: 
Zur Erreichung der zuvor genannten Entwicklungsziele wird im Wesentlichen auf den Flurstücken 
287 und 703 der Flur 1, Gemarkung Wegendorf das Sediment/die Mudde auf ca. 2.000 bis 2.500 
m² bis zur tonigen Sperrschicht im Mittel in einer Mächtigkeit von 1 m abgetragen. Die Tiefe ergibt 
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sich aus Erfahrungen mit der Sanierung nahegelegener Feldsölle. In der Vorbereitung (Ausfüh-
rungsplanung der Maßnahme) sind dafür die entsprechenden Fachgutachten erforderlich.  
Der südliche Bereich soll frei von Bewuchs bleiben, um eine ausreichende Besonnung zu gewähr-
leisten. Im Nordosten soll der völlig verlandete Zulauf wiederhergestellt werden, um die Wasserauf-
nahme des Gewässers aus den umliegenden Flächen zu verbessern. Das ist im Kontext mit wei-
terführenden Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der angrenzenden Grünflächen auf Flur-
stück 703 zu sehen und hat gerade im Verbund sehr große Bedeutung für die Aufwertung.  
 
Insgesamt ist ein behutsamer Umgang mit vorhandener Vegetation und deren Pflegemaßnahmen 
erforderlich. Pflegemaßnahmen an Bäumen (vor allem Weiden) in großen Teilen des Vegetations-
bestands werden notwendig. Die Weiden könnten zu einem großen Teil als Kopfweiden geschnit-
ten werden. Neupflanzungen sind nicht erforderlich und nicht vorgesehen, um den Biomasseein-
trag in das Gewässer zu begrenzen. Der Röhrichtbestand sollte ebenfalls behutsam zurückge-
drängt werden. Eine wichtige Maßnahme ist die fachgerechte Wiederherstellung eines regulierba-
ren Abflusses nach Süden in das Fließ. Die ökologische Durchgängigkeit wird als Vorbereitung im 
Rahmen eines Gutachtens untersucht und wird innerhalb der Maßnahme zur Renaturierung des 
Weihers wiederhergestellt. Es wird ein Auslaufbauwerk zur Straßenunterquerung geschaffen und 
eine Anbindung an das Mühlenfließ hergestellt. 
Insgesamt werden durch die dauerhafte extensive Nutzung die Bodenfunktionen und der Wasser-
haushalt verbessert und gesichert.  
Weitere Einzelheiten lassen sich auf dem Maßnahmenblatt 8 nachvollziehen.  
 
Für die Gesamtmaßnahme ist die Abstimmung und Genehmigung durch die Fachbehörden ent-
sprechend Rechtslage einzuholen. Hierbei ist festzustellen, ob es sich genehmigungsrechtlich um 
einen Gewässerausbau i.S. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) handelt. Das Landesamt 
für Umwelt ordnet die Renaturierung nach der Beschreibung als Gewässerunterhaltung nach § 39 
WHG ein; zum regulierbaren Abfluss wird grundsätzlich die Beteiligung der zuständigen Wasser-
behörde empfohlen (Stellungnahme vom 16.06.2021). 
Vor Umsetzung der Maßnahme ist die abschließende Ausführungsplanung der unteren Natur-
schutzbehörde zur Prüfung der Vereinbarkeit mit den Regelungen zum Biotopschutz zu übergeben 
(Stellungnahme der UNB vom 16.06.2021). 
 
Kostenschätzung: 
Entsprechend Zuordnung sind 2,4 ha an neu vollversiegelter Fläche im Gewerbegebiet (ohne Voll-
versiegelung durch die Verkehrsflächen) zu kompensieren.  
Da eine Fläche in dieser Größenordnung zur Entsiegelung nicht zur Verfügung steht, wird die Maß-
nahme E4 vorgeschlagen.  
Dabei ist zu beachten, dass der Weiher mit seinen Randbereichen und angrenzenden Pufferflä-
chen auf Grund seiner Biotopfunktionen für den Wasserhaushalt, als Lebensraum und als Land-
schaftselement in seiner Wertigkeit für die Region höher einzustufen ist als andere (Einzel-)Maß-
nahmen. Die Wiederherstellung des Gewässers und Schaffung bzw. Sicherung des Biotopverbun-
des muss als besonders wertvolle Maßnahme angesehen werden und kann in seiner komplexen 
und vielfältigen Wirkung sehr hohe Wirkung für das Ökosystem in diesem Bereich entfalten. 
 
Um den Kompensationsumfang zu definieren, wird ein finanzieller Äquivalentwert ermittelt und an-
gesetzt. Es wird dabei von Kosten in Höhe 10 € netto pro m² zu entsiegelnder Fläche ausgegangen. 
Daraus ergibt sich ein rechnerischer Kompensationsbedarf von 240.000 €. 
 
Die folgende Kostenschätzung der Kosten für die Maßnahme ergibt diesen erforderlichen Kosten-
umfang völlig unabhängig vom dem deutlich höher zu wertenden ökologischen Wirkung der Maß-
nahme insgesamt im Biotopverbund:  
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Kostenschätzung zur Renaturierung des Weihers (Maßnahme E4): 
Die Kostenschätzung erfolgt netto, zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer) 
Berechnungsgrundlage bildet folgende Mengenermittlung: 
2.500 m² Wasserfläche mit Ausformung des Uferbereiches in unterschiedlicher Mächtigkeit: 
2.500 m³ x 30,00 bis 34,00 € = 75.000 bis 85.000 € 
 
Bodengutachten (Bodenprofil und Chemie)     =     3.000,00 € 
Planung – Bauüberwachung       =   25.000,00 € 
einschließlich erforderlicher Genehmigungsanträge und  
spezieller Fachgutachten       
Baustelleneinrichtung        =   15.000,00 € 
Abfall- und Schuttbeseitigung      =     2.500,00 € 
Fällarbeiten und Weiden auf-den-Kopf-setzen    =     3.500,00 € 
Feldsoll mit Zulauf ausbaggern profilieren, Aushub:    =   85.000,00 € 
Schlamm/Mudde sowie Sandauflage in wechselnder Mächtigkeit 
zwischengelagertes Material beproben     =     2.000,00 € 
zwischengelagertes Material auf Halde setzen    =     8.000,00 € 
zwischengelagertes Material transportieren/entsorgen   =   70.000,00 € 
entsprechend Verwertungskonzept  
Pflegemaßnahmen, wie Gehölzentnahme, Gehölzpflege usw.  =   10.000,00 € 
Auslaufbauwerk zur Straßenunterquerung     =   25.000,00 € 
und Anbindung an das Mühlenfließ herstellen     
 
Gesamtkosten netto                 ca. 249.000,00 € 
 
 
Die Maßnahme ersetzt vollständig die Eingriffe in den Naturhaushalt, die mit der Festsetzung der 
Gewerbefläche vorbereitet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch einen städtebau-
lichen Vertrag gesichert. 
 
 
Pflanzlisten und Hinweise für die Realisierung 
 
Auf alle Festsetzungen sind nur folgende Arten und Qualitäten von Bäumen und Sträuchern anre-
chenbar: 
 

Pflanzliste A für Maßnahme E 1 und A 1 
(Sträucher und Tuffs – Eingrünung, maximal 4 m Endwuchshöhe) 
3jährig verpflanzte Sämlinge oder Heister 
 

Berberis vulgaris L. (Gemeine Berberitze), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Cytisus sco-
parius (Besenginster), Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen), Frangula alnus (Gemeiner 
Faulbaum), Rhamnus cartharticus (Kreuzdorn), Rosa canina agg. (Hunds-Rose), Rosa corym-
bifera agg. (Heckenrose), Rosa rubiginosa agg. (Wein-Rose), Rosa tomentosa agg. (Filz-
Rose), Salix aurita (Ohr-Weide), Salix purpurea (Purpur-Weide) 
 
Pflanzliste B für Maßnahme E 3 
(Bäume - Straßenraum, maximal 12 m Endwuchshöhe) 
Hochstämme, Stammumfang 14 bis 16 cm, 3x verpflanzt 
 

Acer campestre „Elsrijk“ (Feld-Ahorn), Acer platanoides ´Cleveland´, ´Olmsted´ (Spitzahorn), Acer 
rubrum `Armstrong`(Schmalkroniger Rotahorn), Corylus avellana (Gemeine Hasel), Crataegus 
laevigata „Paul`s Scarlet“ (Rotdorn), Crataegus lavallei ´Carrierei´ (Apfeldorn), Malus sylvestris 
agg. (Wild-Apfel), Prunus padus (Traubenkirsche), Pyrus pyraster agg. (Wild-Birne), Sorbus aucu-
paria (Eberesche), Sorbus aria `Magnifica` (Großlaubige Maulbeere) 
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Bei der Ausführung der Pflanzungen ist darauf zu achten, dass aktuelle Erkenntnisse zur Verbrei-
tung der Miniermotte (zuletzt bekannt geworden für bestimmte Acer-Arten) berücksichtigt und diese 
Baumarten möglichst ausgeschlossen werden. 
 
Die Pflanzungen sind entsprechend DIN 18916 „Pflanzen und Pflanzarbeiten“ durchzuführen. Eine 
Herbstpflanzung (Oktober – November) ist einer Frühjahrspflanzung (April – Mai) vorzuziehen. Die 
nach DIN 18916 erforderliche Fertigstellungspflege ist durchzuführen. Ebenso sollte die erfolgrei-
che Fertigstellung mittels einer Entwicklungspflege über drei Vegetationsperioden nach DIN 18919 
„Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen“ durchgeführt werden. Die Pflegemaß-
nahmen sind zu kontrollieren. Im Rahmen der Bautätigkeit sind die einschlägigen Baumschutzvor-
schriften (DIN 18920, „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-

maßnahmen“, RAS-LG 4) zu beachten.  
 
Die Anpassung der Pflanzliste zur Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der 
freien Natur wurde am 4. März 2020 im Amtsblatt für Brandenburg bekanntgegeben. Auf dieser 
Grundlage sind für alle Festsetzungen diese Arten und Qualitäten von Bäumen und Sträuchern 
anrechenbar. 
 

Obstbäume sollen gemäß des bisherigen Betreiberkonzeptes aus regionaler Herkunft sein. Es sollen 
grundsätzlich alte regionale Obstsorten gepflanzt werden.  
 
 
6.5  Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Im Folgenden wird eine Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu den Eingriffen vor-
genommen. Mit der Zuordnung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Bebauungsplan nach § 9 
Abs. 1a BauGB soll der Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich verbindlich geregelt werden.  
Die rechtssichere Zuordnung durch textliche Festsetzungen erfolgt im Bebauungsplan. Die Eingriffe, 
die mit dem BPL vorbereitet werden, können mit den SPE-Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 
und der Ersatzmaßnahme im nahen Landschaftsraum vollständig kompensiert werden.  
 

 Die Maßnahme A1 und E3 wird den Eingriffen auf der Verkehrsfläche V1 zugeordnet. 

 Die Maßnahme E4 wird den Eingriffen im Gewerbegebiet zugeordnet. 
 
Die erforderliche Kompensation für Eingriffe im GE beträgt ca. 2,4 ha (siehe Tabelle 2). Um den 
Kompensationsumfang zu definieren, wird ein finanzieller Äquivalentwert ermittelt und angesetzt. 
Es wird dabei von Kosten in Höhe 10 € netto pro m² zu entsiegelnder Fläche ausgegangen. Daraus 
ergibt sich ein rechnerischer Kompensationsbedarf von 240.000 € für Vollversiegelung durch 
das geplante Gewerbegebiet. Für die Maßnahme E4 ergibt sich ein geschätzter Kostenumfang von 
insgesamt 249.000 €, siehe Kostenschätzung zur Renaturierung des Weihers im Kapitel 6.4. Somit 
kann die geplante Vollversiegelung innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes vollständig durch 
die Maßnahme E 4 mit 1,1 ha Biotopentwicklung (Sanierung Gewässer, Wiederherstellung Zu-
flüsse, Pflege- und Sicherungsmaßnahmen) kompensiert werden. 
 
Die erforderliche Kompensation für Eingriffe in der Verkehrsfläche V1 beträgt ca. 0,33 ha (siehe 
Tabelle 3). Diese werden mit Maßnahmen ausgeglichen, die insgesamt 0,37 ha Vollversiegelung 
ausgleichen können (Entsiegelung auf 1.800 m², dauerhafte Extensivierung auf 1.800 m² und Bio-
topentwicklung mit Gehölzpflanzungen auf 800 m²). Es werden auf der neu entstehenden Ver-
kehrsfläche innerhalb des Plangebiets 12 Hochstämme neu gepflanzt, wobei nach dem Handbuch 
für die Landschaftspflegerische Begleitplanung bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg 
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(Stand 4/18) die Pflanzung eines Hochstammes 50 m² Vollversiegelung ausgleicht (insgesamt zu-
sätzliche 600 m² Kompensationsäquivalent). Die Maßnahme A1 – Rückbau des Königswegs mit 
anschließender Renaturierung und Biotopentwicklung auf der Fläche wird durchgeführt, nachdem 
die Verkehrsfläche V1 erbaut worden ist und der untere Abschnitt des Königsweges als Erschlie-
ßungsstraße aufgegeben werden kann. 
 
Die Verkehrsfläche V2 mit insgesamt 0,09 ha Vollversiegelung im Bestand bleibt unverändert, so-
mit kommt es auf dieser Fläche zu keiner zusätzlichen Vollversiegelung. 
 
 
Die Maßnahmen innerhalb und außerhalb des BP „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“ 
sind so großzügig angelegt, dass alle Eingriffe ausreichend kompensiert werden und der Land-
schaftsraum in der Umgebung durch artenreiche Strukturen, Extensivierung von Flächen und Ge-
wässerpflege aufgewertet wird. 
 
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Zuordnung erfolgt in Anlage 3 - Kompensationszuord-
nung.  
 
In Wegendorf ist die Stadt Altlandsberg Eigentümerin der benötigten Flächen, ein kleiner Teil kann 
durch einen Gestattungsvertrag gesichert werden.  
Die übrigen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches sind im Eigentum des Investors für die 
Gewerbeentwicklung und sind somit gesichert. Das trifft auch für die Entsiegelung der Zufahrt zum 
Königsweg (Flst. 1786) zu. Ein Teil des zu entsiegelnden Königsweges ist im Eigentum der Stadt 
Altlandsberg. Somit ist die Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen eigentumsrechtlich gesi-
chert. 
 
Die Stadt Altlandsberg ist für die Koordinierung der Kompensationsmaßnahme verantwortlich. Die 
Realisierung und eine Übertragung an Dritte können in einem städtebaulichen Vertrag geregelt 
werden. Somit ist die Durchführung der Maßnahmen gesichert.  
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7. Schutzgutbezogene Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

 
In der folgenden Zusammenstellung sind die Eingriffs- und Konfliktdarstellungen den vorgeschla-
genen grünordnerischen Maßnahmen gegenübergestellt, um verbal argumentativ den angestreb-
ten Ausgleich und Ersatz herauszuarbeiten. Die Tabellen 7-11 stellen jeweils die Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz für die einzelnen Schutzgüter dar. 
 
 
7.1  Schutzgüter Boden und Fläche 
 
Tabelle 7: Eingriffs- / Ausgleichsbilanz für die Schutzgüter Boden und Fläche 
 

 

Eingriffsart und -umfang 
und erforderliche Kom-

pensation 

Vermeidungs- (V), Minderungs- (M), Ausgleich- 
(A) und Ersatzmaßnahmen (E) 
Art und Umfang der Maßnahmen 

Wertung des Ausgleichs / 
verbleibende Wirkung / 

Bemerkungen 
 

vollständiger Verlust der Bo-
denfunktionen durch Neuver-
siegelung (Neubebauung, 
Verkehrsflächen V1)  
 
2,73 ha (anlagenbedingte Aus-
wirkung, abzüglich Versiege-
lung im Bestand) (siehe Ta-
belle 2-4) 
 
Erford. Kompensation: 
Vermeidung und Minderung 
von Flächeninanspruchnahme; 
Verbesserung der Bodenfunkti-
onen durch Anpflanzungen 
und Extensivierung im Verhält-
nis 1:2  
 
 

 
(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversiegelung wird durch 
die Begrenzung der zulässigen überbaubaren Fläche (GRZ) und 
durch die Festsetzung von SPE-Flächen innerhalb des Plangebie-
tes verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige Inanspruchnahme 
von Flächen verzichtet. 
(V 2) Aufgrund der teilweisen Orientierung der geplanten Erschlie-
ßung an der vorhandenen Straße werden Flächen in Anspruch ge-
nommen, die bereits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flä-
chen, die unmittelbar an diese angrenzen und eine geringe Wertig-
keit aufweisen. Damit wird auf die Inanspruchnahme von Flächen 
mit besonderer Bedeutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
 
(A 1) Entsiegelung des vollversiegelten südlichen Teils vom Kö-
nigsweg auf insgesamt 1.800 m². Dauerhafte Extensivierung auf 
1.800 m² mit Ansaat von heimischem Saatgut auf 1.000 m² und 
Gehölzpflanzungen als Tuffs auf 800 m². 
 
(E 3) Anpflanzung von 12 Bäumen auf der Verkehrsfläche. 
(E 4) Dauerhafte Wiederherstellung eines Weihers mit seinen Zu-
flüssen, biotopaufwertende Maßnahmen und behutsame Pflege 
gewässerbegleitender Gehölze, Gesamtfläche ca. 11.000 m². 
 

 
- vermeidbare Beeinträchti-
gungen werden vermieden 
und gemindert 
 
- Die Versiegelung des Bo-
dens wird durch die Pflanz- 
und Entwicklungsmaßnah-
men kompensiert, da die Bo-
denfunktionen durch die ex-
tensive Nutzung in dem ge-
samten Bereich dauerhaft ge-
sichert und verbessert wer-
den  
 
- die Anpflanzungen bieten 
Schutz vor Wind- und Was-
sererosion  
 
- die Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen durch Ver-
siegelung können vollständig 
kompensiert werden 
 
- überlagernde Kompensati-
onswirkung mit den anderen 
Schutzgütern 
 

 

Schadstoffeintrag  
(bau- und betriebsbedingte 
Auswirkungen)  
 
Erford. Vermeidung/ 
Kompensation: 
Vermeidung und Minderung 
während der Bautätigkeit und 
des Betriebes 

 
(V 3) Zur Vermeidung von Schadstoffeintrag in den Boden wird auf 
den Einsatz von Bioziden und Dünger im Plangebiet verzichtet.  
 

(M 1) Während der Bodenarbeiten ist die DIN 18915 zu beachten, 
dementsprechend sind ein fachgerechter Abtrag, Lagerung und 
Verwertung des ausgehobenen Bodens durchzuführen. Humushal-
tiger Oberboden soll wieder verwendet werden. (Minimierung bau-
bedingter Konflikte) 
(M 2) Die Flächen der Baustelleneinrichtung werden so gesichert, 
dass Schadstoffeinträge in die Schutzgüter Boden und Wasser ver-
hindert werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
  

 

- vermeidbare Beeinträchti-
gungen werden vermieden 
und gemindert 
 

 

Verdichtung und Veränderung 
des natürlichen Bodengefüges 
durch Baumaßnahmen (baube-
dingte Auswirkungen)  
 
Erford. Kompensation: 

 
(M 1) Während der Bodenarbeiten ist die DIN 18915 zu beachten, 
dementsprechend sind ein fachgerechter Abtrag, Lagerung und 
Verwertung des ausgehobenen Bodens durchzuführen. Humushal-
tiger Oberboden soll wieder verwendet werden. (Minimierung bau-
bedingter Konflikte) 
(M 3) Verzicht auf die Befahrung zu nasser Böden, um Bodenver-
dichtungen zu verhindern. (Minimierung baubedingter Konflikte) 

 

- vermeidbare Beeinträchti-
gungen werden vermieden 
und gemindert 
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Minderung während der Bautä-
tigkeit, bodenverbessernde 
Maßnahmen, aufwertende 
Pflanzmaßnahmen 

 
(A 1), (E 3) und (E 4) siehe oben  - die Beeinträchtigungen der 

Bodenfunktionen können voll-
ständig kompensiert werden 
 
- überlagernde Kompensati-
onswirkung mit den anderen 
Schutzgütern 

 

Unter Berücksichtigung der Vorprägung durch bestehende Versiegelung kann der Eingriff in das Schutzgut Boden durch 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen minimiert und durch Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert werden. 
 

 

 
7.2  Schutzgut Wasserhaushalt 

 

Tabelle 8: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für das Schutzgut Wasserhaushalt 
 

Eingriffsart und -umfang 
und erforderliche Kom-

pensation 

Vermeidungs- (V), Minderungs- (M), Ausgleich- 
(A) und Ersatzmaßnahmen (E) 
Art und Umfang der Maßnahmen 

Wertung des Ausgleichs / 
verbleibende Wirkung / Be-

merkungen 
 

Beeinträchtigung des Wasser-
haushalts durch Neuversiege-
lung (Neubebauung, Straßen)  
 
2,73 ha zusätzliche Vollver-
siegelung  
(siehe Tabelle 2-4) 
(anlagenbedingte Auswir-
kung) 
 
Erford. Kompensation: 
Vermeidung und Minderung 
von Flächeninanspruch-
nahme; Verbesserung des 
Grundwasserhaushalts durch 
bodenaufwertende Maßnah-
men und Reduzierung des 
Oberflächenabflusses durch 
Anpflanzungen im Verhältnis  
1:2 oder Extensivierung im 
Verhältnis 1:2 

 

(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversiegelung wird durch 
die Begrenzung der zulässigen überbaubaren Fläche (GRZ) und 
durch die Festsetzung von SPE-Flächen innerhalb des Plangebie-
tes verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige Inanspruchnahme 
von Flächen verzichtet. 
(V 2) Aufgrund der teilweisen Orientierung der geplanten Erschlie-
ßung an der vorhandenen Straße werden Flächen in Anspruch ge-
nommen, die bereits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flä-
chen, die unmittelbar an diese angrenzen und eine geringe Wertig-
keit aufweisen. Damit wird auf die Inanspruchnahme von Flächen 
mit besonderer Bedeutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
 
(M 3) Verzicht auf die Befahrung zu nasser Böden, um Bodenver-
dichtungen zu verhindern. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
(M 5) Das Niederschlagwasser versickert auf den Grün- und Ver-
kehrsflächen innerhalb des Plangebietes. (Minimierung anlagenbe-
dingter Konflikte) 
 

(A 1) Entsiegelung des vollversiegelten südlichen Teils vom Kö-
nigsweg auf insgesamt 1.800 m². Dauerhafte Extensivierung auf 
1.800 m² mit Ansaat von heimischem Saatgut auf 1.000 m² und 
Gehölzpflanzungen als Tuffs auf 800 m². 
 

(E 1) Anlage und Pflege einer extensiven Fläche mit einer 4-reihi-
gen Hecke mit 280 Sträuchern, einem 2 m breitem, beidseitigen 
Krautsaum auf einer Gesamtfläche von 1.400 m². 
(E 2) Schutz, Sicherung und Pflege einer zuvor intensiv genutzten 
Fläche zu einer extensiven Fläche inklusive Schaffung einer 
Grünfläche auf einer Gesamtfläche von 300 m².  
(E 4) Dauerhafte Wiederherstellung eines Weihers mit seinen Zu-
flüssen, biotopaufwertende Maßnahmen und behutsame Pflege 
gewässerbegleitender Gehölze, Gesamtfläche ca. 11.000 m². 
 

 

- vermeidbare Beeinträchtigun-
gen werden vermieden und 
gemindert 
 
- Die Versickerung des Nieder-
schlagswassers innerhalb der 
SPE-Flächen im Planungsge-
biet hat positive Wirkung auf 
die Grundwasserneubildungs-
rate  
 
- weitere Versickerungsflächen 
stehen auf den zu entwickeln-
den Extensivierungs- und 
Pflanzflächen sowie den neu 
entsiegelten Flächen zur Ver-
fügung, die außerhalb des 
Plangebiets entwickelt werden 
 
- Die Pflanz- und Entwick-
lungsmaßnahmen wirken 
durch die dauerhafte extensive 
Nutzung positiv auf die Grund-
wasserneubildung  
 
- die Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushalts durch Ver-
siegelung können vollständig 
kompensiert werden 
 
- überlagernde Kompensati-
onswirkung mit den anderen 
Schutzgütern (Mehrfachkom-
pensation) 
 

 

Schadstoffeintrag  
(bau- und betriebsbedingte 
Auswirkungen) 
 
Erford. Vermeidung/ Kom-
pensation: 
Vermeidung und Minderung 
während der Bautätigkeit und 
des Betriebes 

 
(V 3) Zur Vermeidung von Schadstoffeintrag in den Boden wird 
auf den Einsatz von Bioziden und Dünger im Plangebiet verzich-
tet.  
 
(M 2) Die Flächen der Baustelleneinrichtung werden so gesichert, 
dass Schadstoffeinträge in die Schutzgüter Boden und Wasser 
verhindert werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 

 

- Beeinträchtigungen können 
vermieden und gemindert wer-
den 
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Unter Berücksichtigung der Vorprägung können Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasserhaushalt durch Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen minimiert und durch Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert werden. 
 

 
 

7.3  Schutzgüter Klima und Luft 
 

Tabelle 9: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für die Schutzgüter Klima und Luft 
 

Eingriffsart und -umfang / 
erforderliche Kompensation 

Vermeidungs- (V), Minderungs- (M), 
Ausgleich- (A) und Ersatzmaßnahmen (E) 

Art und Umfang der Maßnahmen 

Wertung  
des Ausgleichs / verbleibende 

Wirkung / Bemerkungen 
 

Veränderung des Mikroklimas 
durch Flächenversiegelung und ge-
ring erhöhte Verkehrsbelastung 
(anlagen- und betriebsbedingte 
Auswirkungen) 
 
Erford. Kompensation: 
Minderung der Versiegelung, Ver-
besserung des Mikroklimas durch 
Schaffung von Vegetation 

(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversie-
gelung wird durch die Begrenzung der zulässigen 
überbaubaren Fläche (GRZ) und durch die Fest-
setzung von SPE-Flächen innerhalb des Plange-
bietes verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige 
Inanspruchnahme von Flächen verzichtet. 
 

(M 4) Beachtung von DIN 18920 zum Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen. (Minimierung baube-
dingter Konflikte)  
(M 5) Das Niederschlagwasser versickert auf den 
Grün- und Verkehrsflächen innerhalb des Plange-
bietes. (Minimierung anlagenbedingter Konflikte) 
(M 7) Die Niederschlagsabflussmenge und die mikro-
klimatische Veränderungen werden durch Dachbe-
grünungen bei Dachflächen ab einer Größe von 400 
m² minimiert. (Minimierung anlagenbedingter Kon-
flikte) 
 
 

(A 1) Entsiegelung des vollversiegelten südlichen 
Teils vom Königsweg auf insgesamt 1.800 m². 
Dauerhafte Extensivierung auf 1.800 m² mit An-
saat von heimischem Saatgut auf 1.000 m² und 
Gehölzpflanzungen als Tuffs auf 800 m². 
 

(E 1) Anlage und Pflege einer extensiven Fläche 
mit einer 4-reihigen Hecke mit 280 Sträuchern, ei-
nem 2 m breitem, beidseitigen Krautsaum auf ei-
ner Gesamtfläche von 1.400 m². 
(E 2) Schutz, Sicherung und Pflege einer zuvor 
intensiv genutzten Fläche zu einer extensiven 
Fläche inklusive Schaffung einer Grünfläche auf 
einer Gesamtfläche von 300 m².  
(E 4) Dauerhafte Wiederherstellung eines Wei-
hers mit seinen Zuflüssen, biotopaufwertende 
Maßnahmen und behutsame Pflege gewässerbe-
gleitender Gehölze, Gesamtfläche ca. 11.000 m². 
 

 

- vermeidbare Beeinträchtigungen 
werden vermieden  
 
- die Versickerung des Nieder-
schlagswassers in den Grünflächen 
vor Ort hat positive Wirkung auf die 
Kaltluftbildung durch Verdunstung 
 
- die Pflanz- und Entwicklungsmaß-
nahmen wirken positiv auf die Kalt-
luftbildung und Verdunstungsrate 
 
- Anpflanzungen am Gebietsrand ha-
ben positive Staub- und Schad-
stofffilterwirkung 
 

- überlagernde Kompensationswir-
kung mit den anderen Schutzgütern 
(Mehrfachkompensation) 

 

Es sind keine zusätzlichen erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Klima zu erwarten. Unter Berücksichtigung der Vorprä-
gung können Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima vermieden und gemindert und durch die Entwicklung von Vege-
tation vollständig kompensiert und verbessert werden. 
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7.4  Schutzgüter Flora und Biotope, biologische Vielfalt sowie Fauna 
 

Tabelle 10: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für das Schutzgut Biotope, biologische Vielfalt sowie 

Fauna 
 

Eingriffsart und -umfang / 
erforderliche Kompensation 

 

Vermeidungs- (V), Minderungs- (M), Aus-
gleich- (A) und Ersatzmaßnahmen (E) 

Art und Umfang der Maßnahmen 

Wertung  
des Ausgleichs / verbleibende 

Wirkung / Bemerkungen 
 

Verlust von Ackerfläche, Grün-
landbrache, Baumreihe und 
Staudenfluren als Lebensraum 
durch Überbauung (Neubebau-
ung, Straßen) 
(anlagenbedingte Auswirkung) 
geringer bis mittlerer Biotopwert 
 
2,73 ha zusätzliche Vollversiege-
lung  
(siehe Tabelle 2-4) 
 
Erford. Kompensation: 
Schaffung und Aufwertung 
gleichwertiger Lebensräume 

 

(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversie-
gelung wird durch die Begrenzung der zulässigen 
überbaubaren Fläche (GRZ) und durch die Fest-
setzung von SPE-Flächen innerhalb des Plange-
bietes verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige 
Inanspruchnahme von Flächen verzichtet. 
(V 2) Aufgrund der teilweisen Orientierung der ge-
planten Erschließung an der vorhandenen Straße 
werden Flächen in Anspruch genommen, die be-
reits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flä-
chen, die unmittelbar an diese angrenzen und eine 
geringe Wertigkeit aufweisen. Damit wird auf die 
Inanspruchnahme von Flächen mit besonderer Be-
deutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
(V 3) Zur Vermeidung von Schadstoffeintrag in 
den Boden wird auf den Einsatz von Bioziden und 
Dünger im Plangebiet verzichtet.  
(V 4) Gemäß des § 39 Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) sind die Fällung bzw. Beseiti-
gung von Gehölzen im Zeitraum vom 1. März bis 
30. September unzulässig. 
(V 5) Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigun-
gen von Bodenbrütern sind Bodenarbeiten außer-
halb der Brutzeit (Brutzeit: 1. März bis 30. Sep-
tember) durchzuführen. Sollten Bauarbeiten in-
nerhalb der Brutzeit beginnen, sind die betroffe-
nen Flächen durch eine sachverständige Person 
auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Da-
nach sollten Bauarbeiten möglichst ohne Unter-
brechungen erfolgen und können auch innerhalb 
der Brutzeit fortgeführt werden.  
 

(A 1) Entsiegelung des vollversiegelten südlichen 
Teils vom Königsweg auf insgesamt 1.800 m². 
Dauerhafte Extensivierung auf 1.800 m² mit An-
saat von heimischem Saatgut auf 1.000 m² und 
Gehölzpflanzungen als Tuffs auf 800 m². 
 

(E 1) Anlage und Pflege einer extensiven Fläche 
mit einer 4-reihigen Hecke mit 280 Sträuchern, ei-
nem 2 m breitem, beidseitigen Krautsaum auf ei-
ner Gesamtfläche von 1.400 m². 
(E 2) Schutz, Sicherung und Pflege einer zuvor 
intensiv genutzten Fläche zu einer extensiven 
Fläche inklusive Schaffung einer Grünfläche auf 
einer Gesamtfläche von 300 m².  
(E 3) Anpflanzung von 12 Bäumen auf der Ver-
kehrsfläche. 
(E 4) Dauerhafte Wiederherstellung eines Wei-
hers mit seinen Zuflüssen, biotopaufwertende 
Maßnahmen und behutsame Pflege gewässerbe-
gleitender Gehölze, Gesamtfläche ca. 11.000 m². 
 

 

- vermeidbare Beeinträchtigun-
gen werden vermieden  
 
 

- der Biotopverlust kann durch 
die Schaffung neuer, artenrei-
cher Biotope und Lebensraume 
höherer Qualität im und außer-
halb des Plangebiets vollständig 
kompensiert werden 
 
- überlagernde Kompensations-
wirkung mit den anderen 
Schutzgütern (Mehrfachkom-
pensation) 
 

 

- Unter Berücksichtigung der Vorprägung durch artenarme und größtenteils geringwertige Biotope können Beeinträch-
tigungen des Schutzgutes Biotop- und Artenschutz durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen minimiert und 
durch eine hochwertige Ersatzmaßnahme vollständig kompensiert werden. 
 

- Die Entwicklung artenreicher Grünstrukturen schafft neue ökologisch wertvolle Lebensräume für viele Tierarten 
 

- Es werden neue Lebensräume durch die Entwicklung und Pflege von extensiven Wiesen geschaffen. 
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- Die Maßnahmen schaffen durch die Anpflanzungen gleichzeitig eine Abgrenzung zwischen der geplanten Gewer-
begebietserweiterung und den umliegenden Flächen und bilden einen harmonisch gestalteten Übergang in den Land-
schaftsraum. 
 
 

 
 

7.5  Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert, Mensch, Kultur und Sachgüter 
 

Tabelle 11: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert, 

 Mensch, Kultur und Sachgüter 
 

Eingriffsart und -umfang / 
erforderliche Kompensation 

Vermeidungs- (V), Minderungs- (M),  
Ausgleich- (A) und Ersatzmaßnahmen (E) 

Art und Umfang der Maßnahmen 

Wertung  
des Ausgleichs / verbleibende 

Wirkung / Bemerkungen 
 

Überprägung des Landschaftsbil-
des durch Neubebauung 
 
Erford. Kompensation: 
(Wieder-) Herstellung naturraumty-
pischer und strukturierender Land-
schaftselemente 

 
(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversie-
gelung wird durch die Begrenzung der zulässigen 
überbaubaren Fläche (GRZ) und durch die Fest-
setzung von SPE-Flächen innerhalb des Plange-
bietes verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige 
Inanspruchnahme von Flächen verzichtet. 
(V 2) Aufgrund der teilweisen Orientierung der ge-
planten Erschließung an der vorhandenen Straße 
werden Flächen in Anspruch genommen, die be-
reits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flä-
chen, die unmittelbar an diese angrenzen und eine 
geringe Wertigkeit aufweisen. Damit wird auf die 
Inanspruchnahme von Flächen mit besonderer Be-
deutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
 

(M 6) Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
wird durch die direkte Angliederung des Plangebie-
tes an das bestehende Gewerbegebiet sowie 
Pflanzmaßnahmen im Plangebiet bzw. am Rand 
des Baugebietes gemindert. (Minimierung anlagen-
bedingter Konflikte) 
 

(A 1) Entsiegelung des vollversiegelten südlichen 
Teils vom Königsweg auf insgesamt 1.800 m². 
Dauerhafte Extensivierung auf 1.800 m² mit An-
saat von heimischem Saatgut auf 1.000 m² und 
Gehölzpflanzungen als Tuffs auf 800 m². 
 

(E 1) Anlage und Pflege einer extensiven Fläche 
mit einer 4-reihigen Hecke mit 280 Sträuchern, ei-
nem 2 m breitem, beidseitigen Krautsaum auf ei-
ner Gesamtfläche von 1.400 m². 
(E 2) Schutz, Sicherung und Pflege einer zuvor in-
tensiv genutzten Fläche zu einer extensiven Flä-
che inklusive Schaffung einer Grünfläche auf ei-
ner Gesamtfläche von 300 m².  
(E 3) Anpflanzung von 12 Bäumen auf der Ver-
kehrsfläche. 
(E 4) Dauerhafte Wiederherstellung eines Wei-
hers mit seinen Zuflüssen, biotopaufwertende 
Maßnahmen und behutsame Pflege gewässerbe-
gleitender Gehölze, Gesamtfläche ca. 11.000 m². 
 

 

- vermeidbare Beeinträchtigungen 
werden vermieden  
 

- die Eingrünung ordnet das Plange-
biet harmonisch im Landschaftsraum 
ein, schafft landschaftsbildprägende 
Strukturen und eine Abgrenzung zwi-
schen Baugebiet und Umgebung 
 
- Die Extensivierung auf den SPE-
Flächen und den weiteren Maßnah-
menflächen außerhalb des Plange-
biets tragen zur Erhöhung des Erho-
lungswertes des Landschaftsraumes 
bei 
 

- überlagernde Kompensationswir-
kung mit den anderen Schutzgütern 
(Mehrfachkompensation) 
 

 

Es sind keine zusätzlichen erheblichen Eingriffe in die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungswert, Mensch, Kultur 
und Sachgüter zu erwarten. Durch die Ersatzmaßnahmen wird der Landschaftraum insgesamt durch neue zusammenhän-
gende Grünstrukturen in seiner Bedeutung als Kulturlandschaft aufgewertet. 
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7.6  Zusammenfassende Einschätzung 
 
Zusammenfassend lässt sich einschätzen, dass die Eingriffe, die sich aus der „Erweiterung Ge-
werbegebiet am Königsweg“ ergeben, mit den vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Er-
satzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebiets vollständig kompensiert werden kön-
nen. 
Die Neuversiegelung auf insgesamt 2,73 ha (siehe Anlage 2 - Ermittlung der möglichen Versiege-
lung durch die Planung) mit einem Kompensationsbedarf von 2,73 ha Vollversiegelung (siehe Ta-
belle 2-4) steht den Kompensationsmaßnahmen in einem Umfang von 1,85 ha gegenüber (siehe 
Tabelle 6).  
Aufgeschlüsselt beträgt die erforderliche Kompensation für Eingriffe in der Verkehrsfläche V1 und 
ca. 0,33 ha (siehe Tabelle 3, ausschließlich Versiegelung im Bestand). Diese werden mit Maßnah-
men ausgeglichen, die insgesamt 0,37 ha Vollversiegelung ausgleichen können (Entsiegelung auf 
1.800 m², dauerhafte Extensivierung auf 1.800 m² und Biotopentwicklung mit Gehölzpflanzungen 
auf 800 m²). Es werden auf der neu entstehenden Verkehrsfläche innerhalb des Plangebiets 12 
Hochstämme neu gepflanzt, wobei die Pflanzung eines Hochstammes 50 m² Vollversiegelung aus-
gleicht (insgesamt zusätzliche 600 m² Kompensationsäquivalent).  Die Verkehrsfläche V2 bleibt 
unverändert. 
Die erforderliche Kompensation für Eingriffe im GE beträgt ca. 2,4 ha (siehe Tabelle 2). Diese 
werden mit 1,1 ha Biotopentwicklung (E4) ausgeglichen: für die Maßnahme E4 ergibt sich ein ge-
schätzter Kostenumfang von insgesamt 249.000 €. Somit kann die geplante Vollversiegelung in-
nerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes vollständig durch die Maßnahme E 4 kompensiert wer-
den. 
 
Die Herstellung eines Biotopverbundes durch Gehölzpflanzungen und Sicherungsmaßnahmen ex-
tensivierter Flächen im Plangebiet, die Entsiegelungsmaßnahme südlich des Baugebiets, die Re-
naturierung eines gestörten Gewässers in Wegendorf mit der Wiederherstellung der Zuflüsse so-
wie die behutsame Pflege der gewässerbegleitenden Gehölze besitzen dabei einen besonders 
hohen ökologischen Wert. Die Maßnahmen sind so großzügig angelegt, dass alle Eingriffe ausrei-
chend kompensiert werden und der umliegende Landschaftsraum durch artenreiche Strukturen 
und extensive Flächen aufgewertet wird. 
 
 
  



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  
 

62   Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt  Dorf  und Freiraumplanung – Februar 2022 

8. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der  
 Durchführung des Bebauungsplanes auf die Umwelt 

 
Erhebliche Auswirkungen der Planung sind die Neuversiegelung sowie der Verlust geringwertiger 
Biotope: Ackerflächen, Grünlandbrachen und Staudenfluren. Bäume der mittelwertigen Baumreihe 
können aufgrund ihres geringen Alters problemlos versetzte werden, es kommt somit zu keinen 
Gehölzverlusten. Die zu erwartenden Auswirkungen bzw. die vorgesehenen Maßnahmen zum 
Schutz, zum Ausgleich und Ersatz sollen, wie folgt, beschrieben, begleitet und überwacht werden. 
 
 
Tabelle 12: Monitoring 

Auswirkungen / Festsetzung Maßnahme Verantwortlich 

Vollversiegelung durch die ge-
plante Überbebauung  

Überprüfung der festgesetzten GRZ in 
den Baugebieten im Rahmen der erfor-
derlichen Bauanträge, 

Stadt Altlandsberg 

Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen innerhalb und außer-
halb des Plangebietes  

Kontrolle der Umsetzung von Maßnah-
men im Rahmen der erforderlichen 
Bauanträge und Genehmigungen 

Stadt Altlandsberg 

Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen 

Kontrolle der Einhaltung und Wirksam-
keit der festgesetzten Maßnahmen 
durch jährliche Vorortbegehung 

Stadt Altlandsberg 
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Schutzgebietsverordnungen  
  
NSG – Wiesengrund 
Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschaftsschutzgebiet "Nie-
derungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter" sowie zu den Natur-
schutzgebieten "Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ", "Wiesengrund", "Neuenhage-
ner Mühlenfließ" und "Erpetal" des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003. 
 
NSG Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ 
Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschaftsschutzgebiet „Nie-

derungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie zu den Natur-

schutzgebieten „Langes Elsenfließ“; „Wiesengrund“, „Neuenhagener Mühlenfließ“ und „Erpetal“ 

des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003, Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-
Oderland vom 25.06.2003. 
 
FFH – Wiesengrund 
DE 3448-303, Fünfzehnte Erhaltungszielverordnung (15. ErhZV) im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Brandenburg Teil II, Nr. 72, veröffentlicht am 20. Dezember 2017. 
 
FFH Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ  
Steckbrief der Natura 2000 Gebiete 3448-301 Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ 
  
LSG – Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter 
Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschaftsschutzgebiet „Nie-

derungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie zu den Natur-

schutzgebieten „Langes Elsenfließ“; „Wiesengrund“, „Neuenhagener Mühlenfließ“ und „Erpetal“ 

des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-
Oderland vom 25.06.2003). 
  
LSG Südostniederbarnimer Weiherketten 
Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschaftsschutzgebiet „Süd-

ostniederbarnimer Weiherketten“ vom 09.11.2001, Seelow 
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Anlage 1  -  Ermittlung der Versiegelung im Bestand 

 
Tabelle 1: Versiegelung Bestand 

Flächen-
Nr. Biotoptyp Fläche Versiegelung / Bemerkungen 

F 1 Verkehrsfläche V2 0,09 ha 

 

Vollversiegelung / 

Es handelt sich um eine vollversiegelte Straße (Am 
Königsweg) sowie Parkstellfläche. 
Faktor 1:1 = 0,09 ha in Vollversiegelung 

Gesamtbeeinträchtigung 
Boden im Bestand 0,09 ha in Vollversiegelung 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Anlage 2  -  Ermittlung der möglichen Versiegelung durch die Planung 

 
Tabelle 1: Versiegelung Planung 

geplante Nutzung Fläche GRZ 
zul. 

Über-
schrei-
tung 

mögliche max. 
Versiegelung 

Anmerkungen 

Gewerbegebiet (GE) 2,97 ha 0,8 --- 
2,4 ha 

Vollversiegelung 

Vollversiegelung (Gebäude und 
versiegelte Flächen) 

0,57 ha unversiegelt (unbebaute 
Flächen) 

Verkehrsfläche  0,93 ha --- --- 

0,33 ha 
Vollversiegelung 

(ausschließlich 
innerhalb der 

Verkehrsfläche 
V1) 

Erschließung Gewerbegebiet 
durch eine Straße (18 m breite 
Verkehrsfläche inklusive Flächen 
zur Niederschlagsentwässerung, 
Beleuchtung und ein eventuell er-
forderlicher Medienkorridor sowie 
Platz zur Anpflanzung von Bäu-
men) 

Vollversiegelung (Fahrbahn mit ei-
ner technischen Breite von max. 
6,5 m und einem Rad- und Fuß-
weg von 3,5 m Breite) 

0,6 ha unversiegelt (Regenent-
wässerung, Medienkorridor, Grün-
fläche) 

SPE-Fläche 1 (E 1) 0,14 ha --- --- --- SPE-Flächen auf insgesamt 0,17 
ha SPE-Fläche 2 (E 2) 0,03 ha --- --- --- 

Königsweg (Entsie-
gelung und Eingrü-
nung) (A 1) 

0,18 ha --- --- --- 
Entsiegelung von insgesamt 0,18 
ha Vollversiegelung und Renatu-
rierung der Flächen 

Verkehrsfläche (E 3) Baumpflan-
zungen --- --- --- 12 Baumpflanzungen innerhalb 

der Verkehrsfläche 

Renaturierung Wei-
her Wegendorf (E 4) 1,1 ha --- --- --- 

Renaturierung eines Weihers in 
Wegendorf, Wiederherstellung Zu-
flüsse und Pflegemaßnahmen auf 
insgesamt 1,1 ha 

      

Vollversiegelung Planung 2,73 ha  

Teilversiegelung Planung ---  

Gesamtbeeinträchtigung Boden in der Planung 2,73 ha Vollversieglung + Teilversiegelung 

zu kompensierende Vollversiegelung 2,73 ha  

Quelle: eigene Berechnungen 
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Anlage 3  -  Ermittlung der Kompensationszuordnung 
 
 
Gewerbegebiet (GE) 
 
Bestand: 
 
Tabelle 1: Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand auf der Gewerbefläche 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 
051322 artenarme Grünlandbrachen (ohne Gehölze) gering 
09130 Intensiväcker gering 

 
Eingriff: 
Vollversiegelung auf 2,4 ha  
Teilversiegelung auf 0 ha         2,4 ha 
              
 
Der Eingriff erfolgt innerhalb folgender Biotope: 
- Biotopverlust geringer Wertigkeit (Intensivacker, Grünlandbrache)    2,4 ha 
 
 
Kompensation: 
- Für die Kompensation der ermittelten zusätzlichen Vollversiegelung von 2,4 ha werden insgesamt Maß-
nahmen auf rund 1,1 ha durchgeführt: 
 
Ein gestörter Weiher in Wegendorf wird renaturiert, die Zuflüsse wiederhergestellt und es werden hoch-
wertige, extensive Flächen gesichert und gepflegt. Die Maßnahme beläuft sich auf einen Umfang von 1,1 
ha. Die Kostenschätzung zur Renaturierung des Weihers beträgt insgesamt rund 249.000 € (siehe Kapi-
tel 6.4). Somit können bei einem Äquivalentwert von 10 € netto pro m² zu entsiegelnder Fläche der Eingriff 
durch Vollversiegelung auf 2,4 ha innerhalb des Gewerbegebietes vollständig kompensiert werden. 
 
(E 4) 
Der in Wegendorf vorhandene Weiher wird wiederhergestellt und aufgewertet. Auf insgesamt 1,1 ha fin-
det eine Gewässerrenaturierung, die Wiederherstellung der Zuflüsse und Pflegemaßnahmen für die Ge-
hölze statt. Es handelt sich um eine sehr hochwertige Maßnahme, die mehrere Schutzgüter aufwertet 
(Boden und Fläche, Wasserhaushalt, Biotope und Biologische Vielfalt sowie Flora und Fauna). 
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Verkehrsfläche (V1 und V2) 
 
Bestand: 
 
Tabelle 2: Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand auf der Verkehrsfläche 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 
051322 artenarme Grünlandbrachen (ohne Gehölze) gering 
05142 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte gering 
07142 Baumreihen (StU 12-14 cm) mittel 
09130 Intensiväcker gering 
12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecke sehr gering 

 
Eingriff: 
Vollversiegelung auf 0,33 ha     
Teilversiegelung auf 0 ha          0,33 ha 
              
 
Der Eingriff erfolgt innerhalb folgender Biotope: 
- Biotopverlust geringer Wertigkeit (Intensivacker, Grünlandbrache, Staudenfluren)  0,33 ha 
- Biotopverlust mittlerer Wertigkeit (Baumreihe, Bäume werden versetzt)   2 Stück 
 
Kompensation: 
- Für die Kompensation der ermittelten zusätzlichen Vollversiegelung von 0,33 ha auf der Verkehrsfläche 
V1 werden Maßnahmen durchgeführt, die insgesamt 0,37 ha Vollversiegelung ausgleichen können: 
 
Es werden Biotope hoher Wertigkeit innerhalb und außerhalb des Plangebietes entwickelt. 
Der südliche Teil vom Königsweg wird auf insgesamt 0,18 ha entsiegelt. Die Fläche wird dauerhaft ex-
tensiviert und mit hochwertigen Maßnahmen aufgewertet und entwickelt. 
Im Rahmen der Schaffung der Verkehrsfläche müssen voraussichtlich zwei Bäume der Baumreihe ver-
setzt werden. Dies ist aufgrund des geringen Alters der Gehölze problemlos möglich. Die Baumpflanzun-
gen innerhalb der Verkehrsfläche mit Pflanzungen von insgesamt 12 Bäumen werden ebenfalls den 
Eingriffen auf der Verkehrsfläche zugeordnet, wobei nach dem Handbuch für die Landschaftspflegerische 
Begleitplanung bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg (Stand 4/18) die Pflanzung eines Hoch-
stammes 50 m² Vollversiegelung ausgleicht (insgesamt zusätzliche 600 m² Kompensationsäquivalent). 
 
Verkehrsfläche V1: 
Die Verkehrsfläche V1 mit einer zusätzlichen Vollversiegelung von 0,33 ha wird der Maßnahme A1 au-
ßerhalb des Plangebiets und der Maßnahme E3 innerhalb des Plangebiets zugeordnet. 
 
(A 1) 
Entsiegelung von vollversiegelten Verkehrsflächen des Königsweges auf einer Gesamtfläche von 1.800 
m². Bodenverbesserung durch Bodenaufwertungsmaßnahmen mit anschließender dauerhafter Extensi-
vierung auf 1.800 m². Hierfür erfolgt die Entwicklung eines artenreichen Grünstreifens mit heimischem 
Saatgut auf 1.000 m² und die Anpflanzung niedrigwachsender Gehölzgruppen als Tuffs nach Pflanzliste 
A auf insgesamt 800 m². Für die Gehölze besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
(E 3) 
Es sind insgesamt 12 niedrigwachsende Bäume nach Pflanzliste B auf der Verkehrsfläche zu Pflanzen. 
Im Freileitungsbereich von 50 m beiderseits der Freileitungsachsen dürfen keine Bäume gepflanzt wer-
den. Es besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
 
Verkehrsfläche V2: 
Die Verkehrsfläche V2 weist eine Vollversiegelung im Bestand auf und bleibt unverändert. 
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SPE-Flächen (SPE 1) 
 
Bestand: 
 
Tabelle 3: Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand auf SPE 1 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 
09130 Intensiväcker gering 

 
Der Eingriff erfolgt innerhalb der folgenden Biotope: 
- Biotope geringer Wertigkeit (Intensivacker)       0,14 ha 
 
(E 1) (SPE 1)  
Auf der Fläche – SPE 1 ist auf 1.400 m² eine 4-reihige Hecke mit 280 heimischen, standortgerechten und 
niedrigwachsenden Sträuchern nach Pflanzliste A zu pflanzen. Beidseitig der Hecke ist ein jeweils min-
destens 2 m breiter Krautsaum anzulegen. Zur Entwicklung des Krautsaums ist eine artenreiche Gräser- 
und Kräutermischungen mit einheimischen Pflanzenarten auszusäen. Eine Endwuchshöhe von 4 m darf 
nicht überschritten werden. Die Neupflanzungen sind vor Verbiss zu schützen. Für die Gehölze besteht 
keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
Kompensation: 
Da der Verlust des intensiv genutzten Ackers zur Entwicklung der extensiven Wiese mit Gehölzpflanzun-
gen notwendig ist und das Biotop eine nur geringe Wertigkeit im Bestand aufweist, wird keine Kompen-
sation erforderlich. 
Die Flächen werden in ein hochwertiges, arten- und strukturreiches Biotop umgewandelt, sodass für 
diese Biotope eine Aufwertung erfolgt und kein Biotopverlust in die Bilanz einzustellen ist. 
 
 
 
SPE-Flächen (SPE 2) 
 
Bestand: 
 
Tabelle 4: Biotoptypen und ökologische Wertigkeit im Bestand auf SPE 2 
 

Code  Biotoptyp Biotopwert 
09130 Intensiväcker gering 

 
 
Der Eingriff erfolgt innerhalb der folgenden Biotope: 
- Biotope geringer Wertigkeit (Intensivacker)       0,03 ha 
 
(E 2) (SPE 2)  
Auf der Fläche - SPE 2 ist auf insgesamt 300 m² eine extensive, artenreiche Wiese anzusäen. Es ist eine 
standortgerechte Gräser- und Kräutermischung aus gebietseigener Herkunft zu verwenden. 
 
Kompensation: 
Da der Verlust des intensiv genutzten Ackers zur Entwicklung der extensiven Wiese notwendig ist und 
das Biotop eine nur geringe Wertigkeit im Bestand aufweist, wird keine Kompensation erforderlich. 
Die Flächen werden in ein hochwertiges, arten- und strukturreiches Biotop umgewandelt, sodass für 
diese Biotope eine Aufwertung erfolgt und kein Biotopverlust in die Bilanz einzustellen ist. 
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Anlage 4  -   Relevanzprüfung zum Artenschutz 
 

Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Säugetiere, die im Anhang II bzw. IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind 

Biber  
(Castor fiber) 

RL(Bbg)1, RL(D)V, 
FFH II, IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - Im UG sind keine geeigneten Lebensräume vorhanden (Auen, Uferzonen mit üp-
piger Kraut-, Strauch- und Weichholzvegetation). 

Feldhamster 
(Cricetus Cricetus) 

RL(Bbg)1, RL(D)1, 
FFH IV - - Laut BfN ist der Feldhamster in Brandenburg ausgestorben. 

Fischotter  
(Lutra lutra) 

RL(Bbg)1, FFH II, 
IV, RL(D)1,  
EG-VO1332/2005,  

- - 
Fischotter sind auf ungestörte, wenig verbaute und unbesiedelte Abschnitte de-
ckungsreicher Still- und Fließgewässer angewiesen. Im UG sind keine geeigne-
ten Lebensräume mit vorhanden.  

Wolf  
(Canis lupus) 

RL(Bbg)0, FFH II, 
IV, RL(D)1,  
EG-VO1332/2005, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - Im UG sind keine geeigneten störungsfreien Lebensräume (zusammenhängende, 
wildreiche Waldgebiete, Heide) vorhanden. 

Bechsteinfledermaus  
(Myotis bechsteinii) 

RL(Bbg)1, RL(D)2,  
FFH II, IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Bezieht Sommerquartiere und Jagdgebiete in naturnahen, artenreichen und reich 
strukturierten Laub- und Mischwäldern mit stehendem Totholz und höhlenreichen 
Altbäumen in bewegter Landschaft sowie Sommerquartiere in Baumhöhlen, Fle-
dermaus- und Vogelkästen, Parks und Obstgärten. Überwinterung in Stollen, 
Höhlen oder Kellerräumen. Laut LfU 2008 und LP 2005 punktuell Nachweise öst-
lich Berlins. Da im Plangebiet keine geeigneten Habitate vorhanden sind, kann 
ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Braunes Langohr  
(Plecotus auritus) 

RL(Bbg)3, RL(D)V,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut BfN 2006 und LfU 2008 weit verbreitet in Brandenburg. Gilt als Waldfleder-
mausart. Findet sich auch in parkähnlichen Landschaften, an Saumgehölzen von 
Fließgewässern und Ortschaften wieder, sofern viel Großgrün mit wald- oder 
parkähnlichen Strukturen vorhanden sind. Es sind keine geeigneten Quartiere im 
Plangebiet vorhanden. Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung kann ausge-
schlossen werden. 

Breitflügelfledermaus  
(Eptesicus serotinus) RL(Bbg)3, RL(D)G,  - - Laut BfN (2006) potenzielles Vorkommen im UG möglich. Art bezieht Sommer- 

und Winterquartiere in Gebäuden. Es sind keine potenziellen Quartiere im UG 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

vorhanden und es findet kein Eingriff in Gebäude statt. Ein Vorkommen und eine 
Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Fransenfledermaus  
(Myotis natteri) 

RL(Bbg)2, 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

(x) - 

Die Fledermausart benötigt abwechslungsreiche Landschaft mit unterschiedli-
chen Strukturen. Sie bezieht Sommerquartiere in Baumhöhlen, Fledermauskäs-
ten oder in und an Gebäuden (in Löchern, Spalten und in anderen engen Hohl-
räumen hinter Außenwandverkleidungen und in Zwischenwänden). Winterquar-
tiere überwiegend in unterirdischen Hohlräumen (Höhlen, Bunker, alte Kellerge-
wölbe). Selten auch in nicht frostsicheren Orten wie Baumhöhlen. Wiesenfläche 
im UG kann als Jagdgebiet genutzt werden. Ein Ausweichen auf benachbarte 
Jagdflächen ist möglich. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Graues Langohr  
(Plecotus austriacus) 

RL(Bbg)2, RL(D)2,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Jagd am Rand von Siedlungen. Sommerquartiere in warmen Dachböden, Spal-
ten und Dachbalken, Höhlen und Kirchenstühle, Dachfirst oder Balkenzwischen-
räume. Winterquartiere in Höhlen, Stollen und Kellern, selten in Fledermauskäs-
ten. Potenzielle Sommer- und Winterquartiere sind nicht vorhanden. Ein Vorkom-
men und eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Großer Abendsegler  
(Nyctalus noctula) 

RL(Bbg)3, RL(D)V,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

(x) - 

In Brandenburg weit verbreitet mit großem Aktionsradius, besiedelt Sommer- und 
Winterquartiere in Baumhöhlen. Vorhandene Wiesenfläche kann als Jagdrevier 
nicht ausgeschlossen werden. Ein Ausweichen auf benachbarte Jagdflächen ist 
möglich. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Große Bartfledermaus  
(Myotis brandtii) 

RL(Bbg)2, RL(D)V,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Kein Nachweis im UG (LP 2005-Altlandsberg, BfN 2006), laut LfU (2008) Winter-
quartiere östlich von Berlin vorhanden. Typischer Waldbewohner, Sommerquar-
tiere in und an Gebäuden, Nistkästen sowie in Wäldern (Laub-, Nadel-, Misch-
wald). Oft an Gewässer gebunden. Winterquartiere in unterirdischen Hohlräumen 
wie Stollen, Höhlen, Tunneln und Kellern sowie Wasserwerken. Auch oberirdi-
sches Überwintern ist zu vermuten. Wochenstuben bei Gebäuden in engen Spal-
ten von Dachräumen, hinter Verlattungen und Verschalungen sowie gelegentlich 
in schmalen Fledermauskästen. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden, 
da keine passenden Habitate vorhanden sind. Somit kann eine Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden. 

Großes Mausohr  
(Myotis myotis) 

RL(Bbg)1, RL(D)V,  
FFH II, IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 
Kann im UG ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Sommerquartiere 
(große warme Dachböden) und Winterquartiere (große, sehr feuchte und warme 
unterirdische Räume) vorhanden sind. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Kleiner Abendsegler  
(Nyctalus leisleri) 

RL(Bbg)2, RL(D)D,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Kein Nachweis im UG (LP 2005-Altlandsberg, BfN 2006, LfU 2008). Typischer 
Waldbewohner, kommt auch in Dörfern vor. Bezieht Sommerquartiere in Gebäu-
den und in Spalten, wie z.B. hinter Baumrinde. Winterquartiere befinden sich in 
Höhlen, Stollen und Kellern. Potenzielle Sommer- und Winterquartiere sind nicht 
vorhanden. Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen 
werden. 

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) 

RL(Bbg)1, RL(D)V,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut BfN (2006) kein Nachweis im UG. Typischer Waldbewohner, z.T. Quartiere 
in und an Gebäuden, es sind keine geeigneten Habitate vorhanden, im Gebiet 
fehlen die nötigen Waldhabitate. Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung kann 
ausgeschlossen werden. 

Mopsfledermaus 
(Barbastella barbastel-
lus) 

RL(Bbg)1, RL(D)2,  
FFH II, IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut LP 2005-Altlandsberg und LfU 2008 kein Nachweis im UG. Sehr seltene Fle-
dermausart, die im UG nicht zu erwarten ist, da sie sehr hohe ökologische An-
sprüche hat und eine sehr abwechslungsreiche Landschaft mit großem Insekten-
angebot benötigt. 

Mückenfledermaus  
(Pipistrellus pygmaeus) 

RL(D)D, FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut LP 2005-Altlandsberg, BfN 2006 und LfU 2008 kein Nachweis im UG. Art 
besitzt enge Bindung an wasserreiche Waldgebiete. Besitzt Quartiere im Sied-
lungsbereich und ist sowohl im Sommer als auch im Winter ein Spaltenbewohner 
(Bäume, Fassadenverkleidungen, Hohlräume in und an Gebäuden). Jagd am Re-
vier oder in Parks, Alleen, am Ufer von Teichen und Seen, an Waldrändern, unter 
Brücken oder zwischen Bäumen. Das Vorkommen im UG und eine Beeinträchti-
gung kann ausgeschlossen werden.  

Nordfledermaus 
(Eptesicus nilssonii) 

RL(Bbg)1, RL(D)G,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

In Brandenburg nur an 6 Stellen als Einzelexemplare vorkommend, kein Vorkom-
men im UG laut BfN (2006). Bezieht Stollen, Höhlen und Keller als Winterquar-
tiere. Das Vorkommen im UG und eine Beeinträchtigung kann wegen der Bio-
topzusammensetzung und der Seltenheit der Art ausgeschlossen werden.  

Rauhautfledermaus  
(Pipistrellus nathusii) 

RL(Bbg)3 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Kein Nachweis im UG (LP 2005-Altlandsberg, BfN 2006 und LfU 2008). Bevor-
zugt gewässerreiche Waldgebiete mit einem hohen Anteil an Baumhöhlen mit 
Rissen, engen Zwieseln, Spalten und Astlöchern. Ist in Brandenburg in reinen 
und unterbauten Kiefernforsten zu finden. Im UG sind keine geeigneten Lebens-
räume vorhanden, ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Teichfledermaus  
(Myotis dasycneme) 

RL(Bbg)1, RL(D)D,  
FFH II, IV - - Sie benötigt große Wasserflächen und ist sehr selten. Kein Nachweis im UG laut 

BfN (2006), ein Vorkommen dieser Fledermausart ist nicht zu erwarten.  

Wasserfledermaus  
(Myotis daubentonii) 

RL(Bbg)4 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Die Wasserfledermaus bezieht Sommerquartiere in Baumhöhlen und ist in Wäl-
dern nahe stehender und fließender Gewässer zu finden. Da keine Quartiere die-
ser Art im UG vorhanden sind und in keine potenziellen Quartiere eingegriffen 
wird, kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Zweifarbfledermaus  
(Vespertilio murinus) 

RL(Bbg)1, RL(D)D,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Bezieht Sommerquartiere in Gebäudespalten, Zwischenräumen und Verkleidun-
gen von Dachkonstruktionen, bevorzugt in Einfamilienhäusern. Winterquartiere 
vermutlich tief in Spalten an Gebäuden versteckt, selten in natürlichen Höhlen 
und Kellern anzutreffen. Jagdgebiet über größeren Stillgewässern und an lang-
sam fließenden Strömen, gelegentlich an Waldrändern. Laut BfN (2006) und LfU 
(2008) kein Vorkommen im UG, eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen wer-
den. 

Zwergfledermaus  
(Pipistrellus pipistrellus) 

RL(Bbg)4 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Kein Nachweis im UG (LP 2005, BfN 2006). Besiedeln Gebäude und Mauern mit 
Fugen, Ritzen, Spalten und kleinen Öffnungen. Sommer- und Winterquartiere in 
und an Häusern. Weitere Winterquartiere in Höhlen, Felsspalten, Tunneln und 
Kellern. Potenzielle Sommer- und Winterquartiere sind nicht vorhanden. Ein Vor-
kommen und eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Europäische Vogelarten (Gruppenbildung) 
Gebäude/                
Höhlenbrüter – u.a. 
Blaumeise (Parus cae-
ruleus) 
 

Buntspecht (Dendroco-
pos major) 
 

Feldsperling (Passer 
montanus) 
 

Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicu-
rus) 
 

Hausrotschwanz (Phoe-
nicurus ochruros) 

 
 
BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)V, RL(D)V 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)V, RL(D)V 
 
 

BNatSchG(b) 
 

x - 

Im Norden und Süden des Plangebiets sind Gebäude und Gehölze vorhanden. In 
diese wird nicht eingegriffen. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen wer-
den, da kein Eingriff in Gehölze mit Höhlenvorkommen und Gebäude stattfindet. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

 

Haussperling (Passer 
domesticus) 
 

Kohlmeise (Parus ma-
jor) 
 

Star (Sturnus vulgaris) 

 

BNatSchG(b), 
RL(D)V 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
Gebäude/ 
Höhlenbrüter – u.a. 
Gänsesäger 
(Mergus merganser) 

 
 
RL(Bbg)2, RL(D)2, 
BNatSchG(b) 

- - Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden, da die Habitatansprüche nicht be-
dient werden. 

Gehölz-/ 
Nischenbrüter – u.a. 
Amsel (Turdus merula) 
 

Bachstelze (Motacilla 
alba) 
 

Buchfink (Fringilla coe-
lebs) 
 

Dorngrasmücke (Sylvia 
communis) 
 

Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicu-
rus) 
 

Goldammer (Emberiza 
citrinella) 
 

Grünfink (Carduelis 
chloris) 
 

Mönchsgrasmücke (Syl-
via atricapilla) 
 

Nachtigall (Luscinia me-
garhynchos) 

 
 
BNatSchG(b) 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)V, RL(D)V 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 

x x 

Innerhalb des Plangebiets sind Gehölze (junge Baumreihe) vorhanden. Diese 
sind aufgrund ihres jungen Alters nicht wirklich für Gehölz- und Nischenbrüter ge-
eignet. 
Die Bäume können noch problemlos versetzt werden.  
Mögliche Beeinträchtigungen können durch geeignete Maßnahmen vermieden 
werden– siehe Text und Anlage 5 – Artenblätter. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

 

Nebelkrähe (Corvus 
cornix) 
 

Neuntöter (Lanius col-
lurio) 
 

Ringeltaube (Columba 
palumbus) 
 

Wacholderdrossel (Tur-
dus pilaris) 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)V 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 

Bodenbrüter – u.a.  
Dorngrasmücke (Sylvia 
communis) 
 

Fasan (Phasianus col-
chicus) 
 

Feldlerche (Alauda 
arvensis) 
 

Fitis (Phylloscopus tro-
chilus) 
 

Goldammer (Emberiza 
citrinella) 
 

Nachtigall (Luscinia 
megarhynchos) 
 

Rotkehlchen (Erithacus 
rubecula) 
 

Schafstelze (Motacilla 
flava) 
 

Zilpzalp (Phylloscopus 
collybita) 

 
BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)3, RL(D)3 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b) 
 
 

BNatSchG(b), 
RL(Bbg)V 
 

BNatSchG(b) 

x x 

Ein Vorkommen dieser Vogelarten kann durch das Vorhandensein potenzieller 
Habitate im UG (Acker, artenarme Grünlandbrache) nicht ausgeschlossen wer-
den. Um eine Beeinträchtigung zu vermeiden, darf nur außerhalb der Vogel-
schutzzeit ins Bruthabitat eingegriffen werden.  
Ein Teil der Fläche im Plangebiet wird durch die geplante Bebauung versiegelt. 
Aufgrund der Lage des Gebiets ist mit störungsunempfindlichen Arten zu rech-
nen. 
Es sind Beeinträchtigungen zu erwarten, die durch geeignete Maßnahmen ver-
mieden werden können – siehe Text und Anlage 5 – Artenblätter. 

Bodenbrüter – u.a. 
Blaukehlchen 

 
EU-VRL(A1), - - Das Blaukehlchen besiedelt Feuchtgebiete mit schütterem Bewuchs und guter 

Deckung.  
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

(Luscinia svecica) 
 
 
 
 

Heidelerche 
(Lullula arborea) 
 
 
 
 

Rebhuhn 
(Perdix perdix) 
 

Wachtelkönig 
(Crex crex) 

BArtSchV(s)  
RL(Bbg)3, RL(D)V 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

EU-VRL(A1),  
BArtSchV(s), 
RL(D)V, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

RL(Bbg)2, RL(D)2, 
BNatSchG(b) 
 

EU-VRL(A1), 
BArtSchV(s),  
RL(Bbg)1, RL(D)2, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

Die Heidelerche bevorzugt Kahlschläge, Windwurfflächen, Brandflächen, Heiden, 
Truppenübungsplätze, Tagebaufolgelandschaften, Waldschneisen und Waldrän-
der sowie verbuschte Trockenrasen. Sie meidet geschlossene Wälder und aus-
geräumte Ackerlandschaften.  
Optimale Lebensräume des Rebhuhns sind durch wechselnde Mehrfruchtnut-
zung in der Landwirtschaft mit Hecken, Büschen, Feld- und Wegrainen gekenn-
zeichnet, bieten kleinräumig gegliederte Parzellen und weisen wenig Waldanteil 
auf.  
Das Vorkommen des Wachtelkönigs konzentriert sich vor allem in norddeutschen 
Flusslandschaften und Niederungen.  
Ein Vorkommen dieser Arten kann aufgrund fehlender Habitatansprüche oder ei-
nem nachweislichen Fehlen im UG ausgeschlossen werden. Die Arten haben 
zum Teil sehr hohe ökologische Anforderungen an ihre Habitate. Das anthropo-
gen stark überprägte Gebiet bildet keinen geeigneten Lebensraum ab. 

Röhrichtbrüter – u.a. 
Rohrdommel  
(Botaurus stellaris) 
 
 
 
 

Rohrschwirl  
(Locustella luscinioides) 
 
 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 
 
 
 
 
 

 
EU-VRL(A1), 
BArtSchV(s), 
RL(Bbg)3, RL(D)2, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

BArtSchV(s), 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

EG-VO1332/2005, 
BArtSchV(s),  
RL(Bbg)3, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

x - 

Im Plangebiet selbst sind keine potenziell durch Röhrichtbrüter genutzte Habitate 
vorhanden und in der direkt angrenzenden Umgebung kommen ebenfalls keine 
geeigneten Habitate vor. Südwestlich der Seeberg-Siedlung ist in 0,8 km Entfer-
nung ein Gewässer in Form des Röthsees vorhanden, der möglicherweise durch 
Wasservogelarten genutzt wird. Es wird in keine potenziellen Habitate eingegrif-
fen. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehrfruchtnutzung&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehrfruchtnutzung&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Strauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Acker
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Schwarzhalstaucher 
(Podiceps nigricollis) 
 
 
 

Teichralle  
(Gallinula chloropus) 
 
 
 

Teichrohrsänger 
(Acrocephalus               
scirpaceus) 
 

Tüpfelralle  
(Porzana porzana) 
 
 
 
 

Zwergdommel  
(Ixobrychus minutus) 

BArtSchV(s), 
RL(Bbg)1, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

BArtSchV(s), 
RL(D)V, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

BArtSchV(b) 
 

 
 
EU-VRL(A1), 
BArtSchV(s), 
RL(Bbg)1, RL(D)1, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

EU-VRL(A1), 
BArtSchV(s),  
RL(Bbg)2, RL(D)1 

Greifvögel  – u.a.  
Rotmilan  
(Milvus milvus) 
 
 
 
 

Schwarzmilan  
(Milvus migrans) 
 
 
 

Sperber  
(Accipiter nisus) 

 
EG-VO1332/2005,   
EU-VRL(A1), 
RL(Bbg)3, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

EU-VRL(A1) 
EG-VO1332/2005, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

RL(Bbg)V, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 
Da keine geeigneten Lebensräume und Horststandorte vorhanden sind, sind ein 
Vorkommen und eine Beeinträchtigung auszuschließen. Umliegende Gebiete 
können weiter durch Greifvogelarten als Nahrungshabitat genutzt werden. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Reptilien  -  Ein Vorkommen von Reptilien bei dem südlich außerhalb des Plangebiets vorhandenen Abschnitt des Königswegs (Entsiegelungsmaßnahme geplant) 
kann ausgeschlossen werden. Es handelt sich um eine durch den Gewerbebetrieb täglich genutzte vollversiegelte Verkehrsfläche mit einem zu hohen Störpotenzial 
für möglicherweise vorkommende Reptilienarten. 
Europäische Sumpf-
schildkröte  
(Emys orbicularis) 
 
 

Glattnatter 
(Coronella austriaca) 
 
 
 

Östliche Smarag-
deidechse (Lacerta viri-
dis) 

RL(Bbg)1, RL(D)1, 
FFH II, IV,  
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

RL(Bbg)2, RL(D)3, 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 
 

RL(Bbg)1, RL(D)1, 
FFH IV 

- - 

Die Europäische Sumpfschildkröte benötigt offene vegetationsreiche, meist eutro-
phe Stillgewässer mit Schlammablagerungen und reich strukturierten Verlan-
dungsgesellschaften im Verbund mit gut durchsonnten aber deckungsreichen 
Uferpartien. 
Die Glattnatter besiedelt Sandheiden, Magerrasen sowie trockene Hochmoor- 
und Waldränder. 
Die Östliche Smaragdeidechse nutzen Felsen, Weinbergsmauern und Halbtro-
ckenrasen. 
Es sind keine geeigneten Lebensräume im UG vorhanden. 

Zauneidechse  
(Lacerta agilis) 

RL(Bbg)3, RL(D)V,  
FFH IV,  
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Zauneidechsen sind bezüglich ihrer Lebensraumstrukturen stark anthropogen ge-
prägt, sie besiedeln Magerbiotope wie trockene Waldränder, Bahndämme, Heide-
flächen, Dünen, Steinbrüche, Kiesgruben, Wildgärten und ähnliche Lebensräume 
mit einem Wechsel aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichten, bewach-
senen Bereichen. Wichtig sind auch Elemente wie Totholz und Altgras. Die 
Standortansprüche der Zauneidechse werden im Plangebiet nicht erfüllt, da die 
Gesamtstruktur des Plangebietes keinen geeigneten Hauptlebensraum für diese 
Art ergibt. Es ist zwar eine artenarme Grünlandbrache vorhanden, jedoch fehlen 
vollständig weitere geeignete und für diese Art lebenswichtige Strukturen in der 
nahen Umgebung. Dadurch sind ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung aus-
zuschließen. 

Blindschleiche (Anguis 
fragilis) BNatSchG(b) - - 

Blindschleichen sind in einer Vielzahl von Biotopen anzutreffen, bevorzugen je-
doch deckungsreiche krautige Vegetation mit einer gewissen Bodenfeuchte. Sie 
besiedeln ähnliche Biotope wie Zauneidechsen wie geschützt gelegene, trockene 
Sonnenplätze, Totholz- und Steinhaufen sowie Versteckplätze, beispielsweise in 
Form von Erdlöchern, Baumwurzeln mit Hohlräumen oder Komposthaufen. Die 
Standortansprüche der Blindschleiche werden im Plangebiet nicht erfüllt, da die 
vereinzelt vorhandenen möglichen Habitate, wie bei der Zauneidechse, in der 
Gesamtstruktur des Plangebietes keinen geeigneten Hauptlebensraum für diese 
Art ergeben. Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung sind auszuschließen. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Amphibien – Im Plangebiet selbst sind keine Gewässer vorhanden. Ebenfalls konnten innerhalb des Kiesabbaugebiets keine Gewässer nachgewiesen wer-
den. Südwestlich der Seeberg-Siedlung ist ein Gewässer in Form des Röthsees vorhanden. Dieser ist ca. 1 km vom Plangebiet entfernt. Es wird vermutet, dass die 
Amphibienart bei einem Vorkommen in diesem Gewässer als Landlebensraum eher die umliegenden Grünflächen und Gehölzstrukturen des Röthsees besiedelt. 
Wanderungen von Amphibien in Richtung Gewerbegebiet sind aus verschiedenen Gründen auszuschließen, unter anderem aufgrund fehlender Lebensräume in 
diesem Bereich. Weiterhin ist durch die gewerbliche Nutzung und die Verkehrsflächen eine Barriere vorhanden. Mit dem Vorhaben wird kein Eingriff in potenzielle 
aquatische oder terrestrische Lebensräume von Amphibien vorbereitet. 

Grasfrosch (Rana tem-
poraria) 

BNatSchG(b), 
FFH V, 
RL(Bbg)3, RL(D)V 

x - 

Der Grasfrosch besiedelt ein breites Spektrum stehender und fließender Gewäs-
ser. Vor allem dauerhaft stehende Gewässer wie kleine Teiche und Weiher wer-
den dabei bevorzugt besiedelt. Hier laichen die Grasfrösche ab und können auch 
am Gewässergrund überwintern. Als Landlebensräume werden Grünland, Saum-
gesellschaften, Gebüsche, Gewässerufer, Wälder, Gärten, Parks sowie Moore 
besiedelt. Im Plangebiet kommen zum Großteil Ackerflächen und artenarme 
Grünlandbrachen vor. Im Plangebiet selbst wird in keine potenziell durch den 
Grasfrosch genutzten Habitate eingegriffen und in der direkt angrenzenden Um-
gebung kommen ebenfalls keine geeigneten Habitate vor. Als nächstgelegenes 
geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläuterung oben). Eine 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 

Kleiner Wasserfrosch 
(Rana lessonae) 
 

RL(Bbg)3, RL(D)G, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s), FFH 
IV  

x - 

Besiedelt vegetationsreiche Teiche, Weiher, Tümpel, breite Gräben, Abgrabungs-
gewässer, Sümpfe und Moore in Wäldern (LP 2005) sowie flache, besonnte und 
vegetationsreiche Kleingewässer in der offenen Landschaft sowie Wald- und Mo-
orgewässer. Landlebensräume sind anmoorige, mesotrophe Habitate wie Moorbi-
otope innerhalb von Waldflächen. Im Plangebiet selbst sind keine potenziell 
durch den Kleinen Wasserfrosch genutzten Habitate vorhanden und in der direkt 
angrenzenden Umgebung kommen ebenfalls keine geeigneten Habitate vor. Als 
nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläu-
terung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen 
werden. 

Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

RL(Bbg)2, RL(D)3, 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

x - 

Primärlebensräume der Art bilden die Auengebiete der großen Flusssysteme ab. 
Laubfrösche besiedeln extensiv bewirtschaftete Feucht- und Frischwiesen als 
Nahrungslebensraum und nutzen außerhalb der Paarungszeit u.a. Feldgehölze 
als Sitz- und Rufwarte. Auch nicht zu stark durchströmte Gräben, Tümpel und 
Kleinstweiher können als Ruf- und Laichgewässer genutzt werden. Im Plangebiet 
selbst sind keine potenziell durch den Laubfrosch genutzten Habitate vorhanden. 
Südlich angrenzend kommen Frischwiesen vor, in diese wird nicht eingegriffen. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 
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Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Die südlich an das Plangebiet angrenzende Frischwiese kann als Nahrungsle-
bensraum durch die anthropogene Prägung ausgeschlossen werden. Als nächst-
gelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläuterung 
oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

RL(Bbg)*,  
RL(D)3, FFH IV,  
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

x - 

Besiedelt Habitate vor allem in Auengebieten, Sumpf- und Wiesenbereichen. Ty-
pische Laichgewässer sind flache Tümpel, Kleinweiher und Altwässer sowie 
Randzonen von Mooren. Im Plangebiet selbst sind keine potenziell durch den 
Moorfrosch genutzten Habitate. Die südlich an das Plangebiet angrenzende 
Frischwiese kann als Habitat durch die anthropogene Prägung ausgeschlossen 
werden. Als nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen 
(siehe Erläuterung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann aus-
geschlossen werden. 

Seefrosch (Rana ri-
dibunda) 

BNatSchG(b),  
FFH V - - 

Da im nahen UG keine großen, nährstoff- und vegetationsreichen Weiher, Seen 
und Fluss-Altarme vorhanden sind, kann ein Vorkommen ausgeschlossen wer-
den. 

Springfrosch (Rana dal-
matina) 

RL(BBG)-, FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut BfN Verbreitungsgebiet nur im äußersten Süden und Norden Brandenburgs 
(2006) und laut LfU Sachsen-Anhalt (2015) keine Verbreitung in Brandenburg. 
Bevorzugt trockenwarme Habitate im Flach- und Hügelland, lichte und gewässer-
reiche Laubmischwälder. Das Offenland wird besiedelt, solange es mit Ge-
büschreihen mit dem Wald vernetzt ist. Die Habitatansprüche des Springfrosches 
werden im UG nicht befriedigt. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden. 

Teichfrosch (Rana 
escculenta) 

BNatSchG(b),  
FFH V x - 

Teichfrösche bewohnen stehende Gewässer aller Art. Sonnige Plätze und reiche 
Vegetation werden bevorzugt. Überwinterung in Erdhohlräumen. Im Plangebiet 
selbst sind keine potenziell durch den Teichfrosch genutzten Habitate vorhanden 
und in der direkt angrenzenden Umgebung kommen ebenfalls keine geeigneten 
Habitate vor. Als nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nen-
nen (siehe Erläuterung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann 
ausgeschlossen werden. 

Erdkröte (Bufo bufo) BNatSchG(b), 
BArtSchV(b) x - 

Die meiste Zeit verbringt die Erdkröte in ihrem Sommerlebensraum im terrestri-
schen Habitat. Hierzu gehören mit Strauch- und Baumgruppen bestandene und 
bewaldete Gebiete, naturnahe Laubwälder, Laubmischwälder und in der Nähe 
der Laichgewässer befindliche Kleingehölze wie Feldhecken, Gebüsche, Baum-
gruppen und Streuobstbestände. Die Erdkröte lebt in strukturreichen Mischwäl-
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

dern, naturnahen Gärten und feuchten Niederungen (NAJU 2004). Erdkröten be-
geben sich frühzeitig im März nach Ende des Frostes auf Wanderschaft zu ihren 
Laichgewässern (mind. 50 cm Tiefe, auch mit Fischbestand). Im Plangebiet 
selbst sind keine potenziell durch die Erdkröte genutzten Habitate vorhanden und 
in der direkt angrenzenden Umgebung kommen ebenfalls keine geeigneten Habi-
tate vor. Als nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen 
(siehe Erläuterung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann aus-
geschlossen werden. 

Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) 
 

RL(D)3,  
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

x - 

Die Knoblauchkröte kommt in sandigen, offenen Kulturlandschaften mit stehen-
den und träge fließenden Gewässern, Dünen, Abbaugruben, auf Ruderalflächen 
und Heidelandschaften vor (LP 2005). Laichgewässer sind große und kleine, 
meso- bis eutrophe, alte und gut besonnte Gewässer mit dichtem Pflanzenbe-
wuchs in unmittelbarer Nähe der Landlebensräume. Die Landlebensräume beste-
hen aus lockeren warmen Böden, sind sandig und gut grabbar. Die Ackerfläche 
im Plangebiet ist durch intensive Nutzung geprägt und durch Verkehrsflächen 
und dem Gewerbegebiet mit Barrierewirkung umschlossen. Eine Nutzung dieser 
Flächen durch die Knoblauchkröte kann ausgeschlossen werden. Als nächstgele-
genes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläuterung 
oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 

Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

RL(Bbg)3, RL(D)V, 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

x - 

Laut BfN (2006) kein Vorkommen im Bereich des UG, jedoch beschreibt das LfU 
Sachsen-Anhalt (2015) ein Vorkommen in der Region des UG. Die Kreuzkröte 
besiedelt Kleinstgewässer der Agrargebiete und Tagebaugewässer. Sie ist eine 
Pionierart warmer, offener Lebensräume in Gebieten mit lockeren und sandigen 
Böden. Das Vorhandensein vegetationsarmer bis –freier Biotope mit ausreichen-
den Versteckmöglichkeiten als Landlebensraum sowie kaum bewachsener Flach- 
und Kleingewässer als Laichplätze ist Voraussetzung für ihre Existenz. Die 
Ackerfläche im Plangebiet ist durch intensive Nutzung geprägt und durch Ver-
kehrsflächen und dem Gewerbegebiet mit Barrierewirkung umschlossen. Eine 
Nutzung dieser Flächen durch die Kreuzkröte kann ausgeschlossen werden. Als 
nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläu-
terung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen 
werden. 

Wechselkröte 
(Bufo viridis) 
 

RL(Bbg)3, RL(D)3, 
FFH IV, 
BNatSchG(b), 

x - 
Die Wechselkröte nutzt offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit 
grabfähigem Boden und lückiger Gras- und Krautvegetation. Sie ist häufig an Se-
kundärbiotope wie Kiesgruben, Regenwasser- und Wasserskianlagen gebunden. 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

BNatSchG(s) Militärische Übungsplätze, Industriebrachen bzw. Baustellen, trockene Ru-
deralflächen in früherer Sukzession, Äcker, Bahndämme und Parks gehören 
dazu. Laichgewässer sind flach und vegetationsarm. Die Ackerfläche im Plange-
biet ist durch intensive Nutzung geprägt und durch Verkehrsflächen und dem Ge-
werbegebiet mit Barrierewirkung umschlossen. Eine Nutzung dieser Flächen 
durch die Wechselkröte kann ausgeschlossen werden. Als nächstgelegenes ge-
eignetes Gewässer ist der Röthsee zu nennen (siehe Erläuterung oben). Eine 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 

Rotbauchunke 
(Bombina bombina) 
 

RL(Bbg)2, RL(D)2, 
FFH II; IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Laut LP Altlandsberg (2005) kein Nachweis im UG. Die Rotbauchunke besiedelt 
pflanzenreiche, fischfreie Klein- und Flachgewässer in der Feldflur, die sie vom 
Frühjahr bis zum Herbst besiedelt. Auch Sölle bilden typische Lebensräume ab. 
Die Rückwanderung in die Winterquartiere wie Gehölze mit Totholz und Laub fin-
det von September bis Oktober statt. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen wer-
den, da keine geeigneten Habitate vorhanden sind. 

Nördlicher Kammmolch 
(Triturus cristatus) 

RL(Bbg)3, RL(D)V, 
FFH II; IV, 
BNatSchG(b), 
BNatSchG(s) 

- - 

Kammmolche sind typische Flachlandtiere, die häufig in Teichen und Weihern in 
Waldnähe, im Offenland in Grünlandweihern, naturnahen Moor- und Auengewäs-
sern und in Abbaugruben zu finden sind. Sie sind vor allem in Kleingewässern in 
Offenlandschaften zu finden. Überwinterungsplätze befinden sich bei Wald- und 
Gehölzstreifen mit Totholzstrukturen sowie Laub-, Reisig- und Lesesteinhaufen. 
Die Standortansprüche des Kammmolches werden nicht erfüllt, ein Vorkommen 
und eine Beeinträchtigung sind auszuschließen. 

Teichmolch (Lissotriton 
vulgaris) BNatSchG(b) x - 

Ist die häufigste Molchart Deutschlands. Bevorzugt substratreiche, besonnte und 
wasserpflanzenreiche Gewässer. Landhabitate sind Laub- und Mischwälder, still-
gelegte Gruben oder Siedlungsbereiche mit naturnahen Gärten, Parkanlagen o-
der Friedhöfe. Den Winter verbringen Teichmolche an einem frostgeschützten 
und feuchten Ort unter Wurzeln, Stein- oder Laubhaufen und in Erdhöhlen. Im 
Plangebiet selbst sind keine potenziell durch den Teichmolch genutzten Habitate 
vorhanden und in der direkt angrenzenden Umgebung kommen ebenfalls keine 
geeigneten Habitate vor. Als nächstgelegenes geeignetes Gewässer ist der Röth-
see zu nennen (siehe Erläuterung oben). Eine Beeinträchtigung durch das Vorha-
ben kann ausgeschlossen werden. 
 

Fische und Rundmäuler 
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Art  Schutzstatus 
Pot. Vor-

kommen im 
UG 

Mögliche  
Beeinträchti-

gung 
Ausschlussgründe für die Art 

Alle 

 

x - 

Im Plangebiet selbst sind keine potenziell durch Fische und Rundmäuler genutz-
ten Habitate vorhanden und in der direkt angrenzenden Umgebung kommen 
ebenfalls keine geeigneten Habitate vor. Südwestlich der Seeberg-Siedlung ist in 
0,8 km Entfernung ein Gewässer in Form des Röthsees vorhanden, der möglich-
erweise durch diese Arten genutzt wird. Es wird in keine potenziellen Habitate 
eingegriffen. Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 

Käfer 
Großer Eichenbock  
(Cerambyx cerdo) 

RL(Bbg)1 
FFH II, IV - - Im UG sind keine besonders alten Eichen vorhanden, auf denen der Eichenbock 

potenziell vorkommen kann. Ein Vorkommen kann ausgeschlossen werden. 

Eremit/Juchtenkäfer  
(Osmoderma eremita) 

RL(Bbg)2, RL(D)2,  
FFH II, IV - - 

Laut BfN (2006) kein Vorkommen des Eremiten im UG. Die Art benötigt mulmrei-
che Höhlen in alten Laubbäumen, meist in größerer Höhe. Da im UG keine geeig-
neten Höhlen vorhanden sind, kann ein Vorkommen ausgeschlossen werden. 
 
 

Hautflügler 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 

- - 

Habitate, die offensichtlich als potenzielle Lebensräume für besonders ge-
schützte Hautflügler dienen könnten, sind im UG nicht vorhanden. Altes Bauholz, 
Schilf oder Rohrdächer als Ersatzhabitate für Hornissen, Wespen und Bienen 
sind nicht vorhanden, eine Beeinträchtigung dieser Arten kann ausgeschlossen 
werden. 
 

Schmetterlinge 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 

- - 

Schmetterlinge ernähren sich zumeist von Nektar der Blühpflanzen. Im UG sind 
keine geeigneten Lebensräume für geschützte Schmetterlingsarten vorhanden. 
Eine Beeinträchtigung kann ausgeschlossen werden. 
 

Heuschrecken 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 

- - 

Sie besiedeln unterschiedliche Lebensräume wie Wiesen, Wälder oder Höhlen. 
Es wird nur in anthropogen überprägte Bereiche eingegriffen, die für geschützte 
Heuschreckenarten keine primären Lebensräume darstellen. Eine Beeinträchti-
gung kann ausgeschlossen werden. 
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Libellen 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 
- - 

Benötigen strukturreiche Gewässer für die Entwicklung ihrer Larven und der 
Jagdmöglichkeit kleinerer Insekten. Die Lebensraumansprüche werden im UG 
nicht befriedigt, eine Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden. 

Spinnen 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 

- - 

Spinnen sind in vielen Habitaten zu finden (Wiesen, Höhlen, Gebäude, Gärten). 
Es wird nur in anthropogen überprägte Bereiche eingegriffen, die für geschützte 
Arachnida keine primären Lebensräume darstellen. Eine Beeinträchtigung kann 
ausgeschlossen werden. 

Krebstiere, Muscheln, Schnecken 
Alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 
- - Die vorhandenen Biotope im UG bieten keine Lebensräume für die besonders 

geschützten Krebstiere, Muscheln und Schnecken. 

Höhere Pflanzen 
alle besonders und 
streng geschützten Ar-
ten 

 
- - 

Die Biotope und Standortbedingungen im Untersuchungsgebiet lassen durch die 
hohe anthropogene Prägung keine besonders geschützten Pflanzenarten erwar-
ten. 

 
 
  



Stadt Altlandsberg, OT Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“   

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt • Dorf • und Freiraumplanung  -  Februar 2022 Anlage 4, Seite 16 /16 
 

Legende:  
 
UG: Untersuchungsgebiet 
RL Bbg / RL D: Rote Liste Brandenburg / Deutschland;  
Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt, R = Art mit geogr. Restriktion, extrem 
selten, V = Vorwarnliste (keine Kategorie), N = nicht bewertet (keine Kategorie), D = Daten unzureichend (keine Kategorie) 

FFH II = FFH-Anhang II = Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (Gebietsschutz)  

FFH IV = FFH-Anhang IV, streng geschützte Art gem. BNatSchG (europäisch geschützte Art) 

EU-VRL = EU-Vogelschutzrichtlinie  = Art ist in Anhang 1 der VRL aufgeführt (Gebietsschutz) 

EG-VO = EG-Artenschutzverordnung,  

EG-VO 338/97 = VERORDNUNG (EG) Nr. 1332/2005: Arten des Anhangs A 

BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten: Art ist in Spalte 2 und 3 der Bundesartenschutzverord-
nung s = streng, b = besonders geschützte Art 

 
Potenzielles Vorkommen im UG: -    = wird auf Grund der vorhandenen Biotope (Habitate) nicht erwartet 

  (x) = mit geringer Wahrscheinlichkeit potenziell vorkommend, nur suboptimale Lebensräume, verinselt o.ä. 
        x   = Vorkommen möglich 
 
Beeinträchtigung:   -    = es ist mit keinen Beeinträchtigungen zu rechnen 

(x) = sehr gering, nicht völlig auszuschließen 
x   = Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben möglich 
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Anlage 5  -  Artenblätter für die artenschutzrechtliche Prüfung 
 

B e t r o f f e n e  A r t e n g r u p p e  (Auswahl der mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffenen Arten) 
B o d e n b r ü t e r :  N e s t  /  N i s t p l a t z  g e s c h ü t z t ,  S c h u t z  e r l i s c h t  n a c h  d e r  
j e w e i l i g e n  B r u t p e r i o d e   
Bsp.: Dorngrasmücke (Sylvia communis), Fasan (Phasianus colchicus), Feldlerche (Alauda arvensis), 
Goldammer (Emberiza citrinella), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), 
Schafstelze (Motacilla flava), Zilpzalp (Phylloscopus collybita) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
 
 FFH-Anhang IV – Art  
 Europäische Vogelart  
 Streng geschützte Art  
    (BArtSchVO, Spalte 3) 

Rote Liste Status 
Bundesland: RL(Bbg)V und 3 
Deutschland: RL(D)3 
Europäische Union: - 

Biogeographische Region 
(in der das Vorhaben sich auswirkt) 
 Atlantische Region  
 Kontinentale Region  
 Alpine Region  

Erhaltungszustand Deutschland 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand der lokalen 
Population 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

 Art im UG nachgewiesen                                            Art im UG potentiell möglich 
Die Acker- und Ackerbrachflächen gehen als potenzieller Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten verloren. Es 
wären sowohl Verluste an Brutstätten als auch damit verbundene Tierverluste möglich. Eine erhebliche 
Auswirkung auf die lokale bzw. regionale Population durch Störungen während des Baugeschehens wird nicht 
erwartet. Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt bleiben erhalten. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:        ja  nein 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen:  
-  Vermeidung der Tötung von Bodenbrütern/ des Verlustes von Brutstätten von Bodenbrütern:  

bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit vom 01. März bis 30. 
September problemlos möglich. Sollten Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit beginnen, sind die betroffenen 
Flächen durch eine sachverständige Person auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Bauarbeiten sollten 
möglichst ohne Unterbrechung erfolgen. 

 

 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Nicht ersetzbare Biotopzerstörung gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG bzw. entsprechende Regelung im 
einschlägigen Landesnaturschutzgesetz:    ja  nein 
3. Verbotsverletzungen 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
4. Auswirkung auf den Erhaltungszustand 
Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erhaltungszustand der lokalen Population verbleibt wahrscheinlich günstig, keine Verschlechterung 

 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
nicht erforderlich 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf 
den Erhaltungszustandes: 
  Der Erhaltungszustand der Population der Arten ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung. 
  Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.  
 Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
 Population der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
  Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.  
 Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Population  und 
keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Population der Art. 
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B e t r o f f e n e  A r t e n g r u p p e  (Auswahl der mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffenen Arten) 
N i s c h e n -  u n d  G e h ö l z b r ü t e r :  N e s t  /  N i s t p l a t z  g e s c h ü t z t ,   S c h u t z  
e r l i s c h t  n a c h  d e r  j e w e i l i g e n  B r u t p e r i o d e   
B s p . :  A m s e l  (Turdus merula),  D o r n g r a s m ü c k e  (Sylvia communis),  F e l d s p e r l i n g  
( Passer montanus),  G o l d a m m e r  (Emberiza citrinella),  N e u n t ö t e r  ( Lanius collurio),  
R i n g e l t a u b e  (Columba palumbus) 
1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
 FFH-Anhang IV – Art  
 Europäische Vogelart  
 Streng geschützte Art  
    (BArtSchVO, Spalte 3) 

Rote Liste Status 
Bundesland: V 
Deutschland: V 
Europäische Union: --- 

Biogeographische Region 
(in der das Vorhaben sich auswirkt) 
 Atlantische Region  
 Kontinentale Region  
 Alpine Region  

Erhaltungszustand Deutschland 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand der lokalen 
Population 
 günstig (grün) 
 ungünstig/ unzureichend (gelb) 
 ungünstig/ schlecht (rot) 

 Art im UG nachgewiesen                                            Art im UG potentiell möglich 
Gehölzentnahmen (Umsetzen von zwei Bäumen der Baumreihe mit geringem Alter) sind durch die Durchführung 
des Bebauungsplanes zu erwarten. Während der Brutsaison wären sowohl Verluste an Brutstätten als auch damit 
verbundene Tierverluste möglich. Eine erhebliche Auswirkung auf die lokale bzw. regionale Population durch 
Störungen während des Baugeschehens wird nicht erwartet. Insgesamt wird eher mit störungsunempfindlichen 
Arten gerechnet. Die ökologischen Funktionen des Lebensraumes insgesamt bleiben erhalten. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:        ja  nein 
 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen:  
-    Vermeidung der Tötung und des Verlustes von Brutstätten von Nischen- und Gehölzbrütern:  

Gehölzentnahmen sind ausschließlich außerhalb der Brutzeit vom 01. März bis 30. September zulässig. 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Nicht ersetzbare Biotopzerstörung gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG bzw. entsprechende Regelung im 
einschlägigen Landesnaturschutzgesetz:    ja  nein 
 

3. Verbotsverletzungen 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja   nein 
4. Auswirkung auf den Erhaltungszustand 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Erhaltungszustand der lokalen Population verbleibt wahrscheinlich günstig, keine Verschlechterung 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
nicht erforderlich  

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf 
den Erhaltungszustandes: 
  Der Erhaltungszustand der Population der Arten ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung. 
  Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.  
 Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
 Population der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
  Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig.  
 Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Population 
 und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Population der Art. 
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Anlage 6 - Pflanzschema der Heckenpflanzung zur Ersatzmaßnahme E 1 (SPE 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(E 1) (SPE 1) 
Auf der Fläche – SPE 1 ist auf 1.400 m² eine 3-reihige Hecke mit 280 heimischen, standortgerechten 
und niedrigwachsenden Sträuchern nach Pflanzliste A zu pflanzen. Beidseitig der Hecke ist ein je-
weils mindestens 2 m breiter Krautsaum anzulegen. Zur Entwicklung des Krautsaums ist eine arten-
reiche Gräser- und Kräutermischungen mit einheimischen Pflanzenarten auszusäen. Eine End-
wuchshöhe von 4 m darf nicht überschritten werden. Die Neupflanzungen sind vor Verbiss zu schüt-
zen. Für die Gehölze besteht keine Standortfestsetzung. 
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Blatt 2  -  Schutzgebiete (Kartendienst des LfU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 

  
 
 

   Kartenauszug Anwendung Naturschutzfachdaten 
   (http://www.lfu-brandenburg.de, Erstelldatum 11.02.2020) 
 
 
   1  FFH Wiesengrund        (Entfernung ~ 1,0 km) 
 

   2  FFH Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ   (Entfernung ~ 1,9 km) 
 
   3  NSG Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ  (Entfernung ~ 0,8 km) 
 

   4  NSG Wiesengrund        (Entfernung ~ 1,0 km) 
 
   5  LSG Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließ 
               und seiner Vorfluter      (Entfernung ~ 0,8 km) 
 

   6  LSG Südostniederbarnimer Weiherketten     (Entfernung ~ 0,9 km) 
 

1 

4 

3 
6 

5 

2 

Plangebiet 

5 

5 unmaßstäblich 
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1) In östlicher Ausdehnung befindet sich das FFH „Wiesengrund“ (82,66 ha).  

 
Auszug aus der Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg, Managementplan für das 
Gebiet „Wiesengrund“, DE 3448-303, 2013: 

 
„Das FFH-Gebiet „438, Wiesengrund“ (DE 3448-303) liegt nahezu vollflächig im LSG „Niederungssys-
tem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ bzw. im NSG „Wiesengrund“.“ 
 

„Grundlegendes Ziel für das gesamte Gebiet sollte eine Verbesserung des Wasserhaushaltes, als 
Grundlage für die weitere Entwicklung eines reich strukturierten Dauergrünlandes im Wechsel mit struk-
tur- und artenreichen Erlenwäldern und kleinflächigen Feldgehölzen sowie höher gelegenen struktur- 
und artenreichen Eichenwäldern, sein (siehe Karte 5). 
 

Vordringlich sollten der Erhalt und die Entwicklung der Erpe (LRT 3260) sein. Dafür sollte die bislang 
überwiegend nutzungsorientierte pflegende Gewässerunterhaltung in Richtung einer ökologisch ver-
träglicheren Entwicklungsunterhaltung verändert werden. Außerdem sollte eine Renaturierung der Erpe 
nördlich der Umgehungsstraße L33 durchgeführt werden. Eine Verbesserung des Zustandes der Erpe 
würde sich positiv auf den Wasserhaushalt im gesamten Schutzgebiet auswirken. Die Feuchtgrünländer 
und die Erlenwälder im Niederungsbereich würden davon profitieren. 
 

Mit einem Flächenanteil von ungefähr 60 % ist die Grünlandnutzung der gebietsprägende Nutzungstyp. 
Die extensive Nutzung der Frischwiesen-bzw. Weiden (LRT 6510) und der Feuchtwiesen (§32 Biotope) 
muss beibehalten werden. Bereiche, die bislang noch keiner angepassten Nutzung unterliegen, sollen 
in diese überführt werden. Auf allen Grünlandflächen soll eine ressourcenschonende, extensive den 
naturschutzfachlichen Belangen entsprechende Grünlandbewirtschaftung stattfinden. Dabei sollten fol-
gende Grundsätze eingehalten werden: 
 

- Umbruch von Dauergrünland darf nicht stattfinden. 
- Es dürfen keine Reliefveränderungen durchgeführt werden. 
- Es sollte keine Entwässerung von Feuchtwiesen stattfinden. 
- Es sollte keine Einsaat von Futterpflanzen stattfinden. 
- Zur Aushagerung der Flächen sollte das anfallende Mähgut von den Flächen entfernt und weitge-

hend auf eine Düngung verzichtet werden. 
- Beweidung mit maximal 1,4 GVE/ha. 

 

Als weiteres Ziel ist die natürliche Sukzession der Erlenwälder anzustreben. So sollen sich wichtige 
Sonderstrukturen und Mikrohabitate wie liegendes und stehendes Totholz, Höhlenbäume oder aufge-
stellte Wurzelteller entwickeln. Um dies zu gewährleisten, sollte weiterhin keine Nutzung der Wälder 
stattfinden. 
 

In den Feldgehölzen soll keine Holzentnahme stattfinden. Bei Beweidungsmaßnahmen sollen die Feld-
gehölze soweit möglich ausgekoppelt werden und nur wenn alternativlos notwendig als Schattenspende 
für die Tiere genutzt werden.“ 

 
Lebensraumtypen  

3260 

Flüsse der planen bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion-fluitantis 
und Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Stieleiche 

91E0 

Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 

http://www.bfn.de/0316_typ7140.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ6430.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ6510.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ9190.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ91e0.2.html
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Für die Managementplanung relevante Anhang II - Arten 
Säugetiere Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber) 
Amphibien Kammmolch (Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina) 
Fische Europäischer Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus amarus) 

Weichtiere Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsi-
ana) 

 
 
 

2) Im Osten befindet sich das FFH „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“ 
(211 ha).  

 
Auszug aus dem Steckbrief der Natura 2000 Gebiete 3448-301 Langes Elsenfließ und Wegendorfer 
Mühlenfließ: 
 
Region und Gebietsgröße 
kontinentalen Region  
ca. 211 ha.  
 

Lebensraumtypen 
7230 Kalkreiche Niedermoore 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesell-

schaften 
 

Bedeutung 
Sehr hoher Anteil an Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH RL, repräsentative Ausprägung.  
 

Beschreibung 
naturnahe Fließtäler des Barnim mit ausgedehnten feuchten Hochstaudenfluren (Filipendulion) als Sukzessi-
onsstadien früher verbreiteter, aber heute auf Reste beschränkter Feuchtwiesen mit zahlreichen hochgradig 
gefährdeten Pflanzenarten 
 

Management 
Erhaltung oder Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH - 
Richtlinie 
 

Anhang II - Arten 
Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling),  
Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke) 
 

Weitere wichtige Arten 
Bufo viridis (Wechselkröte) 
 
 
 

3) In östlicher Ausdehnung befindet sich das NSG „Langes Elsenfließ und Wegendorfer 
Mühlenfließ“ (205 ha).  

 
 

Auszug aus der Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschafts-
schutzgebiet „Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie zu 
den Naturschutzgebieten „Langes Elsenfließ“; „Wiesengrund“, „Neuenhagener Mühlenfließ“ und „Er-
petal“ des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-
Oderland vom 25.06.2003): 
 

http://www.bfn.de/0316_schlammpeitzger.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ7230.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ6410.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ6430.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ6510.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ91e0.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ3260.2.html
http://www.bfn.de/0316_typ3150.2.html
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„(2) Die Unterschutzstellung der in § 1 Abs. 4 ff. bezeichneten Landschaftsteile als Naturschutzgebiete 
bezweckt 
 

1. den Erhalt und die Entwicklung der Abschnitte der Niederungen, die gegenwärtig den höchsten Anteil für 
die Niederungen typischer und weitgehend intakter, als Lebensraum für gefährdete und/oder seltene Tier- 
und Pflanzenarten bzw. Tier- und Pflanzengesellschaften besonders wertvoller Biotope der Gewässer, Nie-
dermoore, Übergangs- und Trockenstandorte aufweisen (natürliche oder naturnahe Abschnitte der Fließ-
gewässer, Feuchtwiesen, seggen- und binsenreichen Nasswiesen, Seggenrieder, Röhrichte, Quellberei-
che, Bruch-, Moor- und Auwälder, Weidengebüsche, sonstige naturnahe Gehölze, Übergangsstandorte, 
Trockenrasen). 

2. den Erhalt von potentiell hochwertigen Biotopen der unter 1. genannten Standorte und Typen, die gegen-
wärtig als Lebensraum für gefährdete und/oder seltene Tier- und Pflanzenarten bzw. Tier- und Pflanzen-
gesellschaften geringerwertig sind, zum Zweck der Herstellung bzw. Wiederherstellung des hohen Bio-
topwerts. 

3. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung des Gesamtspektrums der für das Niederungssys-
tem typischen Biotope und einer für die natürliche Artenvielfalt optimalen Biotopstruktur. 

4. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung eines für den Biotopverbund und die Entwicklung 
bzw. Wiederherstellung der außerhalb der Naturschutzgebiete gelegenen Niederungsstandorte ausrei-
chend dichten Netzes hochwertiger Biotope der unter 1. genannten Standorte und Typen. 

5. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Vorkommen für Biotope der unter 1. genannten 
Standorte und Typen typischer, insbesondere seltener, gefährdeter und/oder geschützter Pflanzen- und 
Tierarten sowie Pflanzen- und Tiergesellschaften. 

6. die Schaffung von Pufferzonen zum Schutz aktuell und potentiell besonders wertvollen Biotopkomplexe. 
7. die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung von Lebensraumtypen nach Anhang I der Richt-

linie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 
8. die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung als Lebensraum von Arten nach Anhang II und 

Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).“ 
 
 
 

4) In östlicher Ausdehnung befindet sich das NSG „Wiesengrund“ (119 ha).  
 
Auszug aus der Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschafts-
schutzgebiet „Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie zu 
den Naturschutzgebieten „Langes Elsenfließ“; „Wiesengrund“, „Neuenhagener Mühlenfließ“ und „Er-
petal“ des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-
Oderland vom 25.06.2003): 
 
„(2) Die Unterschutzstellung der in § 1 Abs. 4 ff. bezeichneten Landschaftsteile als Naturschutzgebiete be-
zweckt  
 

1. den Erhalt und die Entwicklung der Abschnitte der Niederungen, die gegenwärtig den höchsten Anteil 
für die Niederungen typischer und weitgehend intakter, als Lebensraum für gefährdete und/oder seltene 
Tier- und Pflanzenarten bzw. Tier- und Pflanzengesellschaften besonders wertvoller Biotope der Ge-
wässer, Niedermoore, Übergangs- und Trockenstandorte aufweisen (natürliche oder naturnahe Ab-
schnitte der Fließgewässer, Feuchtwiesen, seggen- und binsenreichen Nasswiesen, Seggenrieder, 
Röhrichte, Quellbereiche, Bruch-, Moor- und Auwälder, Weidengebüsche, sonstige naturnahe Gehölze, 
Übergangsstandorte, Trockenrasen).  

2. den Erhalt von potentiell hochwertigen Biotopen der unter 1. genannten Standorte und Typen, die ge-
genwärtig als Lebensraum für gefährdete und/oder seltene Tier- und Pflanzenarten bzw. Tier- und 
Pflanzengesellschaften geringerwertig sind, zum Zweck der Her-stellung bzw. Wiederherstellung des 
hohen Biotopwerts.  

3. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung des Gesamtspektrums der für das Niederungs-
system typischen Biotope und einer für die natürliche Artenvielfalt optimalen Biotopstruktur.  

4. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung eines für den Biotopverbund und die Entwicklung 
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bzw. Wiederherstellung der außerhalb der Naturschutzgebiete gelegenen Niederungsstandorte ausrei-
chend dichten Netzes hochwertiger Biotope der unter 1. genannten Standorte und Typen.  

5. den Erhalt, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Vorkommen für Biotope der unter 1. genann-
ten Standorte und Typen typischer, insbesondere seltener, gefährdeter und/oder geschützter Pflanzen- 
und Tierarten sowie Pflanzen- und Tiergesellschaften.  

6. die Schaffung von Pufferzonen zum Schutz der aktuell und potentiell besonders wertvollen Biotopkom-
plexe. 

7. die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung von Lebensraumtypen nach Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).  

8. die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung als Lebensraum von Arten nach Anhang II 
und Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)“ 

 
 
 

5) In südöstlicher bis südwestlicher Ausdehnung befindet sich das LSG „Niederungs-
system des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ (1.550 ha).  

 
Auszug aus der Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschafts-
schutzgebiet „Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner Vorfluter“ sowie zu 
den Naturschutzgebieten „Langes Elsenfließ“; „Wiesengrund“, „Neuenhagener Mühlenfließ“ und „Er-
petal“ des Landkreises Märkisch-Oderland vom 13.06.2003 (Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-
Oderland vom 25.06.2003): 
 
„(1) Die Unterschutzstellung der in § 1 Abs. 1 bis 3 bezeichneten Landschaftsteile als Landschaftsschutz-
gebiet bezweckt 
 

1. den Erhalt, die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft im Gebiet der betroffenen Gemarkungen, insbesondere 
- der glazialen Ablaufrinnen als für den Naturraum typische Landschaftselemente pleistozänen Ur-

sprungs 
- des Neuenhagener Osrückens als seltenem, naturgeschichtlich und landeskundlich wertvollem 

Geotop 
- der natürlichen und der naturnahen Fließgewässer als für den Naturraum typische Landschafts-

strukturen und natürliche Faktoren der Landschaftsgenese 
- der Galopprennbahn Hoppegarten und der zugehörigen Trainierbahnen (Neuenhagener Trainierbahn, 

Birkensteiner Trainierbahn, Neue oder Idea-Bahn) als Erholungsräume und überregional bedeutender 
Beispiele die natürlichen Gegebenheiten integrierender und landschaftsästhetisch hervorragender 
Sportanlagen 

- des Lenné-Parks als Zeugnis einer die vorhandenen Landschaftselemente einbindenden Garten-
architektur des 18. und 19. Jahrhunderts 

- der eingeschlossenen Parkanlagen und parkartigen Flächen 
- der Grünzäsuren im Siedlungsgebiet 
- der eingebundenen landwirtschaftlichen Nutzflächen und Forsten als landschaftsprägende und 

landschaftsgliedernde Strukturen 
- der sonstigen landschaftsprägenden und landschaftsgliedernden Gehölzstrukturen (Kopfweiden-

bestände, Feldhecken, Feldgehölze, Baumreihen u. ä.) 
- des Südhangs des Barnim im Gebiet südlich der B1 (zw. der Kreisgrenze, der B1 und dem Erpe-

tal) als erlebbarem Übergang zwischen dem Naturraum der Barnim-Platte und dem Urstromtal. 
 

2. den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts im 
betroffenen Gebiet, insbesondere durch 
- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung des linearen Verbunds der besonders 

wertvollen Biotopkomplexe der natürlichen und naturnahen Fließgewässer, Feuchtwiesen, seg-
gen- und binsenreichen Nasswiesen, Quellbereiche, Röhrichte, Bruch-, Moor- und Auwälder und 
der Biotopkomplexe der verschiedenen sonstigen Wald- und Gehölzbestände unter Berücksich-
tigung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 



Stadt Altlandsberg – Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg“  

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt • Dorf • und Freiraumplanung  -  Februar 2022  Blatt 2 

- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Vernetzung der Biotope der Niede-
rungsgebiete mit den angrenzenden Biotopkomplexen 

- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung von als Lebensraum für zahlreiche Pflan-
zen- und Tierarten wertvollen Kultur- und Halbkulturformationen 

- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung eines natürlichen bzw. naturnahen Ver-
laufs der Fließgewässer einschließlich einer natürlichen bzw. naturnahen Tiefe der Fließgewäs-
serbetten 

- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung einer möglichst guten Wasserqualität in 
den Gewässern 

- den Erhalt, die Wiederherstellung u. die Entwicklung eines naturnahen Gebietswasserhaushalts 
- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung von Niedermooren 
- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der im Siedlungsachsenbereich gelegenen 

Abschnitte des Schutzgebiets als klimatische Ausgleichsflächen 
- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung naturnaher Waldbestände. 

 

3. die Sicherung des Gebiets als Erholungsraum und seiner Einbindung in ein Netz stadt- bzw. ortnaher 
Erholungsräume für eine ökologisch verträgliche Erholungsnutzung, insbesondere durch - den Er-
halt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Einsehbarkeit und der Erlebbarkeit der Niede-
rungen von den das Schutzgebiet seitlich begrenzenden und querenden öffentlichen Wegen, Ge-
meinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie Eisenbahntrassen 
- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der strukturellen Vielfalt des Gebiets 

- den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Parkanlagen, parkähnlichen Flächen 
und der Forsten sowie der zum Komplex der Galopprennbahn und der Trainierbahnen gehö-
renden unbebauten Flächen 

- die Unterbindung lärmintensiver Freizeitnutzungsarten.“ 
 
 
 

6) In südöstlicher bis südwestlicher Ausdehnung befindet sich das LSG „Südostnieder-
barnimer Weiherketten“ (990 ha).  

 
Auszug aus der Rechtsverordnung über die Erklärung von Landschaftsteilen zum Landschaftsschutzge-
biet „Südostniederbarnimer Weiherketten“ vom 09.11.2001, Seelow: 
 
„Die  Unterschutzstellung  der  in  §  1  Abs.  1  bis  3  bezeichneten  Landschaftsteile  als Landschafts-
schutzgebiet bezweckt  
 

1. den Erhalt, die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft im Gebiet der betroffenen Gemarkungen, insbesondere  

 
− der glazialen Ablaufrinnen als für den Naturraum typische Landschaftselemente pleistozänen Ur-

sprungs  
− eines  in  dieser  Ausprägung  einmaligen  Subtyps  der  pleistozänen  Moränenhochflächen-land-

schaften des mittel- und ostbrandenburgischen Raums (kettenartige Anordnung zahl-reicher pleisto-
zäner Hohlformen mit Weihern/Feuchtgebieten innerhalb einer sonst relativ gering  bewegten  Land-
schaft).  Die  Hohlformketten  mit  den  Weihern  bzw.  Feuchtgebieten und die obere Zocheniede-
rung sollen als erlebbare landschaftsgliedernde Elemente inner-halb  einer  sonst  wenig  bewegten  
Landschaft  erhalten,  entwickelt  und  wiederhergestellt werden.  

− der  natürlichen  und  der  naturnahen  Fließgewässer  als  für  den  Naturraum  typische  Land-
schaftsstrukturen und natürliche Faktoren der Landschaftsgenese 

− der  eingebundenen  landwirtschaftlichen  Nutzflächen und  Forsten  als  landschaftsprägende und  
landschaftsgliedernde  Strukturen.  Die  teilweise  sehr  weiträumige  Landschaft  soll durch  Wald-
bestände  und  andere  Gehölze  untergliedert  werden.  Die  in  das  Schutzgebiet eingebundenen 
Baumbestände sollen erhalten und naturnah entwickelt werden. 

− der  sonstigen  landschaftsprägenden  und  landschaftsgliedernden  Gehölzstrukturen  (Kopf-wei-
denbestände, Feldhecken, Feldgehölze, Baumreihen u. ä.)  
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2. den  Erhalt,  die  Entwicklung  und  die  Wiederherstellung  der  Leistungsfähigkeit  des  Naturhaushalts 
im betroffenen Gebiet, insbesondere durch 

 
− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung des Verbunds der besonders wert-vollen Bio-

topkomplexe der Weiher, Pfuhle und kleineren Seen, der naturnahen Fließgewässer,  Feuchtwiesen,  
seggen-  und  binsenreichen  Nasswiesen,  Quellbereiche,  Röhrichte, Bruchwälder  und  der  Bio-
topkomplexe  der  verschiedenen  sonstigen  Wald-  und  Gehölzbestände unter Berücksichtigung 
der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

− den  Erhalt,  die  Wiederherstellung  und  die  Entwicklung  der  Vernetzung  der  Biotope  der Hohl-
formen und Niederungsgebiete untereinander, mit den westlich bzw. östlich der Weiherketten gele-
genen Niederungssystemen 

− Sicherung  der  Biotopvernetzung  der  Feuchtgebiete der  Weiherketten  und  der oberen  Zochenie-
derung mit den angrenzenden Biotopkomplexen (Interhabitatverbund) 

− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung von als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- 
und Tierarten wertvollen Kultur- und Halbkulturformationen 

− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung eines natürlichen bzw. naturnahen Verlaufs  
der  Fließgewässer  einschließlich  einer  natürlichen  bzw.  naturnahen  Tiefe  der Fließgewässer-
betten 

− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung einer möglichst guten Wasserqualität in den 
Gewässern 

− den  Erhalt,  die  Wiederherstellung  und  die  Entwicklung  eines  naturnahen  Gebietswasser-haus-
halts 

− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung von Niedermooren 
− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der im Siedlungsachsenbereich gelegenen 

Abschnitte des Schutzgebiets als klimatische Ausgleichsflächen 
− den  Erhalt,  die  Wiederherstellung  und  die  Entwicklung  naturnaher  Waldbestände  ein-schließ-

lich der Erhöhung des Waldanteils.  
 

3. die  Sicherung  des  Gebiets  als  Erholungsraum  und  seiner  Einbindung  in  ein  Netz  stadt-  bzw. 
ortsnaher  Erholungsräume  für  eine  ökologisch  verträgliche  Erholungsnutzung,  insbesondere durch 

 
− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Einsehbarkeit und der Erlebbarkeit der 

Hohlformen und Niederungen von den das Schutzgebiet seitlich begrenzenden und querenden öf-
fentlichen Wegen, Gemeinde-, und Kreisstraßen 

− den  Erhalt,  die  Wiederherstellung  und  die  Entwicklung  der  strukturellen  Vielfalt  des  Gebiets 
− den Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung der Forsten 
− die Unterbindung lärmintensiver Freizeitnutzungsarten. 
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Mögliche Gehölz- und Baumverluste

Verlust bzw. Beeinträchtigung von 
Einzelbäumen (2 Bäume der Baumreihe 
müssen versetzt werden, es kommt
zu keinen Gehölzverlusten)

Konflikte und Eingriffe

Vollversiegelung durch Neubau möglich

Freianlagen im Baugebiet, teilweise bebaubar

Verkehrsfläche mit Fahrbahn, Fußweg, Stellplätze, 
Begleitgrün und offener Regenentwässerung
Nutzung als extensive Grünfläche (SPE)

Biotoptypen gemäß Kartieranleitung Brandenburg

Legende Konflikte
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SPE 1
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Nummer der SPE - Fläche

Übernahme aus dem Bebauungsplan

überbaubare Fläche Baugebiet

Baugrenze

Geltungsbereich

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Gehölzpflanzungen

Ansaat extensiver Grünfläche

Straßenverkehrsfläche mit Medienkorridor, Niederschlagsentwässerung, 
Beleuchtung, Fuß- und Radweg, Platz zum Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzung von Bäumen, ohne Standortfestsetzung (keine Baumpflan-
zungen im Freileitungsbereich von 50 m beiderseits der Freileitungsachsen)

Legende Grünordnungsplan

Ausgleichs- / Ersatzmaßnahme, siehe textliche Festsetzungen

Grünordnerische Maßnahmen 
 
Ersatzmaßnahmen 
 
(E 1) (SPE 1)  
Auf der Fläche – SPE 1 ist auf 1.400 m² eine 4-reihige Hecke mit 280 heimischen, standortgerechten 
und niedrigwachsenden Sträuchern nach Pflanzliste A zu pflanzen. Beidseitig der Hecke ist ein jeweils 
mindestens 2 m breiter Krautsaum anzulegen. Zur Entwicklung des Krautsaums ist eine artenreiche 
Gräser- und Kräutermischungen mit einheimischen Pflanzenarten auszusäen. Eine Endwuchshöhe von 
4 m darf nicht überschritten werden. Die Neupflanzungen sind vor Verbiss zu schützen. Für die Gehölze 
besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
(E 2) (SPE 2)  
Auf der Fläche - SPE 2 ist auf insgesamt 300 m² eine extensive, artenreiche Wiese/Krautsaum mit einer 
Gräser- und Kräutermischungen anzusäen.  
 
(E 3) (SPE 3)  
Es sind insgesamt 12 niedrigwachsende Bäume nach Pflanzliste B auf der Verkehrsfläche zu Pflanzen. 
Im Freileitungsbereich von 50 m beiderseits der Freileitungsachsen dürfen keine Bäume gepflanzt 
werden. Es besteht keine unmittelbare Standortfestsetzung. 
 
Weitere Ersatzmaßnahmen sind außerhalb des Plangebietes vorgesehen – siehe Blätter 6 bis 8. 

Zuordnung der Ersatzmaßnahmen 
 
Die Maßnahmen A1 und E3 werden den Eingriffen auf der Verkehrsfläche V1 zugeordnet. 
 
Die Maßnahme E4 wird den Eingriffen im Gewerbegebiet zugeordnet. 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
  
(V 1) Auf vermeidbare Eingriffe durch Neuversiegelung wird durch die Begrenzung der zulässigen 
überbaubaren Fläche (GRZ) und durch die Festsetzung von SPE-Flächen innerhalb des Plangebietes 
verzichtet. Damit wird auf nicht notwendige Inanspruchnahme von Flächen verzichtet. 
 
(V 2) Aufgrund der teilweisen Orientierung der geplanten Erschließung an der vorhandenen Straße werden 
Flächen in Anspruch genommen, die bereits als Verkehrswege genutzt werden sowie Flächen, die 
unmittelbar an diese angrenzen und eine geringe Wertigkeit aufweisen. Damit wird auf die Inanspruchnahme 
von Flächen mit besonderer Bedeutung von Natur und Landschaft verzichtet. 
 
(V 3) Zur Vermeidung von Schadstoffeintrag in den Boden wird durch Änderung der Nutzungsart auf den 
Einsatz von Bioziden und Dünger im Plangebiet verzichtet.  
 
(V 4) Gemäß des § 39 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind die Fällung bzw. Beseitigung von 
Gehölzen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September unzulässig. 
 
(V 5) Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen von Bodenbrütern sind Bodenarbeiten außerhalb der 
Brutzeit (Brutzeit: 1. März bis 30. September) durchzuführen. Sollten Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit 
beginnen, sind die betroffenen Flächen durch eine sachverständige Person auf aktuelle Brutvorkommen zu 
kontrollieren. Danach sollten Bauarbeiten möglichst ohne Unterbrechung erfolgen und können auch 
innerhalb der Brutzeit fortgeführt werden. 

(M 1) Während der Bodenarbeiten ist die DIN 18915 zu beachten, dementsprechend sind ein fachgerechter 
Abtrag, Lagerung und Verwertung des ausgehobenen Bodens durchzuführen. Humushaltiger Oberboden 
soll wieder verwendet werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 
(M 2) Die Flächen der Baustelleneinrichtung werden so gesichert, dass Schadstoffeinträge in die 
Schutzgüter Boden und Wasser verhindert werden. (Minimierung baubedingter Konflikte) 
 
(M 3) Verzicht auf die Befahrung zu nasser Böden, um Bodenverdichtungen zu verhindern. (Minimierung 
baubedingter Konflikte) 
 
(M 4) Beachtung von DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen. (Minimierung baubedingter Konflikte)  
 
(M 5) Das Niederschlagswasser versickert auf den Grün- und Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets. 
(Minimierung anlagenbedingter Konflikte) 
 
(M 6) Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird durch die direkte Angliederung des Plangebietes an 
das bestehende Gewerbegebiet sowie umfangreiche Pflanzmaßnahmen im Plangebiet bzw. am Rand des 
Baugebiets gemindert. (Minimierung anlagenbedingter Konflikte) 
 
(M 7) Die Niederschlagsabflussmenge und die mikroklimatische Veränderungen werden durch 
Dachbegrünungen bei Dachflächen ab einer Größe von 400 m² minimiert. (Minimierung anlagenbedingter 
Konflikte) 
 
 
Nach dem § 54 Abs. 3 und 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes dürfen Versiegelungen des Bodens 
oder andere die Grundwasserneubildung beeinträchtigenden Maßnahmen nur soweit erfolgen, wie diese 
unvermeidbar sind. Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu befürchten ist und sonstige 
Belange nicht entgegenstehen, ist das Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone zu versickern.  
 

Pflanzlisten 
 
 
Pflanzliste A für Maßnahme E 1 und A 1 
(Sträucher und Tuffs – Eingrünung, maximal 4 m Endwuchshöhe) 
3jährig verpflanzte Sämlinge oder Heister 
 

Berberis vulgaris L. (Gemeine Berberitze), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Cytisus scoparius 
(Besenginster), Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen), Frangula alnus (Gemeiner Faulbaum), 
Rhamnus cartharticus (Kreuzdorn), Rosa canina agg. (Hunds-Rose), Rosa corymbifera agg. 
(Heckenrose), Rosa rubiginosa agg. (Wein-Rose), Rosa tomentosa agg. (Filz-Rose), Salix aurita (Ohr-
Weide), Salix purpurea (Purpur-Weide) 
 
 
Pflanzliste B für Maßnahme E 3 
(Bäume - Straßenraum, maximal 12 m Endwuchshöhe) 
Hochstämme, Stammumfang 14 bis 16 cm, 3x verpflanzt 
 

Acer campestre „Elsrijk“ (Feld-Ahorn), Acer platanoides ´Cleveland´, ´Olmsted´ (Spitzahorn), Acer rubrum 
`Armstrong`(Schmalkroniger Rotahorn), Corylus avellana (Gemeine Hasel), Crataegus laevigata „Paul`s 
Scarlet“ (Rotdorn), Crataegus lavallei ´Carrierei´ (Apfeldorn), Malus sylvestris agg. (Wild-Apfel), Prunus 
padus (Traubenkirsche), Pyrus pyraster agg. (Wild-Birne), Sorbus aucuparia (Eberesche), Sorbus aria 
`Magnifica` (Großlaubige Maulbeere) 
 
 
 
Bei der Ausführung der Pflanzungen ist darauf zu achten, dass aktuelle Erkenntnisse zur Verbreitung der 
Miniermotte (zuletzt bekannt geworden für bestimmte Acer-Arten) berücksichtigt und diese Baumarten 
möglichst ausgeschlossen werden. 
 

Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt-Dorf- und Freiraumplanung
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Ausgleichsmaßnahme A1: Schutzgut Boden und Fläche 
 
Entsiegelung und Renaturierung auf den Flurstücken 1287, 1716, 1786, 1787, 1790 (alle tw.)  
in Flur 21 der Gemarkung Altlandsberg  
 
Entwicklungsziele: 
   -  Verbesserung der Bodenfunktion durch Entsiegelung und Bodenverbesserungsmaßnahmen  
   -  Entwicklung von arten- und strukturreichen Biotopen mit sehr hoher Wertigkeit 
   -  Verbesserung der Biodiversität, des Landschaftsbildes, des lokalen Klimas, der Bodenfunktionen und des  

   Wasserhaushaltes 
   -  Entwicklung eines Biotopverbunds durch Anpflanzungen von Gehölzen 
  
Maßnahmen: 
Die Entwicklung der Fläche auf insgesamt 1.800 m² setzt sich aus mehreren einzelnen Entwicklungs-, Pflege und  
Erhaltungsmaßnahmen zusammen. In der Hauptsache sind das: 
  
  Maßnahme Teil A: Entsiegelung eines Teils des Königswegs auf insgesamt 1.800 m² 
  Maßnahme Teil B: Bodenverbesserung der entsiegelten Flächen: 
   -  Bodenaufwertung durch Lockerung und Profilierung, Oberbodenauftrag und Vorbereitung zum Bepflanzen 
   -  dauerhafte Extensivierung und Entwicklung einer artenreicher Wiese mit heimischem Saatgut auf  

1.800 m² mit niedrigwachsenden Gehölzgruppen als Tuffs nach Pflanzliste A auf insgesamt 800 m² 
   -  ein Jahr Fertigstellungspflege (nach DIN 18916) und 3 Jahre Entwicklungspflege (nach DIN 18919) 
 
Die Fläche ist Teil eines übergreifenden Grünzuges zur Abschirmung der im gesamten Bereich an der A10 geplanten 
Gewerbeflächen. Als solche ist die öffentliche Nutzung der Fläche im Sinne eines Grünzuges möglich und steht nicht im 
Widerspruch zu der Ausgleichsmaßnahme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Altlandsberg  -  Ortsteil Altlandsberg 
 

 

Ermittlung und Bewertung von Flächen für Ersatzmaßnahmen 
 

Blatt 6: Ausgleichsmaßnahme A1 - Entsiegelung Königsweg 
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Entsiegelung Königsweg 

 
dauerhafte Extensivierung und Wiesenansaat 

 
Pflanzung von Gehölzen als Tuffs 

Maßnahme Teil A: Entsiegelung Maßnahme Teil B: Bodenaufwertung, 
Wiesenansaat und Gehölzpflanzungen 

                Entsiegelung Königsweg auf 1.800 m² 
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Maßnahmen

Landschaftspflegerisches Gesamtkonzept 
"Altlandsberger Mühlenfließ - Teilbereich Nord"
für die Flurstücke 287, 703 und 728 in der Flur 1, 
Gemarkung Wegendorf. 

Ein Teil dieses Gesamtkonzepts soll als Ersatzmaß-
nahme für durch den Bebauungsplan "Erweiterung 
Gewerbegebiet am Königsweg" vorbereitete Eingriffe 
umgesetzt werden. Die genaue Maßnahmenbeschrei-
bungen zur Renaturierung des Weihers ist dem 
Blatt 8 zu entnehmen. Für die Umsetzung der 
Maßnahmen sind die entsprechenden naturschutzfach-
lich notwendigen Anträge bei den Behörden zu stellen.

Dipl.-Ing. Stefan Bolck    
Büro für Stadt-Dorf- und Freiraumplanung

Stadt Altlandsberg
    

Ortsteil Altlandsberg
   

GOP "Erweiterung Gewerbegebiet am Königsweg"

Blatt 7: Gesamtkonzept Altlandsberger Mühlenfließ
- Teilbereich Nord

Maßstab 1 : 1.500
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Ersatzmaßnahme E4:   Schutzgut Wasserhaushalt 
 

Dauerhafte Wiederherstellung eines Gewässers mit seinen Zuflüssen und behutsame Pflege 
gewässerbegleitender Gehölze auf den Flurstücken 287 (tw.) und 703 (tw.), Flur 1, Gemarkung Wegendorf 
 
Entwicklungsziele 
-  Entfernung nährstoffreichen Oberbodens bis zur wasserstauenden Schicht durch wasserbauliche Maßnahmen 
-  Wiederherstellung der Zuflüsse und des natürlichen Wasserhaushaltes mit kontrollierter Wasserabgabe in die südlichen  

Schutzgebiete, Erhöhung der Wasserspeicherfunktion 
-  Biomasseentfernung, Verbesserung der Besonnung, Baumbestand (Weiden Salix alba) durch Fachpersonal  
   behutsam entnehmen und/oder auf den Kopf setzen lassen 
-  Verhinderung von Nährstoffeinträgen durch behutsames Zurückdrängen, behutsame Teilentnahme von Röhricht  
-  Sicherung eines Puffers zur angrenzenden Gartennutzung 
-  Erhalt und Schaffung von Lebensraum für besonders geschützte Tierarten, Artenvielfalt fördern 
-  Weiterentwicklung des großräumigen Biotopverbundes mit angrenzend geplanten Maßnahmen auf den  
   Flurstücken 703 und 728 (siehe Gesamtkonzept Blatt 7) 
 

Die Entwicklung dieser Fläche auf insgesamt 11.000 m² setzt sich aus mehreren einzelnen Entwicklungs-, Pflege- und  
Erhaltungsmaßnahmen zusammen. In der Hauptsache sind das: 
 
Maßnahmen 
Renaturierung Gewässer und der Zuflüsse: 
-  behutsame Entnahme von Mudde der rund 2.000 m² großen Wasserfläche und Randbereiche 
-  Wiederherstellung des Zuflusses auf insgesamt rund 300 m Länge durch Geländeprofilierung 
-  Regulierung des Abflusses und Sicherung des Zuflusses; Wasserrückhaltung sicherstellen 
 
Sicherung der Uferzone: 
-  Sicherung und Pflege der Uferzone mit auf-den-Kopf-Setzen und behutsamer Entnahme von Weiden auf insgesamt  

7.000 m² sowie Zurückdrängung des Röhrichts zur Reduzierung des Biomasseeintrags 
-  Entnahme invasiver Pflanzen im Bereich der angrenzenden Gärten und im nordöstlichen Bereich (Goldrute, Brennnessel) 
 
Für die Gesamtmaßnahme ist im Rahmen der Ausführungsplanung die Abstimmung und Genehmigung durch die Fachbehör-
den entsprechend Rechtslage einzuholen. Hierbei ist festzustellen, ob es sich genehmigungsrechtlich um einen Gewässeraus-
bau i.S. § 67 Abs. 2 WHG handelt. Die Belange des Biotop- und Artenschutzes sind zu beachten. Geplant ist ein landschafts-
pflegerisches Gesamtkonzept für die Flurstücke 287, 703 und 728, bestehend aus den Maßnahmen E4 (Blatt 8) und weiteren 
Extensivierungsmaßnahmen, Sicherungs- und Pflegemaßnahmen mit Gehölzpflanzungen auf den Flurstücken 728 und 703. 
 

Stadt Altlandsberg  -  Ortsteil Altlandsberg 
 

 

Ermittlung und Bewertung von Flächen für Ersatzmaßnahmen 
 

Blatt 8: Ersatzmaßnahme E4 in Wegendorf  -  Sanierung Gewässer 
  

Februar 2022          unmaßstäblich          Dipl.-Ing. Stefan Bolck, Büro für Stadt - Dorf - und Freiraumplanung 

Wiederherstellung des Gewässers mit behutsamer 
Entnahme und Pflege gewässerbegleitender Gehölze 

 

 dauerhafte Wiederherstellung des Gewässers 
  

Behutsame Wiederherstellung und Pflege  
des Grabens als Zufluss 
 

Erhalt typischer gewässerbegleitender Gehölze,  
behutsame Entnahme von Pflanzen 

   

 Wasserrückhaltung, Regulierung des 
 Abflusses und Sicherung des Zuflusses 

703 

287 

weitere Ersatzmaßnahmen des land-
schaftspflegerischen Gesamtkonzeptes 

728 
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